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1 Kurzfassung 

Der Leistungsbezug im Alter ist in Hamburg von hoher Relevanz: Von allen Bundesländern 

und Stadtstaaten hat Hamburg insgesamt die höchste Quote an Grundsicherungsbezieher/-

innen. In den vergangenen Jahren ist dabei eine deutliche Zunahme der Zahl an Leistungs-

empfänger/-innen zu beobachten. Insbesondere die Zahl an Empfänger/-innen von Grundsi-

cherung hat sich mehr als verdoppelt und steigt auch in Relation zur Bevölkerung deutlich 

an.  

Der mit Abstand häufigste erfasste Grund für den Bezug von Leistungen der Grundsicherung 

ist die Fortsetzung eines bereits vor dem Bezug von Grundsicherung begonnenen Bezugs 

von Transferleistungen, d. h. Altersarmut bzw. Grundsicherungsbezug wird maßgeblich aus 

der Lebensphase vor dem 65. Lebensjahr mitgebracht. Der Wegfall von Einkommen ist ein 

vergleichsweise seltener Grund für den Bezug von Grundsicherung, wird aber mit zuneh-

mender Häufigkeit angegeben – insbesondere der Wegfall von eigenem Erwerbseinkommen. 

Folglich tritt die Mehrheit der Grundsicherungsempfänger/-innen bereits zum 65. Lebensjahr 

in den Leistungsbezug ein. Dies hat aufgrund der geringen Einkommensdynamik im Alter zur 

Folge, dass die meisten Älteren über lange Zeit im Leistungsbezug verbleiben. Mehr als die 

Hälfte der Empfänger/-innen von Grundsicherung im Alter verbleibt über den gesamten Be-

obachtungszeitraum hinweg – also mindestens acht Jahre – im Leistungsbezug. Frühere 

Austritte zeigen sich vor allem bei älteren Leistungsempfänger/-innen und bei Empfänger/-

innen von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen. Auch Männer verbleiben aufgrund 

der geringeren Lebenserwartung kürzer im Leistungsbezug als Frauen. Insgesamt ist im Be-

obachtungszeitraum ein kontinuierlicher Anstieg der Leistungshöhe zu beobachten. Dies 

bedeutet, dass die Ausgaben für die Grundsicherung in den kommenden Jahren weiter stei-

gen werden.  

Bei der Zahl an Empfänger/-innen von stationärer Hilfe zur Pflege zeigt sich im Zeitverlauf 

dagegen nur ein verhältnismäßig geringer Anstieg, der insbesondere in die Jahre zwischen 

2004 und 2006 fällt1. Ein kontinuierlicher Anstieg der Leistungsempfänger/-innen ist hingegen 

bei der ambulanten Hilfe zur Pflege festzustellen. Gemessen an der Gesamtbevölkerung ist 

daher ein Anstieg der Quote an Bezieher/-innen von Hilfe zur Pflege zu beobachten. Emp-

fänger/-innen von Hilfe zur Pflege sind überwiegend 80 Jahre alt oder älter. Damit einherge-

hend zeigt sich ein weit überdurchschnittlicher Frauenanteil, ebenso wie ein hoher Anteil an 

verwitweten Personen. Daneben hat unter den Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege auch 

der Anteil an Migranten in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.  

Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege treten im Vergleich zu Bezieher/-innen von Grundsi-

cherung in deutlich höherem Alter in den Leistungsbezug ein und beziehen dementspre-

chend kürzer Leistungen. Bereits nach zwei Jahren scheidet fast Hälfte aller Empfänger/-

innen wieder aus dem Bezug aus. Jedoch ist auch bei der Hilfe zur Pflege mit steigender 

Bezugsdauer eine deutliche Zunahme der Leistungshöhe zu beobachten. 

                                                

1
 Zu leistungsrechtlichen Einflüssen auf diese Entwicklung siehe Abschnitt 3.2.1. 
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Neben dem Bezug von Grundsicherung oder Hilfe zur Pflege findet sich in zunehmendem 

Maße auch der Mehrfachbezug dieser beiden Leistungen oder die Kombination mit Leistun-

gen der Altenhilfe, Eingliederungshilfe oder der Haushaltshilfe. Trotz der starken Zunahme 

dieser Gruppen macht der Mehrfachbezug von Leistungen aber dennoch nach wie vor nur 

einen kleinen Anteil der Leistungsempfänger/-innen aus. Zu beobachten ist allerdings, dass 

Grundsicherungsempfänger/-innen mit steigender Bezugsdauer in zunehmendem Maße zu-

sätzlich Hilfe zur Pflege beziehen. Zusammengefasst bedeutet dies, dass mit dem Bezug 

von Grundsicherung im Alter in der Regel ein früher und relativ langer Leistungsbezug mit 

ggf. später noch hinzutretenden Pflegeleistungen verbunden ist. Vor allem bei Ausländer/-

innen findet sich eine Häufung des Bezugs von Grundsicherung und Hilfe zur Pflege. Sofern 

Hilfe zur Pflege benötigt wird, führt dies bei Ausländer/-innen offenbar häufiger zu einer wei-

teren finanziellen Notlage, die durch Grundsicherungsleistungen gedeckt werden muss, was 

damit zusammenhängt, dass Ausländer/-innen/innen seltener pflegeversichert und im 

Durchschnitt insgesamt finanziell weniger gut abgesichert sind. 

Insgesamt zeigt sich im Verlauf des Leistungsbezugs eine hohe Kontinuität. Für 73 Prozent 

der Leistungsempfänger/innen von Grundsicherung oder Hilfe zur Pflege ist kein Wechsel 

zwischen den Leistungsarten festzustellen. Dennoch ist im Leistungsbezug auch eine gewis-

se Dynamik zu beobachten: Für ca. ein Fünftel der beobachteten Personen ist im Beobach-

tungszeitraum nicht nur ein zunehmender Mehrfachbezug (d. h. zusätzlicher Bezug von Hilfe 

zur Pflege zur Grundsicherung oder umgekehrt), sondern auch der Wechsel in den Bezug 

von weniger verschiedenen Leistungen festzustellen, wobei aber häufig auch der Wiederein-

tritt in den Bezug der jeweiligen Leistungsart oder der Bezug anderer Leistungen erfolgt. Nur 

bei 14 Prozent aller im Untersuchungszeitraum erfassten Fälle ist eine Lücke im Bezug von 

Grundsicherung und/oder Hilfe zur Pflege zu beobachten.  

Hinsichtlich der Leistungshöhe sind zahlreiche Einflussfaktoren festzustellen. Gerade Mehr-

fachbezieher/-innen beziehen deutlich höhere Leistungen als Empfänger/-innen von aus-

schließlich Grundsicherung bzw. ausschließlich Hilfe zur Pflege. Im direkten Vergleich liegen 

Leistungen der Grundsicherung dabei auf dem niedrigsten Niveau. Im Gegensatz zu den 

anderen Leistungsarten ist jedoch insbesondere bei der Grundsicherung in den vergangen 

Jahren ein kontinuierlicher Anstieg der durchschnittlichen Leistungshöhe festzustellen, der 

aufgrund der hohen Verbreitung dieser Leistungsart von großer Bedeutung für die Sozial-

ausgaben der Freien und Hansestadt Hamburg ist. Die Höhe der ausbezahlten Leistungen 

steigt zudem mit dem Alter deutlich an, was insbesondere auf den steigenden Anteil an Per-

sonen mit alleinigem oder zusätzlichem Bezug von Hilfe zur Pflege zurückzuführen ist. Auch 

erhalten Ledige im Mittel überdurchschnittlich hohe Leistungen, unter anderem da diese Per-

sonen nur in geringem Umfang Unterstützung aus dem nahen familiären Umfeld erfahren. 

Insgesamt ist damit – auch aufgrund der demografischen Entwicklung – zukünftig ein weite-

rer Anstieg der durchschnittlich ausbezahlten Leistungen je Leistungsempfänger zu erwar-

ten. Dazu tragen auch die weiter sinkenden Renten und der zunehmende Anteil an älteren 

Alleinstehenden und älteren Ausländer/-innen bzw. Deutschen mit Migrationshintergrund bei, 

die in der Regel geringere anderweitige Versorgungsansprüche aufbauen können. Zwar be-

zieht ein erheblicher Anteil der Leistungsempfänger/-innen eine eigene Rente (und zum Teil 
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sogar weitere Einkünfte), im Zeitverlauf zeigt sich allerdings ein deutlicher Rückgang des 

Anteils an Älteren mit eigenem Einkommen, wonach ein immer kleinerer Anteil der Lebens-

haltungskosten von den Leistungsempfänger/-innen selbst getragen werden kann. 

Dementsprechend zeigt sich Betrachtung des Alters beim Eintritt in den Grundsicherungsbe-

zug, dass die Leistungsempfänger/-innen in jüngerer Vergangenheit zunehmend in jüngerem 

Alter in den Leistungsbezug eintreten, was auf einen zunehmenden Anteil an Personen mit 

unzureichender Alterssicherung schließen lässt. Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege treten 

dagegen mehrheitlich erst nach dem 65. Lebensjahr in den Leistungsbezug ein. Ursache ist 

hierbei im Normalfall das Auftreten eines Pflegebedarfs, der nicht von eigenen Einkünften 

gedeckt werden kann. Dafür, dass jedoch auch vor Eintreten eines Pflegebedarfs häufig be-

reits kein ausreichendes Alterseinkommen vorhanden ist spricht, dass 50 Prozent der Emp-

fänger/-innen von Hilfe zur Pflege parallel oder bereits zuvor auch Grundsicherungsleistun-

gen bezogen haben.  
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2 Einleitung 

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat das Internationale Institut für Empirische Sozialöko-

nomie, INIFES gGmbH mit der Untersuchung „Seniorinnen und Senioren in Hamburg“ beauf-

tragt. Im Kern des Projektes bzw. des hiermit vorgelegten Endberichts steht eine Längs-

schnittuntersuchung zur Lebenslage von Senior/-innen in Hamburg auf der Grundlage von 

Leistungsdaten des SGB XII (und die Mitwirkung an der Erstellung der entsprechenden Da-

tenbasis). Auf die Ableitung von Handlungsempfehlungen, die notwendigerweise teils deut-

lich über den Handlungsrahmen eines Bundeslandes bzw. kommunaler Sozialpolitik hinaus-

reichen würden, wird in diesem Bericht verzichtet. 

Die im vorliegenden Bericht behandelten Fragestellungen sind in vielerlei Hinsicht von zent-

raler Bedeutung für die gerade in letzter Zeit stark diskutierte Thematik Altersarmut. Dazu ist 

vorab anzumerken, dass es den Älteren in Deutschland gegenwärtig unbestreitbar im Durch-

schnitt – absolut und relativ – materiell deutlich besser geht als noch Mitte des letzten Jahr-

hunderts. Durch die „große Rentenreform“ von 1957 mit der bruttolohnbezogenen dynami-

schen Rente wurde die historische Gleichung „Alt = Arm“ überwunden (vgl. Schmähl 2012, 

S. 48). 

Allerdings muss auch beachtet werden, dass Durchschnittswerte im vorliegenden Zusam-

menhang immer nur eine begrenzte Aussagekraft haben – auf die Verteilung/Streuung und 

Gruppendifferenzierung kommt es an (genauso falsch wäre es, aus dem Durchschnittsalter 

der Kunden auf Kreuzfahrtschiffen auf die Lebenslage der Älteren in Deutschland schließen 

zu wollen, wie es nicht selten geschieht; vgl. z. B. Sinn 2005, S. 54). 

Weiterhin ist zu bedenken, dass es in den letzten beiden Jahrzehnten eine Reihe von Ren-

tenreformen gegeben hat, die bereits zu einer erheblichen Absenkung der Lebensstandard-

sicherung der Renten aus der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) geführt haben (vgl. 

Abb. 1).2 

                                                

2
 Erstaunlicherweise beziehen sich die aktuellen Debatten um die Rentenpolitik fast nur auf die durch die Refor-
men vorprogrammierte künftige, weitere Absenkung.  
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Abb. 1:  Entwicklung des Netto-Rentenniveaus vor Steuern 1985-2025. Höhe der Netto-
Standardrente vor Steuern eines Eckrentners mit 45 Versicherungsjahren (Angaben in 
Prozent des durchschnittlichen Netto-Jahresentgelts vor Steuern) 
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Quelle: Darstellung nach Daten des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (www.sozialpolitik.de) 

Vorliegende Untersuchungen zur Frage, inwieweit die Ausweitung der zweiten und dritten 

Säule bzw. Schicht der Alterssicherung die beabsichtigte „Kompensation“ für das abgesenkte 

Leistungsniveau in der GRV leistet bzw. leisten kann, sind – insbesondere seit dem Debakel 

der kapitalgedeckten Altersvorsorge in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 – mehrheitlich 

skeptisch (vgl. z. B. Schmähl 2012, S. 59; Balodis, Hühne 2012). 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass Durchschnittswerte zu Rentenzahlbeträgen, Altersein-

kommen etc. gerade in einer strikt am Äquivalenzprinzip orientierten gesetzlichen Renten-

versicherung immer auf die Streuung hin geprüft werden müssen. Dabei schneidet Deutsch-

land gerade bezogen auf das Alterssicherungsniveau bei Geringverdienern schlecht ab (vgl. 

OECD 2011). Stellt man dagegen auf die Altersvorsorge durch GRV plus betriebliche und 

private Altersvorsorge ab, wie es die European Commission (2012) in ihrem jüngst vorgeleg-

ten Bericht tut, so muss eigentlich das Risiko einbezogen werden, das den künftigen Zahlun-

gen aus beiden letztgenannten Systemen inhärent ist. 

Zukunftsrisiken gibt es mit Blick auf die Alterseinkünfte natürlich auch hinsichtlich der GRV. 

Dazu gehören neben den im Vordergrund der Debatten stehenden demografischen Heraus-

forderungen auch die wirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklungen am Arbeitsmarkt. So 
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führen Arbeitslosigkeitszeiten, Zeiten atypischer Beschäftigung – kurz: unstetige Erwerbsbio-

grafien – geradezu automatisch zu niedrigeren Rentenansprüchen (vgl. Trischler 2013; 

Trischler, Kistler 2013): Diesbezüglich stellen sich die Erwerbsbiografien der heutigen Rent-

nergeneration (vor allem bei Männern) – durchschnittlich (!) – sogar besser dar als die der 

noch aktiven Jüngeren. Eine gute Lage auf dem Arbeitsmarkt ist daher auch eine gute Vo-

raussetzung für eine – durchschnittlich (!) – höhere Rente aus der GRV.  

Hamburg hat historisch wie aktuell in dieser Hinsicht eigentlich gute Voraussetzungen, was 

sich auch in niedrigen Armutsrisikoquoten Älterer niederschlägt. Hamburg ist ein traditionell 

wirtschaftsstarkes Bundesland.3 Mit 49.638 € ist das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner im 

Jahr 2010 weit höher als dasjenige in den wirtschaftsstarken Flächenländern Bayern 

(36.337 €), Baden-Württemberg (33.651 €) und Hessen (37.101 €) und vor allem als der 

Bundesdurchschnitt (30.566 €). Dies obwohl sich das reale BIP in Hamburg mit 8,1 % im 

Zeitraum 2000 bis 2010 schwächer als im Bundesdurchschnitt (9,0 %) entwickelt hat. 

  

                                                

3
 Vgl. zum folgenden die Zahlen des Arbeitskreises VGR und des Arbeitskreises Sozialberichterstattung des Bun-
des und der Länder. 
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Tab. 1:  Armutsrisikoquoten 2011 insgesamt und Ältere (65+), gemessen am Bundes- bzw. 
Landes-/Regionalmedian (Angaben in Prozent) 

      

  Bundesmedian Landes-/Regional- 

    median 

  insg. 65 + insg. 65 + 

Baden-Württemberg 11,2 12,0 14,7 16,6 

Bayern 11,3 16,4 14,2 20,7 

Berlin 21,1 10,7 15,5 7,3 

Brandenburg 16,9 12,3 14,1 9,0 

Bremen 22,3 14,1 17,0 9,5 

Hamburg 14,7 9,7 18,0 12,9 

Hessen 12,7 11,8 15,2 15,4 

Mecklenburg-Vorpommern 22,2 13,8 13,9 5,6 

Niedersachsen 15,7 14,6 15,2 14,1 

Nordrhein-Westfalen 16,6 12,9 15,8 12,0 

Rheinland-Pfalz 15,1 16,8 16,1 18,2 

Saarland 15,6 16,0 14,8 15,0 

Sachsen 19,6 9,9 12,7 5,0 

Sachsen-Anhalt 20,5 12,0 14,2 6,0 

Schleswig-Holstein 13,8 12,2 15,4 14,0 

Thüringen 16,7 11,3 11,3 6,0 

     Deutschland 15,1 13,3   

          

Früheres Bundesgebiet  14,0 13,8 15,4 15,5 

(ohne Berlin)         

Neue Bundesländer  19,5 11,5 13,5 6,3 

(einschließlich Berlin)         

Quelle: Eigene Darstellung nach Amtliche Sozialberichterstattung (Mikrozensus). 

Hamburg verzeichnet für die Gesamtbevölkerung (alle Altersgruppen) bezogen auf den Bun-

desmedian mit einer Armutsrisikoquote von 14,7 % einen Wert, der über dem westdeutschen 

Wert, aber unter dem gesamtdeutschen Wert liegt (vgl. Tab. 1). Gemessen am regionalen 

Median ist der Wert mit 18,0 % der höchste (wegen der durchschnittlich höheren Einkommen 

in der Hansestadt).4 So liegt die Armutsgefährdungsschwelle für einen Einpersonen-Haushalt 

                                                

4 Die Armutsrisikoquoten laut Mikrozensus werden nach inzwischen international gängiger Definition 
anhand der „neuen OECD-Skala“ errechnet. Als Schwelle dienen 60 % des mittleren Nettoäquiva-
lenzeinkommens (Medianwert). Die Amtliche Sozialberichterstattung weist regionale Werte sowohl 
gemessen am Bundesmedian als auch gemessen am jeweiligen regionalen Median aus (hier: Ar-
mutsrisikoschwelle = 60 % des mittleren Nettoäquivalenzeinkommens im Land Hamburg). Da die 
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2011 in Hamburg bei 913 € und damit erheblich über dem west- bzw. gesamtdeutschen 

Durchschnitt (877 € bzw. 848 €) und für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kin-

dern unter 14 Jahren bei 1.917 € (Westdeutschland: 1.841 €; Deutschland 1.781 €). 

Gegenüber dem Jahr 2005 ist die Armutsrisikoquote der Gesamtbevölkerung in Hamburg bis 

2011 gemessen am Bundesmedian von 15,7 % auf 14,7 % leicht gesunken und gemessen 

am Landesmedian von 17,4 auf 18.0 % leicht gestiegen.5  

Die für Hamburg in Tab. 1 ausgewiesenen Armutsrisikoquote der Älteren (Bevölkerung ab 65 

Jahre) beträgt für das Jahr 2011 gemessen am Bundesmedian 9,7 % (der niedrigste Wert 

aller Bundesländer) und gemessen am regionalen Median 12,9 % (der drittniedrigste Wert 

unter den westlichen Bundesländern nach Bremen und Nordrhein-Westfalen). Aus der Tabel-

le wird auch deutlich, dass hohe Armutsrisikoquoten Älterer in wirtschaftsschwächeren (z. B. 

Saarland) wie auch in wirtschaftsstärkeren Bundesländern (davon insbesondere Bayern) 

vorkommen. Warum sich also Sorgen um eine (zunehmende) Altersarmut machen, warum 

sich auch in Hamburg mit der Entwicklung der Renten aus der gesetzlichen Rentenversiche-

rung beschäftigen? 

Für die Bedeutsamkeit dieser Fragestellung spricht nicht nur die inzwischen weit verbreitete 

Debatte um die Gefahr einer steigenden Altersarmut – sogar der Sachverständigenrat zur 

Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2008, S. 278 ff) hält eine solche Ent-

wicklung für möglich. Zwar spricht noch der im September 2012 vorgelegte Entwurf des 4. 

Armuts- und Reichtumsberichts des Bundes (auf Basis von bis 2010 reichenden Zahlen) 

bezogen auf die Altersarmut davon, dass „Personen im Ruhestandsalter nur unterdurch-

schnittlich betroffen sind“ (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2012, S. 321). Nur we-

nige Tage nach diesem Entwurf veröffentlichten die Statistischen Ämter die Daten aus dem 

Mikrozensus 2011. Praktisch gleichzeitig warnte die Bundesarbeitsministerin ebenfalls vor 

der Gefahr einer steigenden Altersarmut und das Thema Altersarmut rückte im Herbst 2012 

massiv auf die politische und öffentliche Agenda (in der Wissenschaft wurde darüber schon 

erheblich länger diskutiert) – quer durch alle Parteien und Medien. 

Für eine zunehmende Relevanz des Themas Altersarmut spricht auch, dass die Empfänger-

zahlen in der Grundsicherung im Alter seit deren Einführung 2004 in Hamburg beinahe linear 

                                                                                                                                                   

Messung des relativen Armutsrisikos eine Kennziffer für die Einkommensverteilung ist, ist die Orien-
tierung am jeweiligen Landesmedian die exaktere Kennziffer (Sie spiegelt indirekt auch regionale 
Kaufkraftunterschiede einigermaßen wieder). Es wird sozusagen die Einkommensverteilung inner-
halb der Region betrachtet und diese ist in Hamburg ausweislich des Mikrozensus auch gemessen 
an einer anderen Kennziffer, dem sogenannten Gini-Koeffizienten, mit 0,32 (seit 2005) etwas unglei-
cher als in den anderen westlichen und v. a. östlichen Bundesländern. Generell gilt, ganz unabhän-
gig von der verwendeten Datenbasis, dass kleine Unterschiede „unter einem Prozent“ bei Armutsri-
sikoquoten nicht überinterpretiert werden sollten (vgl. Wagner 2012). 

5
 Generell liegen diese Armutsrisikoquoten in großen Städten über denen im Umland / ländlichen 
Räumen. Die 18,0 % für Hamburg (gemessen am regionalen Median) liegen unter den 15 deutschen 
Großstädten 2011 an sechstniedrigster Stelle. Die niedrigsten Quoten verzeichnen Duisburg mit 
14,2 % und Berlin mit 15,5 %, die höchsten Stuttgart mit 20,8 % und Düsseldorf mit 20,5 %. Dies 
weist ebenfalls darauf hin, dass der am jeweiligen regionalen Median gemessene Wert ein Maß für 
die relative Einkommensverteilung ist und das interregional verschiedene Niveau der Einkommen 
wiedergibt.  
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starke Zuwächse sowie steigende Empfängerquoten6zu verzeichnen haben. Tab. 2 zeigt die 

Empfängerzahlen von Grundsicherung und die Empfängerquoten. 

Tab. 2:  Empfängerzahlen und -quoten der Grundsicherung im Alter 2010 (Angaben absolut 
und in %) 

 Empfängerzahl 

65 + 

Quote (%) an 

Bevölkerung 65 + 

Hamburg 

Früheres Bundesgebiet 

Deutschland 

  18.588 

348.122 

412.081 

5,5 

2,6 

2,4 

Quelle: Statistische Ämter 2012, S. 66. 

Die Grundsicherungsquote fällt bei Älteren in Großstädten generell hoch aus. Die 

5,5 Prozent in der Freien und Hansestadt Hamburg 2010 sind jedoch der höchste Wert aller 

Bundesländer (vgl. auch Kapitel 3.1.1) und geben insofern Anlass zu der vorliegenden Ana-

lyse. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Abschied von der 1957 eingeführten bruttolohnbezo-

genen, dynamischen und lebensstandardsichernden gesetzlichen Rente durch die Rentenre-

form 2001 erst in der Umsetzung ist, das Sicherungsniveau sinkt (und nach gegenwärtiger 

Gesetzeslage weiter sinken wird) und die als Kompensation eingeführte staatlich subventio-

nierte private/betriebliche Altersvorsorge (Stichwort: Riester-Rente) dies absehbar nicht auf-

fängt. Vor allem erstens nicht bei den einkommensschwächeren Gruppen und zweitens nicht 

angesichts des sich abzeichnenden hohen Risikos einer Renditeschwäche (vgl. z. B. DIW 

2011; Schröder 2011). 

Die Relevanz der Frage nach der Entwicklung der GRV-Renten gilt insbesondere auch für 

den Stadtstaat Hamburg, der trotz seiner Wirtschaftsstärke eine (2011) leicht höhere jahres-

durchschnittliche Arbeitslosenquote aufweist als der Bundesdurchschnitt7 und als urbaner 

Arbeitsmarkt besonders durch die Risiken atypischer Erwerbsformen und eine Dominanz des 

Dienstleistungssektors gekennzeichnet ist. 

 

                                                

6
  Die Grundsicherungsquote ist eine zweite Kennziffer der Armutsmessung. Sie orientiert sich an der gesetzli-

chen Schwelle für diese Leistung und fällt generell deutlich niedriger aus als die Armutsrisikoquoten, vor allem 
bei den Älteren. Die Ursachen dafür sind vielfältig (vgl. Kistler, Holler, Trischler 2012, S. 347 ff.). Die Grundsi-
cherungsquote misst nur die „bekämpfte Armut“ und es spricht vieles dafür, dass es weiterhin, auch nach der 
Reform von 2004, eine hohe Dunkelziffer gibt. Auch wird bei der Grundsicherungsquote die Vermögenssituati-
on der betroffenen Haushalte berücksichtigt. Die Einrechnung des Vermögens reduziert aber nach Berech-
nungen für andere Bundesländer (vgl. ebenda) die Armutsrisikoquote Älterer kaum, da sich bei den Älteren in 
den unteren Einkommensgruppen relativ wenig Vermögen findet. Unter Einrechnung des Mietwerts selbstge-
nutzter Wohnimmobilien steigt die Armutsrisikoquote der Älteren sogar, da der Besitz selbstgenutzter Immobi-
lien noch ungleicher verteilt ist als die Alterseinkommen. 

7
  Bezogen auf alle Erwerbspersonen 7,2 zu 7,1 % und bezogen auf alle abhängigen Erwerbspersonen 9,0 zu 

7,9 % (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2012, S. 6 ff). 
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3 Bezug von Leistungen der Grundsicherung, Hil-

fe zur Pflege und weiteren Transferleistungen 

Am 1. Januar 2005 trat das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) in Kraft und löste das 

bisherige Bundessozialhilfegesetz ab. Vorrangiges Ziel der sozialstaatlichen Leistungen im 

Rahmen des SGB XII ist es nach § 1, „den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens 

zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht“. Zugleich wurde mit der Einfüh-

rung des SGB XII das zuvor am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Sozialleistungshilfegesetz 

zur „bedarfsorientierten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ (GSiG) als ei-

genständiges Grundsicherungsgesetz abgelöst und in das vierte Kapitel des SGB XII inte-

griert.  

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung soll den Umfang der notwendigen 

Leistungen vollständig decken. Die monatlichen Regelsätze berücksichtigen die Kosten für 

den Lebensunterhalt sowie Leistungen für Unterkunft und Nebenkosten/Heizung (die in Höhe 

der tatsächlichen Aufwendungen erbracht werden, sofern diese angemessen sind) und ein-

malige Bedarfe, wie zum Beispiel für die Erstausstattung der Wohnung oder Mehrbedarfe, 

die beispielsweise durch Krankheit bestehen.  

Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII, Kapitel 7 soll die bedarfsorientierte Unterstützung pfle-

gebedürftiger Personen gewährleisten. Leistungsberechtigt sind Personen, die nach § 61 

Abschnitt 1 „wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinde-

rung“ Hilfe zur Verrichtung der alltäglichen Lebensführung bedürfen. Vorrangig werden im 

Pflegefall Leistungen der Pflegeversicherung erbracht, wodurch der Sozialhilfeträger entlas-

tet wird. Auch bei einer vorhandenen Pflegeversicherung reichen die Leistungen der Pflege-

versicherung aber nicht immer aus, weshalb Hilfe zur Pflege häufig ergänzend notwendig ist 

(vgl. Sallmon, Mittelstaedt, Schenk 2011). 

Die nachfolgenden Berichtsteile erfassen alle Personen ab 65 Jahren, die in Hamburg zwi-

schen Januar 2004 und Dezember 2011 Leistungen der Grundsicherung im Alter nach SGB 

XII, Kap.4 und/oder Hilfe zur Pflege nach SGB XII, Kap. 7 bezogen haben. Ziel der Untersu-

chung ist es, neben dem Grad der „bekämpften Armut“ die Dynamik des Grundsicherungs-

bezugs und dessen Determinanten zu ermitteln.  
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Datengrundlage 

Die Untersuchung greift auf eine einmalige, bisher nicht bestehende Datengrundlage zurück. 

Sie basiert auf Leistungsdaten der Grundsicherung im Alter und der Hilfe zur Pflege nach 

SGB XII. Die Daten stammen aus dem Verwaltungsvollzug und beinhalten daher nur Infor-

mationen, die im Zusammenhang mit der Beantragung und Bewilligung dieser Leistungen 

erfasst werden. Diese Daten konnten für den vorliegenden Bericht monatsgenau aufbereitet 

werden. Für alle Empfänger/-innen, die zwischen Januar 2004 und Dezember 2011 Leistun-

gen der Grundsicherung im Alter oder Hilfe zur Pflege nach SGB XII bezogen haben, wurde 

in anonymisierter Form erfasst, ob im jeweiligen Monat Leistungen bezogen wurden und wie 

hoch diese Leistungen waren. 

Bei Personen mit Bezug von Grundsicherung kann aus technischen Gründen nicht in aus-

nahmslos allen Fällen unterschieden werden, ob die Leistungen innerhalb oder außerhalb 

von Einrichtungen bezogen wurden. In Einzelfällen ist in den Daten entweder gar keine An-

gabe enthalten (max. 25 Personen pro Monat) oder sowohl der Bezug von Grundsicherung 

innerhalb als auch außerhalb von Einrichtungen angegeben (max. 3 Personen pro Monat). 

Die Zahl der Grundsicherungsbezieher/-innen insgesamt unterscheidet sich daher marginal 

von der Summe aus Bezieher/-innen von Grundsicherung innerhalb und außerhalb von Ein-

richtungen.  

Die im Rahmen dieses Berichts errechneten Zahlen sind aufgrund einer anderen Vorge-

hensweise bei der Erstellung des Datenabzugs nicht direkt mit den Daten der statistischen 

Ämter bzw. mit der Sozialhilfe-Geschäftsstatistik vergleichbar.8 

 

 

3.1 Grundsicherung im Alter 

3.1.1 Anzahl der Leistungsbezieher/-innen 

Bei Analysen zum Bezug von Grundsicherung ist zu berücksichtigen, dass nach offiziellen 

Daten der Statistischen Ämter der Anteil an älteren Empfänger/-innen von Leistungen der 

Grundsicherung in Hamburg mit 5,5 Prozent zum Jahresende 2010 höher liegt als in allen 

anderen Bundesländern und damit auch höher als in den anderen Stadtstaaten wie Bremen 

(4,9 %) oder Berlin (4,8 %). Gegenüber dem deutschen Durchschnitt von 2,4 Prozent bezie-

hen damit in Hamburg mehr als doppelt so viele Ältere Leistungen der Grundsicherung (vgl. 

Statistische Ämter 2012). Dieses Ergebnis bestätigt sich auch anhand der Daten des Jahres 

2011 (vgl. Tab. 3). Als Ursache für die ausgeprägte Zunahme der Grundsicherungsbezieher/-

innen ist generell die Besonderheit des Stadtstaates und Ballungsraumes Hamburg in Be-

                                                

8
 Dabei spielen folgende Gründe eine Rolle: Der Datenabzug der offiziellen Statistik wird kontinuierlich monatlich 
erstellt, d. h. es werden keine Veränderungen für vergangene Zeiträume berücksichtigt (Momentaufnahme), 
wohingegen die Erstellung des im vorliegenden Bericht hauptsächlich verwendeten Längsschnittdatensatzes 
rückblickend erfolgte. In der offiziellen Statistik sind aufgrund des zeitnahen Abzuges Personen enthalten, deren 
Akte heute wegen Leistungsbeendigung schon vernichtet sind. Diese Fälle sind somit nicht in den hier verwen-
deten Daten enthalten. Darüber hinaus sind im Datenabzug der offiziellen Geschäftsstatistik Leistungen berück-
sichtigt, die in der Untersuchung nicht enthalten sind (z. B. vorläufig verfügte Leistungen). 
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tracht zu ziehen, insbesondere im Vergleich zu anderen Länder- oder Bundesergebnissen. 

So zeigt sich, dass der Anstieg der Grundsicherungsquote in Hamburg weitgehend parallel 

zu Bremen verläuft, wobei in Hamburg jedoch die höchste Grundsicherungsquote unter den 

Stadtsaaten zu beobachten ist. Die bundesweite Entwicklung ist nur sehr eingeschränkt mit 

den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg zu vergleichen (vgl. Tab. 3). Hinsichtlich der 

Dichte der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen liegt Hamburg im Vergleich zu den 

16 großen deutschen Städten im Mittelfeld (vgl. Klein, Nowotnick, Hollenrieder 2012). 

Tab. 3: Empfänger/-innen von Grundsicherung und Gesamtbevölkerung im Alter ab 65 Jahren 
in Deutschland, Hamburg, Bremen und Berlin 2008-2011 

  

Empfänger/-innen von 
Grundsicherung ab 65 Jah-
ren 

Bevölkerung ab 65 Jahren Quote (Anteil in %) 

  
weiblich 

männ-
lich 

Insge-
samt 

weiblich männlich Insgesamt weiblich männlich 
Insge-

samt 

  Deutschland 

2008 271.307 138.651 409.958 9.645.353 7.083.660 16.729.013 2,8 2,0 2,5 

2009 259.513 140.324 399.837 9.701.928 7.199.814 16.901.742 2,7 1,9 2,4 

2010 265.005 147.076 412.081 9.643.221 7.201.072 16.844.293 2,7 2,0 2,4 

2011 277.773 158.437 436.210 9.632.853 7.247.697 16.880.550 2,9 2,2 2,6 

  Hamburg 

2008 10.442 7.045 17.487 195.379 137.975 333.354 5,3 5,1 5,2 

2009 10.407 7.356 17.763 195.992 140.418 336.410 5,3 5,2 5,3 

2010 10.790 7.798 18.588 195.135 140.982 336.117 5,5 5,5 5,5 

2011 11.387 8.343 19.730 194.848 142.488 337.336 5,8 5,9 5,8 

  Bremen 

2008 4.556 2.127 6.683 82.797 58.630 141.427 5,5 3,6 4,7 

2009 4.598 2.253 6.851 82.776 59.529 142.305 5,6 3,8 4,8 

2010 4.654 2.341 6.995 82.010 59.473 141.483 5,7 3,9 4,9 

2011 4.910 2.593 7.503 82.010 60.260 142.270 6,0 4,3 5,3 

  Berlin 

2008 19.036 12.082 31.118 375.120 269.553 644.673 5,1 4,5 4,8 

2009 18.640 12.178 30.818 380.407 278.193 658.600 4,9 4,4 4,7 

2010 18.669 12.978 31.647 380.229 280.853 661.082 4,9 4,6 4,8 

2011 19.368 13.827 33.195 379.844 283.423 663.267 5,1 4,9 5,0 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, eigene Berechnung. 

Insgesamt sind in den für den vorliegenden Bericht ausgewerteten Leistungsdaten 31.616 

Personen ab 65 Jahren erfasst, die zwischen den Jahren 2004 und 2011 in mindestens ei-

nem Monat Grundsicherung bezogen haben. Die Zahl der Empfänger von Grundsicherung 

im Alter hat dabei seit der Einführung im Jahr 2004 deutlich zugenommen. Im Januar 2004 

bezogen in Hamburg 10.639 Personen im Alter von 65 Jahren und älter Grundsicherung, 

davon 1.334 Personen Grundsicherung in Einrichtungen und 9.303 Personen Grundsiche-

rung außerhalb von Einrichtungen. Bis Dezember 2011 ist die Zahl der Empfänger/-innen 

von Grundsicherung auf 19.263 Personen angestiegen (+81 %), darunter 1.433 Personen in 

Einrichtungen und 17.807 Personen außerhalb von Einrichtungen. Die Zahl der Bezieher/-
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innen in Einrichtungen hat deutlich weniger zugenommen (+7 %), als die Zahl der Empfän-

ger/-innen außerhalb von Einrichtungen (+91 %). Besonders stark war in Hamburg der An-

stieg der Zahl der Empfänger/-innen außerhalb von Einrichtungen in den Jahren 2004 

(+12 %) und 2005 (+12 %), während im Jahr 2009 mit 2 Prozent der geringste Anstieg zu 

erkennen ist. Im letzten Beobachtungsjahr 2011 hat die Zahl der Empfänger/-innen gegen-

über dem Vorjahr um 5 Prozent zugenommen (vgl. Abb. 2). Nach Zahlen des Benchmarkings 

der 16 großen Städte in Deutschland hat in Hamburg die Dichte der Empfänger/-innen von 

Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen mit 30,4 % im 

Vergleich zu anderen Großstädten am deutlichsten zugenommen. Gründe für den allgemein 

zu beobachtenden Anstieg sind nicht ausreichende Rentenansprüche sowie diskontinuierli-

che Erwerbsbiographien, die häufig mit dem Bezug von Transfer- bzw. SGB II-Leistungen 

einhergehen (vgl. Klein, Nowotnick, Hollenrieder 2012). 

Abb. 2: Empfänger/-innen von Leistungen der Grundsicherung im Alter (ab 65 Jahren) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Der im Jahr 2009 lediglich geringfügige Anstieg der Grundsicherungsbezieher/-innen ist vor 

allem auf eine Wohngeldnovellierung zurückzuführen, durch die viele Bezieher/-innen von 

Grundsicherung das vorrangig zu gewährende Wohngeld erhielten und deshalb aus dem 

Bezug von Grundsicherung entfielen (vgl. Statistische Ämter 2012). Darüber hinaus erfolgte 

2009 eine relativ hohe Rentenanpassung (West: 2,41%, Ost: 3,38 %, vgl. Schott 2010). Dies 

hat sich in Deutschland und z. B. auch in Berlin (vgl. Senatsverwaltung Berlin 2011) – nicht 

aber in Hamburg – in einem leichten Rückgang der Grundsicherungsquote niedergeschla-

gen. Verglichen mit dem gesamtdeutschen Durchschnitt von 14 Prozent im Dezember 2010 

lebten ältere Grundsicherungsbezieher/-innen in Hamburg mit 9 Prozent zum gleichen Zeit-

punkt auch deutlich seltener in Einrichtungen (vgl. Duschek 2012).  
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3.1.2 Soziodemografische Merkmale der Leistungsbezieher/-innen 

Im Dezember 2011 waren rund 58 Prozent der Grundsicherungsbezieher/-innen weiblich, 

wobei ihr Anteil im Zeitverlauf abgenommen hat. Im Dezember 2007 waren noch 60 Prozent 

der Leistungsbezieher/-innen weiblich, zu Beginn des Beobachtungszeitraums im Januar 

2004 waren es 66 Prozent. Besonders hoch liegt der Anteil an Frauen im Bereich der Grund-

sicherung innerhalb von Einrichtungen, ihr Anteil hat aber auch in diesem Bereich recht kon-

tinuierlich abgenommen (Januar 2004: 69 %, Dezember 2007: 67 %, Dezember 2011: 63 %). 

Insgesamt zeigt sich unter den Bezieher/-innen von Grundsicherung damit ein steigender 

Männeranteil, was aber nur teilweise auf den steigenden Männeranteil in der Alterskohorte 

zwischen 65 und 79 Jahren zurückzuführen ist (vgl. Abb. 3). Weniger entscheidend für die 

Entwicklung der Zahl der Grundsicherungsempfänger ist die demografische Entwicklung der 

Altersgruppe ab 80 Jahren, da der Großteil der Bezieher von Grundsicherung im Alter bereits 

mit 65 Jahren (61 %) und nur ein sehr geringer Anteil im Alter ab 80 Jahren (3 %) in den 

Grundsicherungsbezug eintritt (vgl. Kapitel 3.7.1).  

Abb. 3: Anteil der Männer unter den Empfänger/-innen von Grundsicherung im Alter (ab 65 
Jahren) und Bevölkerungsanteil von Männern nach Altersgruppen (Anteile in Prozent)  

 
* Bevölkerung am 31.12. des jeweiligen Jahres, für 01/04 wurde der Wert des 31.12.2003 verwendet. 

Quelle: Bevölkerungsstatistik des Statistischen Bundesamtes, eigene Darstellung und Berechnung. 

Die Ursache für den höheren Frauenanteil unter den Empfänger/-innen von Grundsicherung 

liegt – bedingt durch geringere Erwerbsbeteiligung in der Vergangenheit – insbesondere in 

niedrigeren Rentenanwartschaften und dem damit insgesamt geringeren Haushaltseinkom-

men älterer Frauen begründet. Darüber hinaus gibt es allerdings auch demografische Effek-

te. Einerseits haben Frauen eine höhere Lebenserwartung, andererseits ist gerade in den 

älteren Geburtskohorten aufgrund der insbesondere bei Männern stark erhöhten Sterblich-

keit im 2. Weltkrieg nach wie vor ein höherer Frauenanteil in der Gesamtbevölkerung festzu-

stellen. 
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Zum Ende des Beobachtungszeitraums ist die überwiegende Mehrheit der Bezieher/-innen 

im Alter von 65 bis 79 Jahren (83 %), 17 Prozent der Bezieher/-innen sind Hochbetagte im 

Alter von 80 Jahren und älter. Gegenüber Januar 2004 (19 %) hat der Anteil der 80-Jährigen 

und Älteren damit leicht abgenommen (vgl. Abb. 4). Der im Vergleich zu den Bezieher/-innen 

von Hilfe zur Pflege (vgl. 3.2.2 und 0) hohe Anteil an Grundsicherungsbezieher/-innen im 

Alter von 65 bis 79 Jahren erklärt sich dadurch, dass Personen, die Grundsicherung im Alter 

beziehen, nicht in ausreichendem Maße für das Rentenalter Vorsorge treffen konnten – vor 

allem, wenn die Betroffenen bereits zuvor längerfristig Transferleistungen bezogen haben. 

Daher beginnt der Grundsicherungsbezug für die Mehrzahl der Personen (61%) bereits mit 

65 Jahren (vgl. 3.7.1.1). 

Abb. 4: Altersstruktur der Empfänger/-innen von Grundsicherung im Alter (ab 65 Jahren) An-
fang 2004 und Ende 2011 (Anteile in Prozent) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Bei Bezieher/-innen von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen liegt der Anteil an 

Hochbetagten deutlich höher. Im Dezember 2011 waren es 39 Prozent, im Januar 2004 44 

Prozent. Bei Empfänger/-innen von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ist der An-

teil von Hochbetagten somit deutlich geringer (Jan. 2004: 16 %, Dez. 2011: 15 %) (vgl. Tab. 

4). 
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Tab. 4: Empfänger/-innen von Leistungen der Grundsicherung im Alter (ab 65 Jahren) nach 
Altersgruppen (Anteile in Prozent) 

  65 bis 79 Jahre 80 Jahre und älter 

Grundsicherung 

31.01.2004 80,6 19,4 

31.12.2007 83,1 16,9 

31.12.2011 83,5 16,5 

Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen 

31.01.2004 56,2 43,8 

31.12.2007 59,2 40,8 

31.12.2011 60,9 39,2 

Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen 

31.01.2004 84,1 15,9 

31.12.2007 85,6 14,4 

31.12.2011 85,3 14,7 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Die zwischen 2004 und 2011 zu beobachtende Zunahme der jüngeren Seniorinnen und Se-

nioren, die Grundsicherung beziehen, ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die 

Altersgruppe der 65- bis 79-Jährigen, in der ein Großteil der Leistungsbezieher/-innen in den 

Grundsicherungsbezug eintritt, (vgl. Kapitel 0) stark angewachsen ist. Zwar ist auch die Al-

tersgruppe der über 80-Jährigen aufgrund von stärker besetzten Bevölkerungskohorten an-

gewachsen, aus dieser Altersgruppe tritt aber ein geringerer Anteil in die Grundsicherung ein. 

Aufgrund der im Vergleich zu den Bezieher/-innen von Grundsicherung sehr viel geringeren 

Zunahme dieser Altersgruppen in der Gesamtbevölkerung ist jedoch davon auszugehen, 

dass die starke Zunahme der Anzahl der Bezieher/-innen von Grundsicherung auch auf an-

dere Faktoren zurückzuführen ist (vgl. Abb. 5).  

Zunächst ist zu bedenken, dass es sich bei der in Abb. 5 beobachteten Zunahme der Leis-

tungsempfänger/-innen um eine Zunahme der „bekämpften Armut“ handelt. Es ist daher da-

von auszugehen, dass es sich dabei gerade in den Jahren 2004 und 2005 auch um einen 

Abbau der verschämten Armut handelt, da es ein erklärtes Ziel der Einführung der Grundsi-

cherung im Alter im Jahr 2003 war, die Nichtinanspruchnahme von Leistungen – also die 

verdeckte Armut – durch einen weitgehenden Verzicht auf den Unterhaltsrückgriff (§43 Abs. 2 

SGB XII) abzubauen (vgl. Becker 2007; vgl. Deutscher Bundestag 2008).9 In diesem Sinne 

wäre auch plausibel, dass der Anstieg außerhalb von Einrichtungen stärker und nachhaltiger 

ausfällt als innerhalb von Einrichtungen (vgl. Abb. 5), da innerhalb von Einrichtungen von 

einer geringeren Dunkelziffer auszugehen ist. Im dritten Armuts- und Reichtumsbericht der 

                                                

9
 Dennoch haben nach einem Simulationsmodell auf Basis der Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) 

im Jahr 2007 nur zwischen 32 und 43 Prozent der Personen ab 65 Jahren, denen Grundsicherungsleistungen 
zustehen würden, auch tatsächlich Grundsicherung im Alter bezogen (vgl. Becker 2012). Auch in anderen Studien 
wurden erhebliche Quoten der Nichtinanspruchnahme ermittelt (zwischen 30 % und 67 %, vgl. Becker 2012). 
Trotz der Einführung der Grundsicherung im Alter im Jahr 2003 und dem weitgehenden Verzicht auf den Unter-
haltsrückgriff handelt es sich bei der verdeckten Armut im Alter also um ein erhebliches Problem. 
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Bundesregierung (vgl. Deutscher Bundestag 2008) wird als Grund für die zwischen 2003 und 

2006 auch auf Bundesebenen deutlich angestiegenen Empfängerzahlen vor allem die Auf-

deckung verschämter Altersarmut genannt, was auch im Zusammenhang mit einer Informa-

tionskampagne der Bundesregierung, der Sozialbehörden und der gesetzlichen Rentenver-

sicherungsträger steht, die potentiell Leistungsberechtigte auf die neue Leistung aufmerksam 

machen sollte. Darüber hinaus verteilte sich die Umstellung vom Bezug von Hilfe zum Le-

bensunterhalt auf den Bezug von Grundsicherung auf die Jahre 2003 bis 2005. Bereites für 

das Jahr 2006 wurde aber eine gewisse Normalisierung der Entwicklung konstatiert, da die 

Wirkung der beschriebenen Nachholeffekte nachlässt (vgl. Deutscher Bundestag 2008). 

Dementsprechend wird im Entwurf des 4. Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregie-

rung darauf verwiesen, dass der Anteil der Empfänger/-innen von Grundsicherung im Alter 

ab 65 Jahren an der Gesamtbevölkerung in derselben Altersgruppe zwischen 2007 und 2010 

nur minimal zugenommen hat (von 2,38 auf 2,45 %) (vgl. Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales 2012). Bereits 2011 ist aber wieder eine stärkere Zunahme der Empfänger/-innen 

von Grundsicherung zu beobachten (vgl. Statistisches Bundesamt 2012a). Demgegenüber 

zeigt sich bei den Empfänger/-innen von Grundsicherung in Hamburg und insbesondere bei 

Empfänger/-innen außerhalb von Einrichtungen von Anfang 2004 bis Ende 2011 eine fast 

lineare Zunahme der Empfängerzahl, die deutlich stärker als der Zuwachs der entsprechen-

den Altersgruppe in der Gesamtbevölkerung ist (vgl. Abb. 5). Die bundesweite Entwicklung 

ist allerdings nur sehr eingeschränkt mit den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg zu 

vergleichen. In Hamburg zeigt sich ein zum Teil mehr als doppelt so hoher Anteil an Grundsi-

cherungsbezieher/-innen bei gleichzeitig stärkerer Zunahme des Anteils der Grundsiche-

rungsbezieher/-innen (vgl. Statistisches Bundesamt 2012a, vgl. Kapitel 3.1.1). 
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Abb. 5: Entwicklung der Anzahl der Empfänger/-innen von Grundsicherung im Alter nach Al-
tersgruppen im Vergleich zur Entwicklung der Gesamtbevölkerung nach Altersgrup-
pen (Januar 2004=100) 

 

 
* Bevölkerung am 31.12. des jeweiligen Jahres, für 01/04 wurde der Wert des 31.12.2003 verwendet. 

Quelle: Bevölkerungsstatistik des Statistischen Bundesamtes, eigene Darstellung und Berechnung. 

Die Hauptursache für den Bezug von Grundsicherung ist geradezu zwangsläufig eine nicht 

ausreichende Alterssicherung. Diese Problematik hat sich in der jüngeren Vergangenheit 

verschärft und wird sich weiter verschärfen. Bedingt durch zunehmend lückenhafte Erwerbs-

biographien, Langzeitarbeitslosigkeit sowie Verschärfungen im Rentenrecht ist diese Ent-

wicklung die Hauptursache für die steigende Anzahl der Grundsicherungsempfänger/-innen – 

nicht nur in Hamburg. Eine detaillierte Klärung dieser Entwicklung kann an dieser Stelle je-

doch nicht geleistet werden (vgl. z. B. Trischler, Kistler 2013).  
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Besonders häufig verbreitet sind Leistungen der Grundsicherung bei Ausländer/-innen. Nach 

Daten der Statistischen Ämter (2012) erhielten zum Jahresende 2010 in Deutschland 12,8 

Prozent der Ausländer/-innen im Alter ab 65 Jahren Leistungen der Grundsicherung (Deut-

sche: 2,0 %). Als Ursache sind vor allem geringere Einkommen und kürzere Versicherungs-

zeiten während des Erwerbsverlaufs zu vermuten. Tatsächlich hat die Anzahl der ausländi-

schen Empfänger/-innen von Grundsicherung in Hamburg zwischen Januar 2004 und De-

zember 2011 um 96 Prozent zugenommen. Die Anzahl der deutschen Grundsicherungsbe-

zieher/-innen ist im Vergleich dazu im gleichen Zeitraum um 77 Prozent gestiegen. Der star-

ke Anstieg der Grundsicherungsbezieher/-innen hängt also unter anderem mit dem hohen 

Anteil an Ausländer/-innen in Hamburg zusammen und leistet einen gewissen Erklärungsbei-

trag zu der in Abb. 5 dargestellten Entwicklung. Der Anteil der Ausländer/-innen unter den 

Bezieher/-innen von Grundsicherung ist allerdings stärker angestiegen, als der Anteil der 

Ausländer/-innen an der älteren Bevölkerung (vgl. Abb. 6). 

In Hamburg haben im Dezember 2011 24 Prozent der Bezieher/-innen von Grundsicherung 

keine deutsche Staatsbürgerschaft. Im Vergleich zu Januar 2004 ist dies ein leichter Anstieg 

um 2 Prozentpunkte (Jan. 2004: 22 %). 9 Prozent der Personen, die im Dezember 2011 

Grundsicherung bezogen, sind Angehörige eines Staates aus dem ehemaligen Ostblock, 5 

Prozent haben die türkische Staatsbürgerschaft, 3 Prozent stammen aus Afghanistan und 

weitere 3 Prozent sind Angehörige eines anderen (west-)europäischen Staates.10  

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass auf Basis der zur Verfügung stehenden Daten im 

Dezember 2011 insgesamt 30 Prozent der Bezieher/-innen von Grundsicherung einen Migra-

tionshintergrund11 haben, wobei auch rund 6 Prozent Deutsche mit Migrationshintergrund 

(v.a. Spätaussiedler/-innen) festzustellen sind. Verglichen mit Januar 2004 (27 %) hat der 

Anteil an Personen mit Migrationshintergrund leicht zugenommen (vgl. Tab. 5). Von den 

Spätaussiedler/-innen haben fast alle die deutsche Staatsbürgerschaft erworben (Jan. 2004, 

Dez. 2007, Dez. 2011: je 99 %). 

                                                

10
 Westeuropa einschließlich Griechenland. 

11
 Der Migrationshintergrund wurde näherungsweise so operationalisiert, dass ein Migrationshintergrund vorliegt, 

sofern eine ausländische Staatsbürgerschaft vorliegt oder der Geburtsort außerhalb von Deutschland liegt. Auch 
Spätaussiedler wurden als Deutsche mit Migrationshintergrund eingestuft. 
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Tab. 5: Anzahl und Anteil der Empfänger/-innen von Grundsicherung nach Nationalität, Migra-
tionshintergrund und Ausländer/-innenstatus 

 

Staatsbürgerschaft Deutsche untergliedert 

Ausländer/-innen untergliedert 

Gesamt 
Deutsche 

Auslän-
der/-
innen 

Deutsche 
ohne 

Migrati-
onshin-
tergrund 

Deutsche mit Migra-
tionshintergrund 

insg. 

darunter 

Spätaus-
siedler 

Kontin-
gent-

flüchtlin-
ge 

EU-
Auslän-

der/-
innen 

sonstige 
Auslän-

der/-
innen 

  Absolute Zahlen 

01/04 8.248 2.391 7.720 533 389 652 330 1.404 10.639 

12/07 12.332 3.654 11.380 957 704 812 504 2.333 15.986 

12/11 14.579 4.684 13.521 1.062 742 796 695 3.189 19.263 

  Prozent 

01/04 77,5 22,5 72,6 5,0 3,7 6,1 3,1 13,2 100 

12/07 77,1 22,9 71,2 6,0 4,4 5,1 3,2 14,6 100 

12/11 75,7 24,3 70,2 5,5 3,9 4,1 3,6 16,6 100 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Differenziert nach dem Alter zeigt sich, dass der Anteil der ausländischen Bezieher/-innen 

von Grundsicherung im Alter von 65-74 Jahren von 2004 bis zum Ende des Jahres 2008 

gesunken ist und danach nicht das Ausgangsniveau vom Januar 2004 erreicht hat, obwohl 

der Anteil der ausländischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung in diesem Alter leicht 

gestiegen ist. Zugenommen hat – auch im Vergleich zur Bevölkerungsentwicklung – vor al-

lem der Anteil der ausländischen Bezieher/-innen von Grundsicherung im Alter ab 75 Jahren 

(vgl. Abb. 6). 
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Abb. 6: Entwicklung des Anteils der ausländischen Empfänger/-innen von Grundsicherung im 
Alter nach Altersgruppen im Vergleich zur Entwicklung des Anteils der ausländischen 
Gesamtbevölkerung in Hamburg nach Altersgruppen 

 

 
* Bevölkerung am 31.12. des jeweiligen Jahres, für 01/04 wurde der Wert des 31.12.2003 verwendet. 

Quelle: Bevölkerungsstatistik des Statistischen Bundesamtes, eigene Darstellung und Berechnung. 

Bei Personen mit Migrationshintergrund ist auch von Bedeutung, wie lange sie sich bereits in 

Deutschland aufhielten, bevor sie Grundsicherung bezogen bzw. bevor sie 65 Jahre alt wa-

ren. Wenn diese Zeitspanne kurz war, so hatten diese Personen keine Gelegenheit im Sozi-

alsystem andere Ansprüche als auf Grundsicherungsleistungen aufzubauen. Insbesondere 

Anwartschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung beruhen in erster Linie auf sozial-

versicherungspflichtiger Beschäftigung und entsprechend langjährigen und kontinuierlichen 

Beitragszeiten.  
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Unter den ausländischen Bezieher/-innen von Grundsicherung, die nicht in Deutschland ge-

boren sind12, lag der Anteil der Personen, die erst nach dem 64. Lebensjahr nach Deutsch-

land gezogen sind, im Januar 2004 bei 33 Prozent und nahm dann stetig ab (Dez. 2007: 

24 %, Dez. 2011: 18 %). Weniger deutlich in der Abnahme und auf höherem Niveau zeigt 

sich dies auch für Leistungsbezieher/-innen mit Migrationshintergrund, die 1 bis 10 Jahre vor 

ihrem 65. Lebensjahr nach Deutschland gezogen sind (Jan. 2004: 33 %, Dez. 2007: 33 %, 

Dez. 2011: 28 %). Der Anteil der Migrantinnen und Migranten, die bereits 11 oder mehr Jahre 

vor dem 65. Lebensjahr zugezogen sind, hat dagegen zugenommen.  

Grundsätzlich gilt: Je länger die Aufenthaltsdauer währt, desto geringer fällt die Abhängigkeit 

von Grundsicherungsleistungen im Alter aus. Die Ergebnisse geben aber nur die rein de-

skriptive Zusammensetzung der Migrantinnen und Migranten nach der Dauer ihres Aufent-

halts vor dem 65. Lebensjahr wieder, die Grundsicherungsleistungen beziehen. Sie lassen 

daher keinen Rückschluss darauf zu, ob die Abhängigkeit von Leistungen der Grundsiche-

rung in der ausländischen Bevölkerung Hamburgs insgesamt – differenziert nach der Dauer 

des Aufenthalts in Deutschland – gestiegen oder gefallen ist.13.  

Abb. 7: Außerhalb von Deutschland geborene Ausländer/-innen mit Bezug von Leistungen der 
Grundsicherung im Alter (ab 65 Jahren) nach der Dauer ihres Aufenthalts in Deutsch-
land vor dem 65. Lebensjahr (Angaben in Prozent) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

                                                

12
 Bezogen auf alle Personen mit Migrationshintergrund beinhalten die Angaben zum Zuzug nach Deutschland 23 

Prozent fehlende Werte, weshalb eine Einschränkung auf nicht in Deutschland geborene Ausländer/-innen vorge-
nommen wurde. Dadurch reduziert sich die Anzahl der fehlenden Angaben auf weniger als 1 Prozent. 
13

 Da die entsprechenden Daten für die Gesamtbevölkerung nicht zur Verfügung stehen, ist keine nach der Dauer 
des Aufenthalts vor dem 65. Lebensjahr differenzierte Aussage zum Grad der Abhängigkeit von Grundsicherungs-
leistungen möglich. D. h. der in Abb. 7 steigende Anteil der Personen, die mindestens 11 Jahre in Deutschland 
leben, kann nicht als steigende Abhängigkeit dieser Bevölkerungsgruppe von Grundsicherungsleistungen inter-
pretiert werden. Die Anteile sind von der demografischen Zusammensetzung dieser Bevölkerungsgruppe bzw. 
von ihrer Zusammensetzung hinsichtlich der Aufenthaltsdauer abhängig 
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Im Hinblick auf den Familienstand ist der überwiegende Anteil der Grundsicherungsbezie-

her/-innen alleinstehend. Zum Dezember 2011 sind 32 Prozent der Bezieher/-innen geschie-

den, 18 Prozent ledig, 16 Prozent verwitwet und 5 Prozent getrennt lebend. Nur 29 Prozent 

aller Empfänger/-innen von Grundsicherung sind verheiratet. Im Januar 2004 war insbeson-

dere der Anteil an verwitweten Personen mit 24 Prozent noch deutlich höher (Jan. 2007: 

19 %, Dez. 2011: 16 %). Der Anteil an Geschiedenen hat nur leicht zugenommen (Jan. 2004: 

31 %, Dez. 2011: 32 %), während der Anteil an verheirateten Bezieher/-innen von Grundsi-

cherung deutlich zugenommen hat (Jan. 2004: 22 %, Dez. 2011: 29 %). 

Zudem fällt am Beispiel Dezember 2011 auf, dass sich der Familienstand nach Geschlecht 

deutlich unterscheidet: Männer sind mit 35 Prozent deutlich häufiger verheiratet (Frauen: 

24 %). Im Januar 2004 waren 35 Prozent der Männer, aber nur 16 Prozent der Frauen ver-

heiratet. Der Anteil der verheirateten Bezieher von Grundsicherung schwankt kaum, wohin-

gegen, eine Zunahme von verheirateten Leistungsbezieherinnen zu beobachten ist. Dies ist 

auf die gestiegene Lebenserwartung der (Ehe)männer zurückzuführen (vgl. Grabka 2012). 

Demgegenüber sind Frauen (aufgrund der geringeren Lebenserwartung von Männern) mit 

23 Prozent (Dez. 2011) häufiger verwitwet (Männer: 5 %). Darüber hinaus sind Frauen häufi-

ger geschieden (36 %; Männer: 27 %) und Männer mit 27 Prozent Ende 2011 deutlich häufi-

ger ledig als Frauen (12 %; vgl. Tab. 6). 

Tab. 6: Empfänger/-innen von Grundsicherung im Alter (ab 65 Jahren) nach Familienstand 
und Geschlecht (Anteile in Prozent) 

  
Getrennt 

lebend 
Geschieden Ledig Verheiratet Verwitwet Gesamt 

Insgesamt             

31.01.2004 3,8 30,6 19,6 22,5 23,6 100 

31.12.2007 4,5 31,3 18,8 26,0 19,5 100 

31.12.2011 5,3 32,0 18,3 28,7 15,7 100 

Männer             

31.01.2004 4,1 23,8 27,9 35,1 9,2 100 

31.12.2007 4,9 25,6 27,2 35,1 7,2 100 

31.12.2011 5,7 27,0 26,8 35,2 5,4 100 

Frauen             

31.01.2004 3,6 34,3 15,2 15,8 31,1 100 

31.12.2007 4,1 35,0 13,3 20,1 27,5 100 

31.12.2011 5,1 35,7 12,1 23,9 23,2 100 

Quelle: Eigene Berechnung. 
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3.1.3 Soziale und gesundheitliche Situation 

Von besonderem Interesse für die vorliegende Untersuchung ist die soziale Situation der 

Bezieher/-innen von Grundsicherung im Alter. Dazu stehen Informationen zur Verfügung die 

angeben, wodurch die Hilfebedürftigkeit bzw. der Leistungsbezug begründet ist. Da sich die-

se Information meist auf die Situation vor dem Bezug von Grundsicherung bezieht, ist sie für 

einzelne Personen größtenteils konstant.  

 

Daten zur sozialen Situation 

In den Daten zur sozialen Situation wird erfasst, wodurch der Leistungsbezug begründet ist. 

D. h., die Daten beziehen sich in der Regel auf die Situation vor dem Leistungsbezug. Nur 

bei knapp 10 Prozent aller im Beobachtungszeitraum erfassten Personen (bzw. bei 15 % der 

Bezieher/-innen von Leistungen der Grundsicherung) im Alter ab 65 Jahren hat sich die er-

fasste Angabe zur sozialen Situation im Beobachtungszeitraum geändert.14  

Die erfassten Daten zur sozialen Situation enthalten einen relativ großen – und im Zeitverlauf 

von 20 auf 33 Prozent zunehmenden – Anteil von Personen, denen kein Schlüssel zur sozia-

len Situation zugeordnet werden konnte (siehe Abb. 8). Sofern Grundsicherungsleistungen 

bewilligt werden, handelt es sich bei den Angaben zur erweiterten sozialen Situation aber um 

eine Pflichtangabe, weshalb bei Bezieher/-innen von Grundsicherung kaum Fälle ohne An-

gabe auftreten.15 

Weiteren Aufschluss über die soziale Situation von Leistungsbezieher/-innen ermöglichen 

Angaben zu besonderen Belastungen, die einen besonderen Hilfebedarf begründen. 

 

10.964 der Personen, die Ende 2011 Leistungen der Grundsicherung erhielten, haben vor 

dem Bezug von Grundsicherung andere Transferleistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt oder 

Leistungen nach SGB II) bezogen. Mit 57 Prozent entspricht dies mehr als der Hälfte der 

Empfänger/-innen von Grundsicherung. Anfang 2004 lag ihr Anteil sogar bei 70 Prozent. Die-

se starke Abnahme hängt vermutlich damit zusammen, dass die Grundsicherung erst 2003 

eingeführt wurde und daher zunächst vor allem Zugänge aus anderen Hilfesystemen auftra-

ten, die im Zeitverlauf dann abnahmen. Es kann festgestellt werden, dass der vorherige Be-

zug von Transferleistungen der bedeutsamste der erfassten Gründe für den Bezug von 

Grundsicherung ist (vgl. Abb. 8). 

Der Wegfall von eigenem Einkommen (einschließlich Unterhaltsleistungen) ist ein ver-

gleichsweise seltener Grund des Hilfebezugs, hat aber leicht von knapp zwei Prozent Anfang 

Januar 2004 bis auf fünf Prozent Ende 2011 zugenommen. Ende 2011 beziehen 925 Emp-

fänger/-innen aus diesem Grund Grundsicherung. Der Wegfall von Einkommen ist trotz sei-

ner geringen Verbreitung ein inhaltlich sehr bedeutsamer Befund, da er keine Fortsetzung 

                                                

14
 Gleichbleibende fehlende Werte und Wechsel von einer gültigen Angabe zu einem fehlenden Wert wurden 

dabei nicht berücksichtigt. 
15

 Der Anteil der fehlenden Angaben beträgt bei Bezieher/-innen von Grundscherung durchgehend unter 0,1 Pro-
zent. 
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des Hilfebezugs unter altersbedingtem Wechsel der Gesetzesgrundlage darstellt, sondern 

durch den Wegfall auskömmlichen Einkommens direkt bedingt ist.  

Die Verbreitung von erhöhtem Ausgabenbedarf als Ursache des Grundsicherungsbezugs hat 

im Verlauf des Beobachtungszeitraums tendenziell abgenommen (von 7 % auf 5 %). Es kann 

festgestellt werden, dass 724 der Personen, die Anfang 2004 Grundsicherung bezogen und 

972 Personen, die Ende 2011 Grundsicherung bezogen, aufgrund eines erhöhten Ausga-

benbedarfes in die Grundsicherung eingetreten sind. 

Abb. 8: Erweiterte soziale Situation der Bezieher/-innen von Leistungen der Grundsicherung 
im Alter (ab 65 Jahren; Angaben in Prozent*) 

 
* Nicht dargestellt ist die Kategorie „Antrag auf GSiG wurde vollständig gestellt/Unterlagen liegen 
komplett vor“.

16
 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Im Jahr 2004 ist der vorherige Bezug von Transferleistungen mit dem vorherigen Bezug von 

Hilfe zum Lebensunterhalt gleichzusetzen. D. h. alle 7.856 Personen, die im Dezember 2004 

dieser Kategorie zugeordnet sind, haben vor dem Bezug von Grundsicherung im Alter Hilfe 

zum Lebensunterhalt erhalten. Ab 2005 kommt ein fortan steigender Anteil von Personen 

hinzu, die vor dem Bezug von Grundsicherung nicht Hilfe zum Lebensunterhalt, sondern 

SGB II-Leistungen bezogen haben. Das erklärt sich daraus, dass die Leistungen des SGB II 

erst 2005 eingeführt wurden (vgl. Tab. 8).  

                                                

16
 Ignoriert wurde auch jeweils ein Fall, in dem die Prüfung auf dauerhafte Erwerbsunfähigkeit i. S. SGB VI bzw. 

die Feststellung einer nicht dauerhaft vorliegenden Erwerbsunfähigkeit i. S. SGB VI kodiert war. 
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Tab. 7:  Art der zuvor bezogenen Transferleistung bei Bezieher/-innen von Leistungen der 
Grundsicherung im Alter (ab 65 Jahren) 

  

Bezug von Hilfe zum Lebensun-
terhalt aus SGB II zugegangen Insgesamt 

% Anzahl % Anzahl % Anzahl 

01/04 100,0 7469 0,0 0 100 7469 

12/05 94,4 8057 5,6 477 100 8534 

12/07 79,0 7382 21,0 1958 100 9340 

12/09 66,1 6600 34,0 3392 100 9992 

12/11 53,3 5847 46,7 5117 100 10964 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Bei genauerer Betrachtung des Wegfalls von Einkommen oder Unterhalt nach der Art des 

weggefallenen Einkommens zeigt sich, dass insbesondere der Wegfall von eigenem Ein-

kommen aus Erwerbstätigkeit (Jan. 2004: 13 %, Dez. 2007: 35 %, Dez. 2011: 49 %) und in 

schwächerer Form auch der Wegfall von Einkommen des Ehe- oder Lebenspartners (Jan. 

2004: 16 %, Dez. 2007: 24 %, Dez. 2011: 28 %) mit zunehmender Häufigkeit angegeben 

wurde. Demgegenüber haben der Wegfall von Unterhaltsleistungen (Jan. 2004: 31 %, Dez. 

2007: 14 %, Dez. 2011: 9 %) sowie der Wegfall von anderen Einkommen (Jan. 2004: 40 % 

bzw. 27 %, Dez. 2007: 14 %) rein anteilsmäßig an Bedeutung verloren (vgl. Tab. 8). 

Tab. 8:  Art des weggefallenen Einkommens bei Bezieher/-innen von Leistungen der Grundsi-
cherung im Alter (ab 65 Jahren) 

  01/04 12/05 12/07 12/09 12/11 

Wegfall von Erwerbseinkommen % 13,3 26,0 35,3 44,2 48,9 

Wegfall von Einkommen des Ehegat-
ten/Partners % 16,3 18,7 24,1 26,6 28,0 

Wegfall von Unterhalt der Kinder/Eltern % 30,7 15,3 13,6 11,3 8,9 

Wegfall anderer Einkommen % 39,8 40,1 27,1 17,9 14,3 

Insgesamt 

% 100 100 100 100 100 

Anzahl 166 412 590 778 925 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Weiteren Aufschluss über die soziale Situation ermöglichen die erfassten Daten zu besonde-

ren Belastungen. Jedoch treten unter den Empfänger/-innen von Grundsicherung im Alter 

kaum besondere Belastungen auf. So liegt ihr Anteil Anfang 2004 z. B. lediglich bei 0,3 Pro-

zent und im Dezember 2007 und 2011 jeweils bei 0,5 Prozent. Am häufigsten treten darunter 

wohnbedingte Belastungen auf (Jan. 2004 0,2 %, Dez. 2007 0,3 %, Dez. 2011 0,2 %). Die 

restlichen sehr geringfügigen Anteile besonderer Belastungen sind (in absteigender Reihen-

folge nach den Anteilen im Dezember 2011) auf familienbedingte Belastungen, Aufwendun-

gen für Krankheiten, Verschuldung sowie berufsbedingte Belastungen verteilt. In einzelnen 

Monaten kommen besondere Belastungen somit nur sehr selten vor. 
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Daten zur Krankenversicherung 

In den Daten zur Krankenversicherung sind bei einigen Personen mehrere Krankenversiche-

rungsverhältnisse erfasst. Bei der Auswertung wurden bis zu zwei Krankenversicherungs-

verhältnisse als Mehrfachangabe berücksichtigt.17 Bei allen Personen und in allen Monaten 

kommt 20-mal die Erfassung eines dritten Krankenversicherungsverhältnisses vor. Verteilt 

auf 96 Monate ist diese Größenordnung zu vernachlässigen.  

Unklar ist, wie hoch der Anteil der Leistungsbezieher/-innen ohne Krankenversicherungs-

schutz ist, da Personen ohne Angabe zur Krankenversicherung und Personen ohne Kran-

kenversicherungsschutz nicht voneinander getrennt werden können. Bei Einbeziehung von 

fehlenden bzw. nicht definierten Werten zeigt sich bezogen auf Bezieher/-innen von Grundsi-

cherung eine sehr starke Abnahme dieser Kategorie von 67 Prozent im Januar 2004 auf 15 

Prozent im Dezember 2005, 8 Prozent im Dezember 2006, 1 Prozent im Dezember 2007 

und 0,2 Prozent im Dezember 2011.  

Da es aufgrund des geringen Anteils der in Deutschland nicht krankenversicherten Bevölke-

rung unplausibel wäre, diese Werte als Anteil der Leistungsbezieher/-innen ohne Kranken-

versicherung zu interpretieren und aufgrund der starken Schwankung der fehlenden Werte, 

die auch die prozentualen Anteile der vorhandenen Krankenversicherungsverhältnisse beein-

flusst, wird dieser Anteil nicht ausgewiesen. Hinsichtlich der Güte der Daten ist zu beachten, 

dass die Aussagekraft der Daten daher von 2004 bis Ende 2007 zunimmt und dann durch-

gehend hoch ist. Daher werden die Werte erst ab Ende 2007 verwendet. 

 

Bei Betrachtung des Krankenversicherungsverhältnisses fällt insbesondere auf, dass die 

Betreuung gem. § 264 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungs-

pflichtige gegen Kostenerstattung), die von Dezember 2007 bis Dezember 2011 von 24 auf 

18 Prozent abgenommen hat und dass die freiwillige Versicherung im gleichen Zeitraum von 

14 auf 17 Prozent zugenommen hat. Ein privates Krankenversicherungsverhältnis liegt bei 

weniger als 2 Prozent der Leistungsbezieher/-innen vor. Diese Entwicklungstrends sind inso-

fern positiv, als im Krankheitsfall die medizinische Versorgung in geringerem Umfang aus 

dem städtischen Haushalt zu finanzieren sein wird. 

                                                

17
 Die Prozentangaben addieren sich daher in einigen Monaten auf knapp über 100 Prozent, wobei der über 100 

Prozent hinausgehende Anteil den Prozentsatz der Personen beziffert, die in einem Monat zwei Krankenversiche-
rungsverhältnisse haben. Bei allen Personen und in allen Monaten kommt die Erfassung von drei Krankenversi-
cherungsverhältnissen 20-mal vor. Verteilt auf 96 Monate ist diese Größenordnung zu vernachlässigen.  
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Tab. 9: Bezieher/-innen von Leistungen der Grundsicherung im Alter (ab 65 Jahren) nach 
Krankenversicherungsverhältnis 

  

Fam. Ver-
sicherung  
(über oder 
außerhalb 
BG) 

Pflichtversi-
cherung 

Freiwillig 
versichert 

Privat versi-
chert  
(ggf. zzgl. 
Beihilfean-
sprüchen) 

Betreuung 
gem. § 264 
SGB V Sonstige* 

Insgesamt 
(Summe der 
Mehrfach-
nennungen) 

 Prozente 

12/07 7,6 51,8 13,6 0,7 24,2 2,2 100,2 

12/08 8,0 52,4 14,6 0,9 22,2 2,1 100,2 

12/09 8,4 51,6 16,2 1,1 21,1 1,9 100,2 

12/10 8,6 52,3 16,8 1,3 19,4 1,8 100,2 

12/11 8,4 53,6 17,3 1,5 17,6 1,7 100,2 

 Anzahl 

12/07 1.206 8.181 2.153 110 3.821 353 15.788 

12/08 1.356 8.867 2.478 145 3.765 349 16.927 

12/09 1.442 8.891 2.791 186 3.636 332 17.242 

12/10 1.551 9.470 3.047 228 3.504 328 18.093 

12/11 1.613 10.301 3.329 281 3.386 336 19.215 

* Familienbetreuung über BG, Heilbehandlung nach BVG/LAG, Freie Heilfürsorge, Leistungsempfän-
ger nach dem AFG, Rentner/Rentenantragsteller

18
, Sonstige. 

Quelle: Eigene Berechnung. 

 

Daten zum Pflegeversicherungsstatus und zur Pflegestufe 

Sowohl die Daten zum Pflegeversicherungsstatus als auch die Daten zur Pflegestufe sind in 

der ersten Hälfte des Beobachtungszeitraums nur mit Einschränkungen interpretierbar. Im 

Januar 2004 ist unter den Bezieher/-innen von Grundsicherung bei beiden Variablen ein An-

teil von ca. 64 Prozent fehlenden Werten zu beobachten, der kontinuierlich abnimmt. Ab 

2006 liegt der Wert ca. unter 10 Prozent, ab 2007 ca. unter 3 Prozent und ab 2008 unter 0,5 

Prozent.  

Aufgrund dieser Entwicklung wäre es unplausibel, fehlende Angaben als das Vorliegen kei-

ner Pflegestufe oder als das Vorliegen keiner Pflegeversicherung zu interpretieren. Offenbar 

haben sich die beiden Felder erst im Lauf der Zeit zu Pflichtfeldern der Datenmaske entwi-

ckelt. Bei den Pflegestufen kommt erschwerend hinzu, dass keine Antwortkategorie für „kei-

ne Pflegestufe“ vorgesehen ist, weshalb diese nicht getrennt von fehlenden Angaben (K. A.) 

ausgewiesen werden kann. Beim Pflegeversicherungsstatus ist das hingegen möglich.  

Aufgrund dieser Unschärfen werden die Daten zum Pflegeversicherungsstatus und zur Pfle-

gestufe in der nachfolgenden Zeitreihe erst ab 2007 interpretiert.19 

 

 

                                                

18
 Durch diese Kategorie ist der starke Rückgang der „sonstigen“ Krankenversicherungsverhältnisse bedingt. Der 

Anteil der als Rentner/-innen bzw. als Rentenantragsteller/-innen versicherten Personen hat in den Daten von 27 
Prozent im Januar 2004 auf 23 Prozent im November 2006 abgenommen und hat danach kaum noch eine Rolle 
gespielt (<0,3 %). Nach §32 SGB XII werden die Krankenversicherungsbeiträge für „Rentenantragsteller, die nach 
§ 189 des Fünften Buches als Mitglied einer Krankenkasse gelten“ übernommen. 
19

 Bei der Analyse der Situation zum Eintrittszeitpunkt werden dagegen alle Zeitpunkte nach Januar 2004 analy-
siert (vgl.3.7.1). 
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Über eine Pflegeversicherung verfügen Anfang 2004 66 Prozent der ab 65-Jährigen Bezie-

her/-innen von Grundsicherung. Dieser Anteil wächst kontinuierlich über 76 Prozent im Janu-

ar 2007 auf 82 Prozent im Dezember 2011 an. Frauen sind dabei häufiger pflegeversichert 

(Jan. 2007: 78 %, Dez. 2011: 83 %) als Männer (Jan. 2007: 71 %, Dez. 2011: 81 %), der 

Unterschied gleicht sich jedoch zunehmend an. Für die immer noch bemerkenswert große 

Zahl nicht versicherter Leistungsbezieher/-innen (18 %) wird im altersbedingten Pflegefall die 

Hilfe zur Pflege nach SGB XII vollständig eintreten müssen. 

Gleichzeitig ist der Anteil der Empfänger/-innen von Grundsicherung, die eine Pflegestufe 

haben, angestiegen – zwischen Januar 2007 und Dezember 2011 von 13 auf 16 Prozent 

(vgl. Tab. 10).  

Tab. 10: Bezieher/-innen von Grundsicherung im Alter (ab 65 Jahren) nach Pflegestufen (An-
gaben in Prozent) 

  
Keine Pflegestufe / K.A./ 
Pflegestufe 0 

Pflegestufe I-III (inkl. Här-
tefälle) 

 Prozent 

01/07 87,0 13,0 

12/07 86,3 13,7 

12/08 85,9 14,0 

12/09 85,8 14,3 

12/10 83,9 16,1 

12/11 83,9 16,2 

 Anzahl 

01/07 13042 1946 

12/07 13800 2186 

12/08 14644 2389 

12/09 14841 2473 

12/10 15226 2921 

12/11 16151 3112 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Bei Betrachtung der Empfänger/-innen von Grundsicherung nach ihrem Pflegeversiche-

rungsstatus und dem Vorliegen einer Pflegestufe ergeben sich vier mögliche Fallkonstellatio-

nen, die in Tab. 11 dargestellt sind. Es zeigt sich, dass der Anteil der Personen ohne Pflege-

stufe und ohne Pflegeversicherung abgenommen hat, während die Anzahl der Empfänger/-

innen von Grundsicherung mit Pflegestufe I-III, die pflegeversichert sind, zugenommen hat. 

Es zeigt sich auch, dass nicht alle pflegebedürftigen Leistungsbezieher/-innen über eine 

Pflegeversicherung verfügen. Ihr Anteil ist recht stabil und lag im Dezember 2011 bei 4 Pro-

zent. Somit sind unter den rund 18 Prozent der Leistungsbezieher/-innen, die über keine 

Pflegeversicherung verfügen, 14 Prozent nicht pflegebedürftig.  
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Tab. 11: Anteil der Empfänger/-innen von Grundsicherung nach Vorliegen einer Pflegestufe 
(inkl. Pflegestufe 0) und Pflegeversicherungsstatus (Angaben in Prozent) 

  
Keine Pflegestufe /K.A., Pflegestufe 0  
 

Pflegestufe I-III (inkl. Härtefälle) 

Insgesamt 

 
mit Pflege-
versicherung 

ohne Pflege-
versicherung 

mit Pflege-
versicherung 

ohne Pflege-
versicherung 

01/07 66,0 20,6 10,0 3,4 100 

12/07 65,6 20,7 10,1 3,6 100 

12/08 66,8 19,1 10,6 3,5 100 

12/09 67,8 17,9 10,7 3,6 100 

12/10 68,4 15,5 11,9 4,3 100 

12/11 70,0 13,8 12,0 4,2 100 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Positiv zu bewerten ist, dass der Anteil der Pflegeversicherten im Zeitverlauf zugenommen 

hat. Erschwert wird die Interpretation dieser Beobachtung aber dadurch, dass sich der Zu-

sammenhang zwischen Alter und Pflegeversicherungsstatus im Zeitverlauf verändert hat. Im 

Januar 2007 ist der Anteil pflegeversicherter Personen in der Altersgruppe über 80 Jahre 

höher als in der Altersgruppe zwischen 65 und 79 Jahren, wohingegen es im Dezember 2011 

umgekehrt ist (vgl. Tab. 12). Daraus wird ersichtlich, dass der Versicherungsschutz der jün-

geren Alterskohorten ausgebaut wurde. Da die jüngeren Senior/-innen zu einem geringen 

Anteil pflegebedürftig sind, erklärt sich, dass der Anteil der Pflegeversicherten unter Perso-

nen ohne Pflegestufe oder mit Pflegestufe 0 zugenommen hat.  

Tab. 12: Anteil der Bezieher/-innen von Leistungen der Grundsicherung im Alter (ab 65 Jahren) 
mit vorhandener Pflegeversicherung nach Altersgruppen (Angaben in Prozent) 

  01/04 12/05 01/07 12/07 12/08 12/09 12/10 12/11 

 
Prozent 

65 bis 79 
Jahre 

63,3 74,4 75,3 75,4 77,7 79,4 81,6 83,6 

80 Jahre und 
älter 

75,9 82,0 79,7 76,8 75,8 74,0 73,2 74,1 

  Anzahl 

65 bis 79 
Jahre 

1.918 7.472 9.037 9.983 10.992 11.485 12.324 13.412 

80 Jahre und 
älter 

633 1.790 2.012 2.070 2.140 2.079 2.207 2.359 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Nur ein geringer Anteil der Leistungsbezieher/-innen von Leistungen der Grundsicherung im 

Alter hat eine Behinderung (Jan. 2004: 2 %; Dez. 2007 und 2011 je 1 %). Unter der Gruppe 

der Leistungsbezieher/-innen mit Behinderung überwiegen Personen mit seelischen (Jan. 

2004: 91 %; Dez. 2007: 93 %, Dez. 2011: 90 %) gegenüber Menschen mit klassischen (kör-

perlichen) Behinderungen.  
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3.1.4 Zusammenfassung 

In Hamburg ist von allen Bundesländern und Stadtstaaten die höchste Quote an Grundsiche-

rungsbezieher/-innen zu beobachten, gefolgt von Bremen und Berlin (vgl. Senatsverwaltung 

Berlin 2011, vgl. Statistische Ämter 2012, vgl. 3.1.1). 2009 ist in Deutschland und z. B. auch 

in Berlin ein leichter Rückgang der Grundsicherungsquote zu beobachten, was mit einer 

Wohngeldnovellierung (vgl. Statistische Ämter 2012) und einer hohen Rentenanpassung in 

2009 zusammenhängt (vgl. Senatsverwaltung Berlin 2011). In Hamburg ist jedoch kein 

Rückgang der Grundsicherungsquote erkennbar. Die hohe Grundsicherungsquote ist zu-

nächst darauf zurückzuführen, dass in Großstädten generell höhere Quoten – und bedingt 

dadurch in Stadtstaaten die höchsten Quoten unter den Bundesländern – zu beobachten 

sind. Der Anstieg der Grundsicherungsquote in Hamburg und Bremen verläuft dabei weitge-

hend parallel, in Hamburg ist jedoch die höchste Grundsicherungsquote unter den Stadtsaa-

ten zu beobachten. Der Grund dafür muss offen bleiben, weil ein detaillierter Vergleich zu 

den anderen Stadtstaaten im Rahmen dieser Untersuchung nicht möglich (und auch nicht 

vorgesehen) war. 

Aufgrund des hohen Alters der Empfänger/-innen von Grundsicherung im Alter sind Frauen 

unter Ihnen überrepräsentiert. Der Anteil der Männer hat im Zeitverlauf aber zugenommen. 

Dies kann nur zum Teil auf die wachsende Kohorte der Männer im Alter um 65 Jahre zurück-

geführt werden, weshalb andere Ursachen in Betracht gezogen werden müssen. Dabei – 

sowie auch beim Anstieg der Empfänger/-innen von Grundsicherung im Allgemeinen – ist zu 

bedenken, dass die Zunahme der Bezieher/-innen von Grundsicherung geradezu zwangs-

läufig mit einer nicht ausreichenden Alterssicherung durch die gesetzliche Rente oder andere 

Alterseinkommen zusammenhängt, die wiederum durch Entwicklungen am Arbeitsmarkt be-

dingt ist. So führen Arbeitslosigkeitszeiten, Zeiten atypischer Beschäftigung – kurz: unstetige 

Erwerbsbiografien – geradezu automatisch zu niedrigeren Rentenansprüchen. Sinkende 

Zahlbeträge der gesetzlichen Rentenversicherung und zunehmend diskontinuierlichen Er-

werbsverläufe geben somit Anlass zur Sorge vor steigender Altersarmut – nicht nur, aber 

angesichts der steigenden Zahl der Empfänger/-innen von Grundsicherung im Alter insbe-

sondere auch in Hamburg.  

Der in den Daten mit Abstand häufigste erfasste Grund für den Bezug von Leistungen der 

Grundsicherung ist die Fortsetzung eines bereits vor dem Bezug von Grundsicherung be-

gonnenen Bezugs von Transferleistungen. Der Wegfall von Einkommen ist vergleichsweise 

selten, wird aber mit zunehmender Häufigkeit als Grund für den Bezug von Grundsicherung 

angegeben, insbesondere der Wegfall von eigenem Erwerbseinkommen. 

Hinsichtlich der gesundheitlichen Situation und der Absicherung durch eine Pflegeversiche-

rung ist festzustellen, dass im Zeitverlauf sowohl der Anteil der Pflegeversicherten als auch 

der Pflegebedürftigen mit mindestens Pflegestufe I zugenommen hat. Die Absicherung durch 

eine Pflegeversicherung ist für den Hilfebedarf der Betroffenen auch insofern relevant, als bei 

einer Pflegebedürftigkeit ohne vorhandene Pflegeversicherung vollständig die Hilfe zur Pfle-

ge nach SGB XII, Kapitel 7 zum Tragen kommt.   
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3.2 Hilfe zur Pflege 

3.2.1 Anzahl der Leistungsbezieher/-innen 

Nach Daten des Statistischen Bundesamtes, ist in Hamburg im Jahr 2010 von allen Bundes-

ländern die zweithöchste Dichte an Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege zu beobachten. 

Bezogen auf Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen liegt in Hamburg jedoch 

der zweitniedrigste Anteil unter den Bundesländern vor. Ähnlich ist die Situation in den Stadt-

staaten Berlin und Bremen, die jeweils einen Platz vor bzw. nach Hamburg belegen (vgl. Sta-

tistisches Bundesamt 2013). Im Vergleich zu den 16 großen Städten in Deutschland ist fest-

zustellen, dass Hamburg im Jahr 2011 die dritthöchste Dichte bei der Hilfe zur Pflege außer-

halb von Einrichtungen aufweist. Bei der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen liegt 

Hamburg bezogen auf die 16 großen Städte im Mittelfeld (vgl. Klein, Nowotnick, Hollenrieder 

2012). 

Im hier verwendeten Datensatz zeigt sich insbesondere zwischen 2004 und 2006 ein deutli-

cher Anstieg der Bezieher/-innen von stationären Pflegeleistungen (stationäre Hilfe zur Pfle-

ge und/oder Einkommensabhängige Einzelförderung nach Landespflegegesetz; vgl. Abb. 9). 

Die Zahl ist von 4.811 Personen im Januar 2004 auf 6.291 Personen im Januar 2006 ange-

stiegen. Auch nach 2006 ist eine weitere Zunahme zu erkennen, die allerdings deutlich fla-

cher verläuft und im Juni 2010 ihr Maximum von 6.763 Personen erreicht. Seither ist ein 

leichter Rückgang der Zahl an Personen im Bezug von stationären Pflegeleistungen – auf 

6.570 im Dezember 2011 – festzustellen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es zum 

01.07.2010 zu einer Änderung in der stationären Leistungsgewährung in Hamburg gekom-

men ist. Investitionskosten als Teil des Heimentgelts werden nur noch im Rahmen einer Be-

sitzstandsregelung aus der Einkommensabhängigen Einzelförderung (EEF) geleistet. Alle 

Hilfeempfänger/-innen, die darüber hinaus Leistungen der Hilfe zur Pflege benötigen, erhal-

ten ab dem 01.07.2010 alle Mittel aus der stationären Hilfe zur Pflege, d.h. ab diesem Zeit-

punkt ist ein zusätzlicher Kostenbestandteil eingeflossen. Einer ständig sinkenden Anzahl 

von EEF-Empfänger/-innen steht entsprechend eine steigende Anzahl von Empfänger/-innen 

der stationären Hilfe zur Pflege gegenüber; im Saldo zeigt sich der erwähnte leichte Rück-

gang. Die Entwicklung bis Dezember 2011 entspricht gegenüber Januar 2004 einem Anstieg 

um 37 Prozent. Insgesamt haben im Beobachtungszeitraum 30.275 Personen mindestens 

einen Monat Hilfe zur Pflege in Anspruch genommen. 

Die Zahl der Bezieher/-innen von ambulanten Pflegeleistungen hat demgegenüber kontinu-

ierlich zugenommen, von 2.578 Personen im Januar 2004 auf 4.424 Personen im Dezember 

2011 (+72 %; Dez. 2007: 3.789 Personen).20 

                                                

20
 Beim Vergleich der Ergebnisse zu anderen Statistiken ist zu beachten, dass in den Berechnungen nur Perso-

nen ab 65 Jahren enthalten sind. Bei Einbeziehung von Personen unter 65 Jahren fällt die Anzahl der Bezieher/-
innen von ambulanten Pflegeleistungen deutlich höher aus. 
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Abb. 9: Anzahl der Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

 

3.2.2 Soziodemografische Merkmale der Leistungsbezieher/-innen 

Wer Grundsicherung im Alter bezieht, konnte nicht in ausreichendem Maße für das Rentenal-

ter Vorsorge treffen – vor allem, wenn die Betroffenen bereits zuvor Transferleistungen län-

gerfristig bezogen haben. Daher beginnt der Grundsicherungsbezug für 61 Prozent der Be-

troffenen bereits mit 65 Jahren (vgl. 3.7.1.1). Nur ein kleiner Teil (9 %) bezieht dagegen be-

reits mit Eintritt in das gesetzliche Rentenalter Hilfe zur Pflege. Die meisten Personen (50 %) 

treten in einem Alter ab 80 Jahren in den Bezug von Hilfe zur Pflege ein (vgl. 3.7.1.2). 

Daraus erklärt sich, dass Bezieher/-innen von Hilfe zur Pflege zu einem deutlich höheren 

Anteil hochbetagt sind (80 Jahre alt und älter) als Bezieher von Leistungen. Im Januar 2004 

trifft dies auf 56 Prozent und im Dezember 2011 auf 53 Prozent zu (Dezember 2007: 56 %; 

vgl. auch Tab. 13). In Abb. 10 ist zu erkennen, dass Anfang 2004 der Anteil der Altersgruppe 

zwischen 65 und 69 Jahren größer war als im Dezember 2011. Ende 2011 ist dagegen die 

Altersgruppe der 70- bis 78-Jährigen stärker besetzt, die in den nächsten Jahren in die 

Gruppe der Hochbetagten (80 Jahre und älter) hineinwachsen wird.  
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Abb. 10: Altersstruktur der Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege (ab 65 Jahren) Anfang 2004 
und Ende 2011 (Anteile in Prozent) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Die Zunahme der Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege ist nicht nur ein demografischer 

Effekt, der auf die alternde Bevölkerung zurückzuführen ist. Wie Abb. 11 zeigt, nimmt auch 

die Quote der Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege, gemessen an der Gesamtbevölkerung, 

zu. Hilfe zur Pflege ist eine der Pflegeversicherung nachgeordnete Leistung zur Deckung des 

Pflegebedarfs, weshalb die Anzahl der Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege von weiteren 

Faktoren abhängt (vgl. Sallmon, Mittelstaedt, Schenk 2011).  

Abb. 11: Anteil der der Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege (ab 65 Jahren) an der Gesamtbe-
völkerung der gleichen Altersgruppe (Anteile in Prozent) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 
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Mit 13 Prozent ist im Dezember 2011 ein im Vergleich zur Grundsicherung geringer, aber im 

Zeitverlauf gestiegener Anteil an Ausländer/-innen unter den Empfängern von Hilfen zur 

Pflege zu beobachten (Jan. 2004: 7 %, Dez. 2007: 10 %), was ebenfalls zumindest teilweise 

anhand der Altersstruktur (bzw. dem Zuzug von Ausländer/-innen ab den 60er Jahren) zu 

erklären ist. Sehr leicht hat der Anteil von Deutschen mit Migrationshintergrund zugenommen 

(je 2 %). Der Anteil von Deutschen ohne Migrationshintergrund unter den Empfänger/-innen 

von Hilfe zur Pflege hat dementsprechend abgenommen (Jan. 2004: 92 %, Dez. 2007: 89 %, 

Dez. 2011: 85 %; vgl. Tab. 13). 

Tab. 13: Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege nach soziodemografischen Merkmalen (Anteile 
in Prozent) 

  01/04 12/07 12/11 

65 bis 79 Jahre 43,8 43,8 46,7 

80 Jahre und älter 56,2 56,2 53,4 

        

Frauen 77,9 75,1 71,5 

Männer 22,1 24,9 28,5 

        

Getrennt lebend 1,7 1,8 2,4 

Geschieden 17,5 17,9 19,7 

Ledig 19,5 17,9 18,5 

Verheiratet 11,9 14,8 18,8 

Verwitwet 49,4 47,5 40,5 

    

Deutsche 93,0 90,3 86,9 

  Deutsche ohne Migrationshintergrund 91,9 88,7 84,6 

  Deutsche mit Migrationshintergrund 1,1 1,6 2,3 

Ausländer/-innen 7,0 9,7 13,1 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Unter den Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege ist ein hoher Frauenanteil zu beobachten. 

Im Dezember 2011 waren 71 Prozent der Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege weiblich, ihr 

Anteil hat im Zeitverlauf aber abgenommen (Jan. 2004: 78 %, Dez. 2007: 75 %). Der hohe 

Frauenanteil ist zumindest teilweise mit dem hohen Anteil an Hochbetagten (53 %) zu erklä-

ren, unter denen Frauen aufgrund der höheren Lebenserwartung überrepräsentiert sind. 

Dementsprechend ist auch der Anteil an verwitweten Personen mit 41 Prozent überdurch-

schnittlich hoch, nimmt aber im Zeitverlauf ab (Jan. 2004: 49 %, Dez. 2007: 48 %). Ein zu-

nehmender Anteil der Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege ist dagegen verheiratet (Jan. 

2004: 12 %, Dez. 2007: 15 %, Dez. 2011: 19 %). Von den Empfänger/-innen von Hilfen zur 

Pflege sind 20 Prozent geschieden (Jan. 2004 und Dez. 2007 ebenfalls je 18 %), 19 Prozent 

ledig (Jan. 2004: 19 %, Dez. 2007: 18 %) und 2 Prozent getrennt lebend (Jan. 2004 und 

Dez. 2007 je 2 %). Gegenüber den Empfänger/-innen von Leistungen der Grundsicherung 

sind unter den Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege somit weniger Personen geschieden 

oder verheiratet und wesentlich mehr verwitwet, was die Möglichkeit vermindert, durch eine 

nahe stehende Person Unterstützung zu erfahren (vgl. Tab. 13, siehe auch Tab. 6). 
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Auch bei Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege unterscheidet sich der Familienstand deut-

lich nach Geschlecht, wobei das Muster weitgehend dem Bild entspricht, das bei Bezieher/-

innen von Leistungen der Grundsicherung ab 65 Jahren zu beobachten ist (vgl. Tab. 14): 

Männer sind häufiger verheiratet (Dez. 2011: 33 %) als Frauen (Dez. 2011: 13 %), Frauen 

sind dagegen häufiger verwitwet (Dez. 2011: 51 %) als Männer (Dez. 2011: 13 %). Die Un-

terschiede zwischen den Geschlechtern fallen wegen des höheren Durchschnittsalters der 

Pflegebedürftigen und der höheren Lebenserwartung von Frauen aber deutlich stärker aus 

als bei den Bezieher/-innen von Grundsicherung. Darüber hinaus sind Männer häufiger ledig 

als Frauen (Dez. 2011: 29 % der Männer gegenüber 14 % der Frauen). 

Tab. 14: Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege nach Familienstand und Geschlecht (Angaben 
in Prozent) 

  
Getrennt 
lebend 

Geschieden Ledig Verheiratet Verwitwet Gesamt 

Männer 

31.01.2004 2,8 19,4 33,2 26,7 18,0 100 

31.12.2007 3,4 20,6 29,3 29,6 17,1 100 

31.12.2011 4,1 21,0 28,7 32,9 13,3 100 

Frauen 

31.01.2004 1,4 17,0 15,6 7,7 58,4 100 

31.12.2007 1,3 17,1 14,1 9,9 57,6 100 

31.12.2011 1,8 19,3 14,5 13,2 51,4 100 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Abb. 12 zeigt einen sinkenden Anteil weiblicher Bezieher von Hilfe zur Pflege. Diese Entwick-

lung hängt damit zusammen, dass der Anteil von hochbetagten Männern an der Bevölkerung 

insgesamt zunimmt. Männliche Kohorten, die nicht oder zu geringeren Teilen unter der er-

höhten Sterblichkeit im 2. Weltkrieg gelitten haben, wachsen in hohe Altersjahre hinein, in 

denen auch vermehrt Hilfe zur Pflege in Anspruch genommen werden muss. Die Abnahme 

des Frauenanteils an der Gesamtbevölkerung ab 80 Jahren verläuft ähnlich bzw. weitgehend 

parallel zur Abnahme des Frauenanteils unter den Bezieher/-innen von Hilfe zur Pflege (vgl. 

Abb. 12). Daher ist anzunehmen, dass es vor allem dieser demografische Effekt und weniger 

eine überproportional gestiegene Morbidität von Männern in höherem Alter ist, die den stei-

genden Anteil der männlichen Bezieher von Hilfe zur Pflege versursacht. 21  

                                                

21
 Vom Anstieg der Lebenserwartung und dem Anstieg der gesunden Lebenserwartung scheinen Frauen und 

Männer – bei in etwa gleichbleibendem Abstand – gleichermaßen zu profitieren (vgl. Kroll et al. 2008). Lampert et 
al. (2007) errechnen unter Kontrolle der relativen Einkommensposition (des Nettoäquivalenzeinkommens) für 
Männer sogar einen höheren Anteil der gesunden Lebenserwartung an der gesamten Lebenserwartung als bei 
Frauen. Wie sich das bei Empfängern von Hilfe zur Pflege verhält, kann in diesem Rahmen nicht abschließend 
geklärt werden. 
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Abb. 12: Anteil der Frauen unter den Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege und Bevölkerungs-
anteil von Frauen nach Altersgruppen (Anteile in Prozent) 

 
* Bevölkerung am 31.12. des jeweiligen Jahres, für 01/04 wurde der Wert des 31.12.2003 verwendet. 

Quelle: * Bevölkerungsstatistik des Statistischen Bundesamtes, eigene Darstellung und Berechnung. 
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Daten zum Pflegeversicherungsstatus und zur Pflegestufe 

Sowohl die Daten zum Pflegeversicherungsstatus als auch die Daten zur Pflegestufe sind in 

der ersten Hälfte des Beobachtungszeitraums nur mit Einschränkungen interpretierbar. Im 

Januar 2004 ist unter den Bezieher/-innen von Hilfe zur Pflege bei beiden Variablen ein Anteil 

von ca. 31 Prozent fehlenden Werten zu beobachten, der kontinuierlich abnimmt. Ab 2007 

liegt der Wert unter 10 Prozent (Dez. 2008: 5 %, Dez. 2009 4 %) und im Jahr 2011 bei einem 

Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung wäre es unplausibel. fehlende Angaben als das Vorlie-

gen keiner Pflegestufe oder als das Vorliegen keiner Pflegeversicherung zu interpretieren. 

Ursache ist, dass die beiden Felder erst im Lauf der Zeit zu Pflichtfeldern der Datenmaske 

wurden. Bei den Pflegestufen kommt erschwerend hinzu, dass keine eindeutige Antwortka-

tegorie für „keine Pflegestufe“ vorgesehen ist, weshalb diese nicht getrennt von fehlenden 

Angaben (K. A.) ausgewiesen werden kann. Beim Pflegeversicherungsstatus ist das hinge-

gen möglich. 

Daher kann insbesondere die Information zur Pflegestufe im Zeitverlauf nur eingeschränkt 

interpretiert werden. Verlässliche Zahlen können streng genommen nur für 2011 genannt 

werden. Vorsichtiger werden auch Ergebnisse ab Dezember 2008 (ca. 5 % fehlende Anga-

ben) interpretiert.22 

Tab. 15: Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege (ab 65 Jahren) nach Pflegestufen 

  
Keine Pflegestufe / K.A./ 
Pflegestufe 0 

Pflegestufe I-III (inkl. Här-
tefälle) 

 Prozent 

12/08 27,2 72,8 

12/09 27,0 73,0 

12/10 22,0 78,0 

12/11 23,9 76,1 

 Anzahl 

12/08 2826 7562 

12/09 2889 7798 

12/10 2313 8221 

12/11 2573 8211 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Der Anteil der pflegeversicherten Bezieher/-innen von Hilfe zur Pflege lag vor allem in der 

Vergangenheit etwas höher als bei Bezieher/-innen von Grundsicherung. Von den Bezieher/-

innen von Hilfe zur Pflege waren im Dezember 2008 bis 2011 je 85 Prozent pflegeversichert. 

Bei den Bezieher/-innen von Grundsicherung liegt der Anteil der Pflegeversicherten inzwi-

schen aber ähnlich hoch (Dez. 2008: 78 %, Dez. 2011: 82 %). 

Unter Ausländer/-innen, die Hilfe zur Pflege beziehen, ist der Anteil der Pflegeversicherten in 

den letzten Jahren angestiegen, ist aber nach wie vor deutlich geringer als bei Deutschen. 

Im Dezember 2011 verfügen bei Ausländer/-innen 35 Prozent über eine Pflegeversicherung –

gegenüber 93 Prozent bei deutschen Bezieher/-innen von Hilfe zur Pflege (vgl. Tab. 16).  

                                                

22
 Bei der Analyse der Situation zum Eintrittszeitpunkt werden dagegen alle Zeitpunkte nach Januar 2004 analy-

siert (vgl. 3.7.1.2). 
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Tab. 16: Anteil der Bezieher/-innen von Hilfe zur Pflege (ab 65 Jahren) mit vorhandener Pflege-
versicherung nach Nationalität 

  Prozent Anzahl 

  Deutsche 
Ausländer/-
innen 

Deutsche 
Ausländer/-
innen 

12/08 91,9 27,3 8091 289 

12/09 92,1 29,5 8354 354 

12/10 92,4 32,3 8415 416 

12/11 92,7 34,9 8610 494 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Wie Tab. 17 zeigt, ist bei Personen ohne Pflegestufe, ohne Angabe zur Pflegestufe oder 

Pflegestufe 0 eine leichte Zunahme des Anteils der Pflegeversicherten zu beobachten (Dez. 

2008: 64 %, Dez. 2011: 71 %), wohingegen bei Personen mit Pflegestufe – ausgehend von 

einem höheren Niveau – eine leichte Abnahme zu beobachten ist. Anders formuliert sind 

aber im Dezember 2011 29 Prozent der Personen ohne Pflegestufe nicht pflegeversichert, 

bei Bezieher/-innen von Hilfe zur Pflege mit Pflegestufe trifft dies auf 11 Prozent zu. D. h. der 

Großteil der Betroffenen mit mindestens Pflegestufe I ist auch pflegeversichert. Die niedrigen 

Anteile der nicht pflegeversicherten Betroffenen mit mindestens Pflegestufe I ist aus Sicht 

des Kostenträgers positiv zu bewerten, da für nicht versicherte Leistungsbezieher/-innen im 

altersbedingten Pflegefall vollständig die Hilfe zur Pflege nach SGB XII eintreten muss.  

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die beschriebene Zunahme des Anteils der 

Pflegeversicherten bei Personen ohne Pflegestufe und die weitgehende Stagnation des An-

teils der Pflegeversicherten bei Leistungsbezieher/-innen mit Pflegstufe durch das Alter (Al-

terseffekt) oder durch versicherungsrechtliche Änderungen im Zeitverlauf (Periodeneffekt) 

bedingt sein kann. Bei Betrachtung des Pflegeversicherungsstatus in Abhängigkeit vom Alter 

zeigt sich, dass jüngere Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege tendenziell zu einem geringe-

ren Anteil pflegeversichert sind. Aufgrund des Zusammenhangs zwischen Alter und dem Vor-

liegen einer Pflegestufe (bei jüngeren Personen liegt seltener eine Pflegestufe vor) erklärt 

sich dadurch, dass bei Personen ohne Pflegestufe geringere Anteile von Pflegeversicherten 

zu beobachten sind. 

Tab. 17: Anteil der Bezieher/-innen von Hilfe zur Pflege (ab 65 Jahren) mit vorhandener Pflege-
versicherung nach Pflegestufen (Angaben in Prozent) 

  
Keine Pflegestufe / K.A./ 
Pflegestufe 0 

Pflegestufe I-III (inkl. Här-
tefälle) 

12/08 64,4 91,2 

12/09 64,6 91,2 

12/10 67,0 89,7 

12/11 70,8 89,4 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Von den Bezieher/-innen von Hilfe zur Pflege ist nur ein sehr kleiner Teil klassisch (körper-

lich) oder seelisch behindert (Jan. 2004: 0%, Dez. 2007: 0 %, Dez. 2011: 1 %). Innerhalb 

dieser Gruppe überwiegt deutlich der Anteil von seelischen Behinderungen (Jan. 2004: 
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100 %, Dez. 2007: 98 %, Dez. 2011: 93 %). Eine weitergehende Auswertung ist daher auf-

grund der geringen Fallzahlen nicht möglich. 

 

Daten zur Krankenversicherung 

In den Daten zur Krankenversicherung sind bei einigen Personen mehrere Krankenversiche-

rungsverhältnisse erfasst. Bei der Auswertung wurden bis zu zwei Krankenversicherungs-

verhältnisse als Mehrfachangabe berücksichtigt.23 

Unklar ist, wie hoch der Anteil der Leistungsbezieher/-innen ohne Krankenversicherungs-

schutz ist, da Personen ohne Angabe zur Krankenversicherung und Personen ohne Kran-

kenversicherungsschutz nicht voneinander getrennt werden können. Bei Einbeziehung von 

fehlenden bzw. nicht definierten Werten zeigt sich bezogen auf Bezieher/-innen von Hilfe zur 

Pflege eine sehr starke Abnahme dieser Kategorie von noch 33 Prozent im Januar 2004 auf 

8 Prozent im Dezember 2007 und auf 1 Prozent im Dezember 2011 (Dez. 2008: 6 %, Dez. 

2009: 5 %, Dez. 2010: 2 %). 

Da es aufgrund des geringen Anteils der in Deutschland nicht krankenversicherten Bevölke-

rung unplausibel wäre, diese Werte als Anteil der Leistungsbezieher/-innen ohne Kranken-

versicherung zu interpretieren und aufgrund der starken Schwankung der fehlenden Werte, 

die auch die prozentualen Anteile der vorhandenem Krankenversicherungsverhältnisse be-

einflusst, wird dieser Anteil nicht ausgewiesen. Hinsichtlich der Güte der Daten ist zu beach-

ten, dass die Aussagekraft der Daten daher (in abnehmendem Maße) eingeschränkt ist. Es 

werden daher nur die Angaben ab Dezember 2009 berücksichtigt. 

 

Der Krankenversicherungsstatus von Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege (vgl. Tab. 18) 

unterscheidet sich in einigen Aspekten von den Bezieher/-innen von Grundsicherung im Alter 

(vgl. Tab. 9). Ein vergleichsweise geringer Anteil ist freiwillig versichert (Dez. 2011: 6 %); da-

gegen ist ein hoher Anteil von Pflichtversicherten zu beobachten (Dez. 2011: 73 %). Ein et-

was geringerer Anteil der Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege ist über die Betreuung gem. 

§ 264 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen 

Kostenerstattung) versichert (15 %), in den letzten Jahren hat sich aber der Anteil der so 

versicherten Bezieher/-innen von Leistungen der Grundsicherung diesem Niveau angegli-

chen. Die Familienversicherung ist nicht weit verbreitet (Dez. 2011: 2 %) und kommt etwas 

seltener als bei Bezieher/-innen von Leistungen der Grundsicherung vor.  

                                                

23
 Die Prozentangaben addieren sich daher in einigen Monaten auf knapp über 100 Prozent, wobei der über 100 

Prozent hinausgehende Anteil den Prozentsatz der Personen beziffert, die in einem Monat zwei Krankenversiche-
rungsverhältnisse haben. Bei allen Personen und in allen Monaten kommt die Erfassung von drei Krankenversi-
cherungsverhältnissen nur in Einzelfällen vor.  
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Tab. 18: Bezieher/-innen von Hilfe zur Pflege (ab 65 Jahren) nach Kranken-
versicherungsverhältnis (Angaben in Prozent) 

 

Fam. Ver-
sicherung 
(über od. 
außerhalb 

BG) 
Freiwillig 
versichert 

Pflichtversi-
cherung 

Privat versi-
chert (ggf. 
mit Beihil-
feansprü-

chen) 

Betreuung 
gem. § 264 

SGB V Sonstige * Insgesamt 

12/09 1,9 5,7 73,0 1,6 14,9 2,9 100,0 

12/10 2,0 6,0 73,2 1,8 14,7 2,3 100,0 

12/11 2,1 6,5 73,2 1,8 14,6 1,8 100,0 

* Familienbetreuung über BG, Heilbehandlung nach BVG/LAG, Freie Heilfürsorge, Leistungsempfän-
ger nach dem AFG, Rentner/Rentenantragsteller, Sonstige. 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Daten zur sozialen Situation 

In den Daten zur sozialen Situation wird erfasst, wodurch der Leistungsbezug begründet ist. 

D. h., die Daten beziehen sich in der Regel auf die Situation vor dem Leistungsbezug. Nur 

bei knapp 10 Prozent aller im Beobachtungszeitraum erfassten Personen (bzw. bei 6 % der 

Bezieher/-innen von Hilfe zur Pflege) im Alter ab 65 Jahren hat sich die erfasste Angabe zur 

sozialen Situation im Beobachtungszeitraum geändert.24  

Die erfassten Daten zur sozialen Situation enthalten für die Bezieher/-innen von Hilfe zur 

Pflege einen relativ großen – und im Zeitverlauf von 17 auf 24 Prozent zunehmenden – An-

teil von Personen, denen keiner der vorgesehenen Schlüssel zur sozialen Situation zugeord-

net werden konnte. Zwar handelt es sich bei den Angaben zur erweiterten sozialen Situation 

um eine Pflichtangabe, sofern Grundsicherungsleistungen bewilligt werden, für Leistungen 

der Hilfe zur Pflege gilt dies jedoch nicht. Zusätzlich zu den Fällen, denen kein Schlüssel 

zugeordnet werden konnte, ist daher ein hoher Anteil von fehlenden Angaben zu beobach-

ten, der von 32 Prozent im Januar 2004 auf 40 Prozent im Dezember 2011 ansteigt. Die 

Aussagekraft der Daten ist daher gering und in zunehmendem Maße eingeschränkt. Um auf 

die Auswertung nicht ganz verzichten zu müssen, werden in der folgenden Zeitreihe lediglich 

exemplarisch die Daten der Jahre 2004 bis 2006 dargestellt. Jedoch ist bei der Interpretation 

der Ergebnisse Vorsicht geboten.25 

Weiteren Aufschluss über die soziale Situation von Bezieher/-innen von Hilfe zur Pflege er-

möglichen Angaben zu besonderen Belastungen, die besonderen Hilfebedarf begründen. 

 

Ein großer Teil der Empfänger/-innen von Hilfen zur Pflege hat bereits vor der Einführung des 

Grundsicherungsgesetzes Transferleistungen erhalten (Jan. 2004: 53 %, Dez. 2005: 46 %, 

Dez. 2006: 45 %), davon der Großteil Hilfe zum Lebensunterhalt. Der Wegfall von Einkom-

men spielt dagegen nur eine geringe Rolle (Jan. 2004: 0 %, Dez. 2005: 1 %, Dez. 2006: 

1 %); ein wesentlich bedeutsamerer Grund ist mit 19 Prozent Ende 2006– vermutlich auch 

im Zusammenhang mit anfallenden Pflegekosten – ein erhöhter Ausgabenbedarf, der häufi-

                                                

24
 Gleichbleibende fehlende Werte und Wechsel von einer gültigen Angabe zu einem fehlenden Wert wurden 

dabei nicht berücksichtigt. 
25

 Bei der Analyse der Situation zum Eintrittszeitpunkt werden dagegen alle Zeitpunkte nach Januar 2004 analy-
siert (vgl. 3.7.1.2), was bei der Interpretation zu berücksichtigen ist. 
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ger auftritt als bei den Empfänger/-innen von Grundsicherung (Jan. 2004: 20 %, Dez. 2005: 

20 %).  

Abb. 13: Erweiterte Soziale Situation der Bezieher/-innen von Hilfe zur Pflege (ab 65 Jahren) 
(Angaben in Prozent*)  

 
* Nicht dargestellt ist die Kategorie „Antrag auf GSiG wurde vollständig gestellt/Unterlagen liegen 
komplett vor“. 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Mit jeweils 3 Prozent im Januar 2004 und im Dezember 2007 treten besondere Belastungen 

etwas häufiger als bei den Bezieher/-innen von Grundsicherung im Alter auf. Im Dezember 

2011 beträgt der Anteil 4 Prozent. Am häufigsten sind darunter ebenfalls wohnbedingte Be-

lastungen (Jan. 2004: 1 %, Dez. 2007: 2 %, Dez. 2011: 2 %), gefolgt von Aufwendungen für 

Krankheiten (Jan. 2004, Dez. 2007 und Dez. 2011 je 1 %). Die restlichen sehr geringen An-

teile entfallen im Dezember 2011 auf Verschuldung, familienbedingte und berufsbedingte 

Belastungen. 
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3.2.4 Zusammenfassung 

Im Gegensatz zur Grundsicherung zeigt sich bei der Zahl an Empfänger/-innen von stationä-

rer Hilfe zur Pflege nur ein verhältnismäßig geringer Anstieg, der insbesondere in die Jahre 

zwischen 2004 und 2006 fällt. Ein kontinuierlicher Anstieg der Leistungsempfänger/-innen ist 

hingegen bei der ambulanten Pflege festzustellen. Gemessen an der Gesamtbevölkerung ist 

damit in den vergangen Jahren ein Anstieg der Quote an Bezieher/-innen von Hilfe zur Pfle-

ge zu beobachten. 

Ein großer Anteil der Bezieher/-innen von Hilfe zur Pflege ist 80 Jahre alt oder älter. Dement-

sprechend zeigt sich ein – wenn auch rückläufig – weit überdurchschnittlicher Frauenanteil, 

ebenso wie ein hoher Anteil an verwitweten Personen. Auch der Anteil an Migranten hat in 

den vergangen Jahren deutlich zugenommen, von 8 auf 15 Prozent. Empfänger/-innen von 

Hilfe zur Pflege weisen zudem meist eine Pflegebedürftigkeit, entsprechend der Pflegestufe I 

bis III (inkl. Härtefälle) auf (76 Prozent).  

Der Anteil an Pflegeversicherten unter den Personen mit Pflegestufe ist dabei in den letzten 

Jahren leicht gesunken, von 92 Prozent im Januar 2007 auf 89 Prozent im Dezember 2011, 

was allerdings auch auf demografische Effekte zurückzuführen ist. Unter Ausländer/-innen, 

die Hilfe zur Pflege beziehen, ist der Anteil der Pflegeversicherten in den letzten Jahren an-

gestiegen, ist aber nach wie vor deutlich geringer als bei Deutschen.  

Insgesamt liegt der Anteil der nicht pflegeversicherten Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege 

ohne Pflegestufe im Dezember 2011 damit bei 11 Prozent. Aus Sicht des Kostenträgers ist 

dies relevant, da für nicht versicherte Leistungsbezieher/-innen im altersbedingten Pflegefall 

vollständig die Hilfe zur Pflege nach SGB XII eintreten muss. 
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3.3 Mehrfachbezug von Grundsicherung, Hilfe zur Pflege und wei-

teren Leistungen 

3.3.1 Mehrfachbezug von Leistungen im Überblick 

Um die Gesamtzahl der Älteren im Bezug von Grundsicherung und/oder Hilfe zur Pflege 

festzustellen ist zu berücksichtigen, dass in vielen Fällen nicht nur eine Leistungsart, sondern 

mehrere Leistungen gleichzeitig bezogen werden. Neben dem Bezug von Grundsicherung 

und/oder Hilfe zur Pflege ist in den Daten der zusätzliche Bezug von weiteren Leistungen 

(Altenhilfe, Haushaltshilfe, Eingliederungshilfe) erfasst. Insgesamt hat die Zahl der Leis-

tungsbezieher/-innen im Alter ab 65 Jahren seit Januar 2004 von 15.631 auf 26.123 Perso-

nen im Dezember 2011 zugenommen (+67 %). 

Wie Tab. 19 zeigt, bezieht im Dezember 2011 der überwiegende Anteil von 13.432 Personen 

(51 %) lediglich Grundsicherung ohne sonstige Leistungen zu beziehen, wobei dies nahezu 

ausschließlich Personen mit Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen sind. Für weitere 

6.239 Personen (24 %) ist lediglich der Bezug von Hilfe zur Pflege ohne gleichzeitigen 

Grundsicherungsbezug oder den Bezug sonstiger Leistungen festzustellen. Daneben haben 

2.518 Personen (11 %) Leistungen der Grundsicherung und Hilfe zur Pflege bezogen. In 

diese Gruppe fallen rund 8 Prozent der Bezieher/-innen von Grundsicherung außerhalb von 

Einrichtungen und 76 Prozent der Empfänger/-innen von Grundsicherung innerhalb von Ein-

richtungen. Rund 15 Prozent aller Leistungsbezieher/-innen beziehen neben Grundsicherung 

und/oder Hilfe zur Pflege eine weitere Leistungsart wie Haushaltshilfe, Altenhilfe oder Ein-

gliederungshilfe. 

Im Zeitverlauf kann festgestellt werden, dass der Anteil der Personen, die nur Grundsiche-

rung beziehen, seit Anfang 2004 von 42 auf 51 Prozent angestiegen ist. Im Gegenzug hat 

der Anteil an Personen, die nur Hilfe zur Pflege erhalten, von 29 auf 24 Prozent abgenom-

men. Der Anteil der Empfänger/-innen von Grundsicherung und Hilfe zur Pflege ist nahezu 

unverändert geblieben. Deutlich gesunken ist der Anteil an Personen die Grundsicherung 

und Altenhilfe erhalten, von 2,6 Prozent im Januar 2004 auf nur noch 0,5 Prozent im Dezem-

ber 2011. Ursache hierfür ist, dass ein Großteil der Leistungen zur Altenhilfe durch eine 

Rechtsänderung 2011 zur Grundsicherung gezählt wurde.  

Je nach Differenzierung des Mehrfachbezugs kann festgestellt werden, dass gemessen an 

Prozentpunkten mit Basismonat Januar 2004 der ausschließliche Bezug von Grundsicherung 

mit +102 Prozent am stärksten zugenommen hat. Aber auch die Zahl der Personen, die 

Grundsicherung und Hilfe zur Pflege in Kombination mit weiteren Leistungen beziehen, hat 

sich mehr als verdoppelt (+107 %). Fokussiert auf die beiden für den vorliegenden Bericht 

wesentlichen Leistungsarten Grundsicherung und Hilfe zur Pflege lässt sich festhalten, dass 

der Anteil der Personen, die Grundsicherung ohne Hilfe zur Pflege beziehen, die deutliche 

Mehrheit der Leistungsempfänger/-innen darstellt und zudem auch am stärksten zugenom-

men hat. 
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Tab. 19: Verteilung und Entwicklung des Mehrfachbezugs von Grundsicherung, Hilfe zur Pfle-
ge in Kombination mit weiteren Leistungen 

  

Prozent Anzahl 
Differenz 1/04 

bis 12/11 
Entwicklung 
in Prozent-

punkten 
(01/04=100) 1/04 12/07 12/11 1/04 12/07 12/11 % Anzahl 

GruSi 42,5 45,9 51,4 6.640 10.495 13.432 8,9 6.792 202,3 

HzP 29,0 27,3 23,9 4.530 6.249 6.239 -5,1 1.709 137,7 

GruSi und HzP 10,4 9,3 9,6 1.632 2.122 2.518 -0,8 886 154,3 

GruSi und weitere  
Leistungen* (nicht HzP) 10,8 9,4 7,3 1.688 2.151 1.907 -3,5 219 113,0 

HzP und weitere  
Leistungen* (nicht GruSi) 3,0 2,8 2,4 462 642 621 -0,6 159 134,4 

GruSi, HZP und weitere  
Leistungen* 4,3 5,3 5,4 679 1.218 1.406 1,0 727 207,1 

Insgesamt 100,0 100,0 100,0 15.631 22.877 26.123 0,0 10.492 167,1 

* Altenhilfe, Eingliederungshilfe und / oder Haushaltshilfe. 
GruSi=Grundsicherung, HzP = Hilfe zur Pflege. 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Tab. 20: Verteilung und Entwicklung des Mehrfachbezugs von Grundsicherung, Hilfe zur Pfle-
ge in Kombination mit Haushaltshilfe und Eingliederungshilfe 

  

Prozent Anzahl 
Differenz 1/04 

bis 12/11 
Entwicklung 
in Prozent-

punkten 
(01/04=100) 1/04 12/07 12/11 1/04 12/07 12/11 % Anzahl 

GruSi 42,5 45,9 51,4 6.640 10.495 13.432 8,9 6.792 202,3 

HzP 29,0 27,3 23,9 4.530 6.249 6.239 -5,1 1.709 137,7 

GruSi und HzP 10,4 9,3 9,6 1.632 2.122 2.518 -0,8 886 154,3 

GruSi und EGH 2,1 2,1 2,2 334 475 579 0,1 245 173,4 

GruSi und Altenhilfe 2,6 2,5 0,5 413 578 141 -2,1 -272 34,1 

GruSi und Haushaltshilfe 3,8 2,9 3,0 591 672 787 -0,8 196 133,2 
GruSi und mehrere andere 
Leistungen (nicht HzP) 2,2 1,9 1,5 350 426 400 -0,7 50 114,3 

HzP und EGH 1,2 1,3 1,3 189 299 329 0,1 140 174,1 

HzP und Altenhilfe 0,6 0,7 0,4 97 165 116 -0,2 19 119,6 

HzP und Haushaltshilfe 0,8 0,5 0,5 119 113 121 -0,3 2 101,7 
HzP und mehrere andere 
Leistungen (nicht GruSi) 0,4 0,3 0,2 57 65 55 -0,2 -2 96,5 

GruSi, HzP und EGH 0,7 0,9 1,1 109 209 277 0,4 168 254,1 

GruSi, HzP und Altenhilfe 1,0 1,1 1,0 150 251 260 0,0 110 173,3 

GruSi, HzP und Haushalts. 1,5 1,7 1,8 232 397 479 0,3 247 206,5 
GruSi, HzP und mehrere 
andere Leistungen 1,2 1,6 1,5 188 361 390 0,3 202 207,4 

Insgesamt 100,0 100,0 100,0 15.631 22.877 26.123 0,0 10.492 167,1 

GruSi=Grundsicherung, HzP = Hilfe zur Pflege, EGH = Eingliederungshilfe. 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Die monatsgenaue Entwicklung des Mehrfachbezugs in Prozent des Ausgangswertes im 

Januar 2004 ist in Abb. 14 dargestellt. Auffällig ist auch hier die Anfang 2011 vollzogene Um-

widmung von Leistungen aus der Grundsicherung in die Altenhilfe, die sich in der Darstellung 

vor allem in sinkenden Anteilen von Grundsicherung in Kombination mit weiteren Leistungen 

bemerkbar macht. Zu beachten ist weiterhin, dass einmalige Leistungen der Altenhilfe zu 

schnellen Wechseln bei der Kombinationsbetrachtung führen können und dass die gleichzei-

tige Gewährung von Hilfe zur Pflege und Haushaltshilfe nur in sehr begrenztem Masse bei 

geringem Pflegebedarf in der Pflegestufe 0 möglich ist. 
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Abb. 14: Entwicklung des Mehrfachbezugs von Leistungen (Jan. 2004 = 100) 

 
* Altenhilfe, Eingliederungshilfe und / oder Haushaltshilfe. 
GruSi=Grundsicherung, HzP = Hilfe zur Pflege. 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Wie bereits ausgeführt, (vgl. Kapitel 3.2.2) fällt der Anstieg der Anzahl der Bezieher/-innen 

von Grundsicherung oder Hilfe zur Pflege höher aus, als es der Zuwachs der Bevölkerungs-

gruppe ab 65 Jahren erwarten lässt. Tab. 21 fasst diese Entwicklung zusammen. Dabei ist 

festzustellen, dass die Quote der Grundsicherungsbezieher/-innen im Beobachtungszeitraum 

von 2,5 Prozent im Januar 2004 auf 4,4 Prozent im Dezember 2011 ansteigt. Der Anteil an 

Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege steigt im gleichen Zeitraum von 1,6 auf 2,0 Prozent, 

bei Grundsicherung und Hilfe zur Pflege von 0,8 auf 1,2 Prozent. Insgesamt bedeutet dies 

einen Anstieg der Quote an älteren Leistungsempfänger/-innen von 5,1 auf 7,7 Prozent. 
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Tab. 21: Anteil und auf die Bevölkerung ab 65 Jahren bezogene Quote der Bezieher/-innen von 
Grundsicherung und Hilfe zur Pflege (Angaben in Prozent) 

 

Anteil an Empfänger/-innen  
von GruSi und HzP 

Anteil an der Bevölkerung*  
ab 65 Jahren 

GruSi HzP 
GruSi und 

HzP GruSi HzP 
GruSi und 

HzP 

1/04 53,3 31,9 14,8 2,7 1,6 0,8 

12/04 51,1 33,7 15,2 2,9 1,9 0,9 

12/05 53,1 32,5 14,4 3,4 2,1 0,9 

12/06 54,4 31,1 14,5 3,6 2,1 1,0 

12/07 55,3 30,1 14,6 3,8 2,1 1,0 

12/08 56,6 28,8 14,6 4,1 2,1 1,0 

12/09 56,2 29,1 14,7 4,1 2,1 1,1 

12/10 57,8 27,4 14,8 4,3 2,0 1,1 

12/11 58,7 26,3 15,0 4,5 2,0 1,2 

Quelle: *Bevölkerungsstatistik des Statistischen Bundesamtes, eigene Berechnung. 

 

3.3.2 Sozialstrukturelle Zusammensetzung der Typen des Mehrfachbezugs 

Bei einer Differenzierung nach Altersgruppen zeigt sich, dass der Anteil an Hochbetagten bei 

den Personen die ausschließlich Grundsicherung empfangen mit 11 Prozent verhältnismäßig 

gering ist. Dagegen sind 64 Prozent der Empfänger/-innen von nur Hilfe zur Pflege hochbe-

tagt, ebenso wie 39 Prozent der Empfänger/-innen von Grundsicherung und Hilfe zur Pflege. 

Insgesamt beträgt der Anteil der 80-Jährigen und Älteren unter allen älteren Leistungsemp-

fänger/-innen ab 65 Jahren 29 Prozent.  

Entsprechend der Altersstruktur sind Frauen unter den Empfänger/-innen, die nur Hilfe zur 

Pflege beziehen, mit einem Anteil von 75 Prozent im Dezember 2011 deutlich überrepräsen-

tiert. Bei Personen, die nur Grundsicherung beziehen, ist der Frauenanteil mit 55 Prozent 

wesentlich geringer. Bei Empfänger/-innen von Grundsicherung und Hilfe zur Pflege ist der 

Frauenanteil mit 66 Prozent aber ebenfalls überdurchschnittlich (vgl. Tab. 22).  

Auch in den Daten zum Familienstand spiegelt sich die Geschlechtsverteilung und Alters-

struktur wider. Unter Personen, die ausschließlich Grundsicherung empfangen, ist im De-

zember 2011 ein hoher Anteil an Geschiedenen (33 %) und Verheirateten (32 %) zu be-

obachten. Nur 14 Prozent dieser Personen sind verwitwet und nur 15 Prozent ledig, 6 Pro-

zent sind getrennt lebend. Bei den Empfänger/-innen von ausschließlich Hilfe zur Pflege sind 

dagegen 52 Prozent verwitwet und 16 Prozent verheiratet. Weitere 16 Prozent sind ledig und 

14 Prozent geschieden. Bei Empfänger/-innen von Grundsicherung und Hilfe zur Pflege sind 

Anteile zu beobachten, die ungefähr zwischen den Werten der Bezieher/-innen von nur 

Grundsicherung oder nur Hilfe zur Pflege liegen: 29 Prozent von ihnen sind geschieden, 23 

Prozent verwitwet und 25 Prozent ledig, 19 Prozent sind verheiratet (vgl. Tab. 22). 

Nach Staatsangehörigkeit ist zu beobachten, dass der Anteil an Ausländer/-innen bei der 

Gruppe der Empfänger/-innen von Grundsicherung und Hilfe zur Pflege mit 25 Prozent – 

bzw. mit 40 Prozent wenn zusätzlich noch weitere Leistungen bezogen werden – am höchs-

ten liegt. Bei der Gruppe der Empfänger von ausschließlich Grundsicherung liegt der Anteil 
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bei 24 Prozent. Bei den Empfängern von ausschließlich Hilfe zur Pflege ist nur ein Anteil an 

Ausländer/-innen von 3 Prozent zu beobachten. Beim gleichzeitigen Bezug von Grundsiche-

rung und Hilfe zur Pflege liegt der Anteil von Ausländer/-innen aber nicht zwischen dem An-

teil von Grundsicherung bzw. Hilfe zur Pflege sondern sogar leicht über dem Wert der 

Grundsicherungsbezieher/-innen bei 25 Prozent (vgl. Tab. 22). 

Tab. 22: Typen des Mehrfachbezugs nach soziodemografischen Merkmalen (Dezember 2011, 
Spaltenprozente) 

    GruSi HzP 

GruSi 
und 
HzP 

GruSi und 
weitere Leis-

tungen* 
(nicht HzP) 

HzP und 
weitere Leis-

tungen* 
(nicht GruSi) 

GruSi, HZP 
und weitere 
Leistungen* Insgesamt 

Ge-
schlecht 

Männer 44,7 25,0 33,6 41,9 29,1 34,9 37,8 

Frauen 55,3 75,0 66,4 58,1 70,9 65,1 62,2 

Alters-
gruppe 

65 bis 79 Jahre 89,5 35,5 60,8 80,9 49,3 69,6 71,2 

80 Jahre und älter 10,5 64,5 39,2 19,1 50,7 30,4 28,8 

65 bis 69 Jahre 41,4 6,8 17,6 30,9 11,9 16,9 28,1 

70 bis 79 Jahre 48,1 28,7 43,2 50,0 37,4 52,6 43,1 

80 bis 89 Jahre 9,7 41,0 30,2 17,5 31,6 26,0 21,1 

90 Jahre und älter 0,8 23,5 9,0 1,6 19,2 4,5 7,7 

Familien-
stand 

getrennt lebend 6,0 1,5 4,0 4,1 3,4 3,4 4,4 

geschieden 32,7 14,4 29,1 35,4 21,7 25,9 27,6 

ledig 15,4 16,4 24,7 31,7 20,5 15,9 17,9 

verheiratet 31,8 15,6 18,9 15,8 16,4 33,9 25,3 

verwitwet 14,1 52,2 23,3 12,9 38,0 20,8 24,9 

National-
ität 

Deutsche 76,0 96,9 74,8 86,0 95,2 60,3 81,2 

Ausländer/-innen 24,0 3,1 25,2 14,0 4,8 39,7 18,8 

* Altenhilfe, Eingliederungshilfe und / oder Haushaltshilfe. 
GruSi=Grundsicherung, HzP = Hilfe zur Pflege. 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Im Dezember 2011 verfügen 88 Prozent der Personen, die nur Grundsicherung beziehen, 

über eine Pflegeversicherung, bei Empfänger/-innen von ausschließglich Hilfe zur Pflege 

beträgt der Anteil sogar 98 Prozent. Wichtig ist, dass unter den Personen die Grundsiche-

rung und Hilfe zur Pflege beziehen nur 67 Prozent und unter den Personen, die zusätzlich 

weitere Leistungen beziehen, nur 56 Prozent pflegeversichert sind (vgl. Tab. 23).  
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Tab. 23: Typen des Mehrfachbezugs nach Pflegeversicherungsstatus (Dezember 2011) 

  
  

Ohne 
Pflegeversicherung 

Mit 
Pflegeversicherung Insgesamt 

% Anzahl % Anzahl % Anzahl 

GruSi 12,2 1.634 87,8 11.773 100,0 13.407 

HzP 2,2 134 97,8 6.041 100,0 6.175 

GruSi und HzP 32,6 822 67,4 1.696 100,0 2.518 

GruSi und weitere  
Leistungen* (nicht HzP) 20,2 385 79,8 1.520 100,0 1.905 

HzP und weitere  
Leistungen* (nicht GruSi) 4,1 25 95,9 585 100,0 610 

GruSi, HZP und  
weitere Leistungen* 44,3 623 55,7 782 100,0 1.405 

Insgesamt 13,9 3.623 86,1 22.397 100,0 26.020 

* Altenhilfe, Eingliederungshilfe und / oder Haushaltshilfe. 
GruSi=Grundsicherung, HzP = Hilfe zur Pflege. 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass die unterschiedlichen Merkmale der Be-

zieher/-innen von Grundsicherung und Hilfe zur Pflege, die in den Kapiteln 3.1 und 3.2 dar-

gestellt wurden, sich in ähnlicher Form auch bei der Betrachtung des Mehrfachbezugs zei-

gen. Im folgenden Abschnitt wird anstatt der Zusammensetzung der Gruppen des Mehrfach-

bezugs betrachtet, inwiefern sich die Art des Leistungsbezugs nach Lebenslagen unter-

scheidet. Die Dynamik von Übertritten zwischen verschiedenen Leistungsarten wird in Kapi-

tel 3.7.2.3 untersucht. 

 

3.3.3 Personenmarkmale nach Typen des Mehrfachbezugs 

Im Folgenden wird anhand der Merkmale von Personen, die zur Beschreibung ihrer Lebens-

lagen dienen, untersucht, welche Zusammenhänge diese Merkmale zum Bezug bzw. Mehr-

fachbezug von Leistungen aufweisen. Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist aber zu 

berücksichtigen, dass die Grundgesamtheit nicht die Gesamtbevölkerung darstellt, sondern 

dass es sich um die selektive Population von Personen handelt, die Grundsicherung nach 

SGB XII, Kapitel 4 oder Hilfe zur Pflege nach SGB XII, Kapitel 7 beziehen. 

In dieser Population beziehen Männer zu einem wesentlich höheren Anteil ausschließlich 

Leistungen der Grundsicherung (61 %) als Frauen (46 %). Beim ausschließlichen Bezug von 

Hilfe zur Pflege ist es umgekehrt (Frauen: 29 %, Männer: 16 %). Insgesamt konzentriert sich 

der Hilfebedarf von Männern somit stärker auf Leistungen der Grundsicherung. Gleiches gilt 

für Personen der jüngeren Altersgruppen im Vergleich zu älteren Altersgruppen. Beim Fami-

lienstand hängen insbesondere die Kategorien „verwitwet“ und „verheiratet“ indirekt auch mit 

dem Alter der Personen zusammen, so dass sich hier ähnliche Effekte zeigen. Beim Ver-

gleich der übrigen Kategorien fällt insbesondere auf, dass ledige Personen häufiger als Ge-

schiedene oder getrennt Lebende ausschließlich Hilfe zur Pflege, aber seltener ausschließ-

lich Grundsicherung beziehen. Hinsichtlich der Nationalität fällt vor allem auf, dass Auslän-

der/-innen häufiger ausschließlich Grundsicherung und selten ausschließlich Hilfe zur Pflege 

beziehen (vgl. Tab. 24). Dies ist insofern plausibel, als sie häufig geringere Rentenansprüche 
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haben und ihr Hilfebedarf stärker dadurch begründet ist. Außerdem beziehen Ausländer/-

innen häufiger Grundsicherung und gleichzeitig Hilfe zur Pflege sowie häufiger Grundsiche-

rung, Hilfe zur Pflege und weitere Leistungen zusammen. D. h. Hilfebedarf im Sinne der Hilfe 

zur Pflege tritt bei Ausländer/-innen vermehrt zusammen mit Grundsicherung und ggf. zu-

sammen mit weiteren Leistungen auf, was mit einer insgesamt schlechteren finanziellen Si-

tuation von Ausländer/-innen und ihrem geringeren Anteil an Pflegeversicherten zusammen-

hängt. Die naheliegende Interpretation des Zusammenhangs ist, dass die Notwendigkeit, 

Hilfe zur Pflege in Anspruch zu nehmen, bei Ausländer/-innen häufiger dazu führt, dass eine 

allgemeine finanzielle Notlage im Sinne von Grundsicherungsbedarf entsteht. 

Tab. 24:  Soziodemografische Merkmale nach Typen des Mehrfachbezugs (Dezember 2011, 
Zeilenprozent) 

    GruSi HzP 

GruSi 
und 
HzP 

GruSi und 
weitere Leis-

tungen* 
(nicht HzP) 

HzP und 
weitere Leis-

tungen* 
(nicht GruSi) 

GruSi, HZP 
und weitere 
Leistungen* Insgesamt 

Ge-
schlecht 

Männer 60,8 15,8 8,6 8,1 1,8 5,0 100,0 

Frauen 45,7 28,8 10,3 6,8 2,7 5,6 100,0 

Alters-
gruppe 

65 bis 79 Jahre 64,7 11,9 8,2 8,3 1,6 5,3 100,0 

80 Jahre und älter 18,7 53,5 13,1 4,8 4,2 5,7 100,0 

65 bis 69 Jahre 75,9 5,8 6,0 8,0 1,0 3,2 100,0 

70 bis 79 Jahre 57,3 15,9 9,7 8,5 2,1 6,6 100,0 

80 bis 89 Jahre 23,6 46,3 13,8 6,1 3,6 6,6 100,0 

90 Jahre und älter 5,2 73,0 11,2 1,5 5,9 3,1 100,0 

Familien-
stand 

getrennt lebend 70,2 8,1 8,8 6,8 1,8 4,2 100,0 

geschieden 61,0 12,5 10,2 9,4 1,9 5,1 100,0 

ledig 44,3 21,9 13,3 12,9 2,7 4,8 100,0 

verheiratet 64,7 14,7 7,2 4,6 1,5 7,2 100,0 

verwitwet 29,1 50,0 9,0 3,8 3,6 4,5 100,0 

National-
ität 

Deutsche 48,1 28,5 8,9 7,7 2,8 4,0 100,0 

Ausländer/-innen 65,7 4,0 12,9 5,4 0,6 11,4 100,0 

* Altenhilfe, Eingliederungshilfe und / oder Haushaltshilfe. 
GruSi=Grundsicherung, HzP = Hilfe zur Pflege. 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Am deutlichsten fällt der Zusammenhang zwischen dem Alter der Leistungsbezieher/-innen 

und der Art der empfangenen Leistungen aus, den Abb. 15 veranschaulicht. Am auffälligsten 

ist dabei, dass sich der Anteil von Personen, die nur Grundsicherung erhalten, von 80 Pro-

zent im Alter von 65 Jahren auf 1 Prozent im Alter von 100 und mehr Jahren abnimmt. Um-

gekehrt verläuft die Entwicklung bei Bezieher/-innen von ausschließlich Hilfe zur Pflege. Der 

Anteil dieser Gruppe steigt von 4 Prozent im Alter von 65 Jahren auf 73 Prozent im Alter von 

100 und mehr Jahren an. Der gleichzeitige Bezug von Grundsicherung und Hilfe zur Pflege 

steigt mit leichten Schwankungen zunächst von 5 Prozent im Alter von 65 Jahren auf 18 Pro-

zent im Alter von 82 Jahren an und schwankt im höheren Alter deutlich. Die Kombination aus 

Grundsicherung und weiteren Leistungen nimmt mit dem Alter tendenziell (mit Schwankun-

gen) ab, während der Bezug von Hilfe zur Pflege und weiteren Leistungen mit dem Alter der 

Tendenz nach eher zunimmt. 
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Abb. 15: Alter nach Typen des Mehrfachbezugs (Dezember 2011, 65 Jahre bis 100 Jahre und 
älter, Anteile in Prozent) 

 
* Altenhilfe, Eingliederungshilfe und / oder Haushaltshilfe. 
GruSi=Grundsicherung, HzP = Hilfe zur Pflege. 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung, N>= 65. 

Mit der altersspezifischen Entwicklung des Bezugs bzw. Mehrfachbezugs von Leistungen 

zusammenhängend zeigt Tab. 25, dass Pflegebedürftige deutlich häufiger nur Hilfe zur Pfle-

ge (60 %) oder Grundsicherung und Hilfe zur Pflege (22 %) beziehen. Personen, bei denen 

keine Pflegebedürftigkeit vorliegt, beziehen dagegen zu 75 Prozent ausschließlich Grundsi-

cherung und zu 10 Prozent Grundsicherung und weitere Leistungen.  

Tab. 25: Pflegestufen nach Typen des Mehrfachbezugs (Dezember 2011) 

 

Keine Pflegebedürftigkeit / 
K.A. / Pflegestufe 0 

Pflegebedürftigkeit  
(inkl. Härtefallregelung) 

% Anzahl % Anzahl 

GruSi 75,2 12.943 5,5 489 

HzP 4,9 844 60,5 5.395 

GruSi und HzP 3,5 599 21,5 1.919 
GruSi und weitere  
Leistungen* (nicht HzP) 9,8 1.689 2,4 218 
HzP und weitere  
Leistungen* (nicht GruSi) 1,2 210 4,6 411 
GruSi, HZP und  
weitere Leistungen* 5,3 920 5,4 486 

Insgesamt 100,0 17.205 100,0 8.918 

* Altenhilfe, Eingliederungshilfe und / oder Haushaltshilfe. 
GruSi=Grundsicherung, HzP = Hilfe zur Pflege. 

Quelle: Eigene Berechnung. 
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3.3.4 Zusammenfassung 

Wie auch der Bezug von Grundsicherung oder Hilfe zur Pflege im Allgemeinen, hat auch der 

Mehrfachbezug dieser beiden Leistungen oder ihre Kombination mit Leistungen der Altenhil-

fe, Eingliederungshilfe oder der Haushaltshilfe zugenommen. Die Zunahme der Personen-

gruppe, die Grundsicherung bezieht, ist dabei am stärksten. Mehr noch als die Gruppe der 

Personen, die ausschließlich Grundsicherung beziehen, ist prozentual der gleichzeitige Be-

zug von Grundsicherung und Hilfe zur Pflege in Kombination mit Eingliederungshilfe sowie in 

Kombination mit Haushaltshilfe oder in Kombination mit mehreren anderen Leistungen ange-

stiegen. Trotz der starken Zunahme dieser Gruppen machen sie aber nur einen kleinen An-

teil der Empfänger/-innen von Grundsicherung nach SGB XII, Kapitel 4 oder Hilfe zur Pflege 

nach SGB XII, Kapitel 7 aus (vgl. Tab. 19 und Tab. 20). 

Die Zusammensetzung der Typen des Mehrfachbezugs entspricht dem Muster, das auch bei 

der getrennten Betrachtung aller Empfänger/-innen von Grundsicherung und allen Empfän-

ger/-innen von Hilfe zur Pflege beobachtet werden kann. Kurz zusammengefasst sind Emp-

fänger/-innen von Hilfe zur Pflege älter, häufiger weiblich und eher verwitwet bzw. seltener 

verheiratet. Insbesondere der Zusammenhang des Alters zur Art der bezogenen Hilfeleistung 

bzw. zur Art des Mehrfachbezugs fällt deutlich aus. Beim Mehrfachbezug von Leistungen 

ergibt sich eine Mischung aus diesen typischen Merkmalen. Lediglich der Anteil von Auslän-

der/-innen folgt insofern nicht diesem Muster, als bei Ihnen eine Häufung beim Bezug von 

Hilfe zur Pflege und Grundsicherung, nicht aber beim Bezug von ausschließlich Hilfe zur 

Pflege zu beobachten ist. Sofern Hilfe zur Pflege benötigt wird, führt dies bei Ausländer/-

innen offenbar häufiger zu einer weiteren finanziellen Notlage, die durch Grundsicherungs-

leistungen gedeckt werden muss, was damit zusammenhängt, dass Ausländer/-innen-/innen 

seltener pflegeversichert und im Durchschnitt insgesamt finanziell weniger gut abgesichert 

sind.  
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3.4 Haushalte im Leistungsbezug 

Neben der personenbezogenen Analyse von Senior/-innen im Leistungsbezug ist zu berück-

sichtigen, dass diese Personen häufig mit anderen Leistungsbezieher/-innen in einem ge-

meinsamen Haushalt leben. Die Zahl der Haushalte mit zwei Personen im Alter von 65 und 

älter, die Leistungen beziehen, hat dabei in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen: 

von 830 Haushalten im Januar 2004 auf 1.706 Haushalte26 im Dezember 2011. Diese deutli-

che Zunahme ergibt sich einerseits aus der Zunahme an Leistungsbeziehern insgesamt, 

verläuft andererseits jedoch auch parallel zur allgemein beobachteten (demografisch beding-

ten) Zunahme an älteren Personen, die in Paarhaushalten leben (vgl. Goebel, Grabka 2011). 

Insgesamt bedeutet dies, dass 3.412 (13 %) der im Dezember 2011 erfassten 26.121 Perso-

nen im Leistungsbezug mit einer/m weiteren Leistungsbezieher/-in in einem Haushalt leben. 

Der Anteil hat dabei gegenüber Januar 2004 (11 %) leicht zugenommen. Mit 17 Prozent trifft 

dies für Männer häufiger zu als für Frauen (11 %). Am häufigsten haben mit 15 Prozent 65- 

bis 79-Jährige eine weitere Leistungsbezieherin oder einen weiteren Leistungsbezieher im 

Haushalt, wohingegen bei Hochbetagten nur zu 9 Prozent eine weitere Person festgestellt 

werden kann. Weiterhin ist bei Deutschen mit Migrationshintergrund mit 32 Prozent ebenso 

wie bei Ausländer/-innen (29 %) häufiger auch ein Partner mit Leistungsbezug im Haushalt 

festzustellen als bei Deutschen ohne Migrationshintergrund (8 %). Nach Familienstand diffe-

renziert ist festzustellen, dass es sich im Normalfall um Ehepartner handelt: 96 Prozent der 

Personen mit einem weiteren Leistungsempfänger im Haushalt geben an verheiratet zu sein. 

Dies bedeutet, dass für die Hälfte aller Verheirateten ein weiterer Leistungsbezieher im 

Haushalt festgestellt werden kann (vgl. Abb. 16).  

                                                

26
 Zwei Haushalte mit zwei gleichgeschlechtlichen Leistungsbezieher/-innen werden bei diesen Auswertungen 

nicht berücksichtigt. 
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Abb. 16:  Anteil an Leistungsempfänger/-innen mit einer/m weiteren Leistungsempfänger/-in im 
Haushalt im Dezember 2011 (Angaben in Prozent) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Differenziert nach Leistungsart ist zu erkennen, dass Bezieher/-innen von ausschließlich 

Grundsicherung zu 16 Prozent mit einer weiteren Leistungsempfängerin bzw. einem weiteren 

Leistungsempfänger in einem gemeinsamen Haushalt leben, Bezieher/-innen von aus-

schließlich Hilfe zur Pflege dagegen nur zu 6 Prozent. Am häufigsten ist findet sich ein 

Haushalt mit zwei Leistungsbezieher/-innen bei Bezieher/-innen von Grundsicherung, Hilfe 

zur Pflege und weiteren Leistungen (29 %). 

Betrachtet man die Art der Leistungen, so wird in der überwiegenden Mehrheit aller in den 

Daten erfassten Haushalte mit zwei Leistungsempfänger/-innen ausschließlich Grundsiche-

rung bezogen. Im Dezember 2011 traf dies auf 1.057 Haushalte (62 %) zu. In weiteren 10 

Prozent aller Haushalte haben beide Partner ausschließlich Hilfe zur Pflege bezogen. In rund 

28 Prozent aller Haushalte mit zwei älteren Leistungsempfänger/-innen wurden dagegen 

mindestens zwei unterschiedliche Leistungsarten bezogen (vgl. Abb. 17). 

Dabei ist festzustellen, dass sich trotz der allgemeinen Zunahme an Haushalten mit zwei 

Leistungsbezieher/-innen die Anteile der verschiedenen Leistungsarten bei Haushalten kaum 

verändert haben (2004: 27 %). Der Anteil an Haushalten, in denen beide Leistungsempfän-

ger/-innen ausschließlich Grundsicherung beziehen, lag im Januar 2004 bei 58 Prozent und 

in 15 Prozent der Haushalte wurde ausschließlich Hilfe zur Pflege bezogen. 
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Abb. 17: Entwicklung der Zahl der Haushalte mit zwei Leistungsempfänger/-innen nach Leis-
tungsart 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Neben weiteren Leistungsempfänger/-innen wird in den Daten auch die Anzahl an Kindern 

im Haushalt erfasst. Dabei ist allerdings festzustellen, dass dies nur in Einzelfällen beobach-

tet werden kann. Im Dezember 2011 war lediglich bei 83 Personen (=0,3 %) ein Kind im 

Haushalt gemeldet.  
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3.5 Höhe der Zahlbeträge von Leistungen der Grundsicherung, 

Hilfe zur Pflege und weiteren Transferleistungen 

3.5.1 Höhe der Leistungen 

3.5.1.1 Grundsicherung 

Die Höhe der Leistungen ergibt sich im Falle der Grundsicherung aus den gesetzlich festge-

legten Regelsätzen, welche die laufenden Bedürfnisse des täglichen Lebens (Ernährung, 

Kleidung usw.) abdecken. Zusätzlich werden auch Ausgaben für Unterkunft, Heizung und 

Versicherung als Mehrbedarfszuschläge anerkannt. Aus diesen unterschiedlichen Bedürfnis-

sen wird ein monatlicher Bruttobedarf berechnet. Hinsichtlich Die tatsächliche Höhe der aus-

bezahlten (Netto-)Leistungen, ergibt sich nach Abzug anrechenbarer Einkommen (beispiels-

weise aus einer Altersrente; vgl. Duschek 2012). Hinsichtlich der Höhe der Zahlungen ist zu 

beachten, dass sich regional unterschiedliche Mietniveaus durch die Kosten der Unterkunft 

in den Zahlungen niederschlagen. Hamburg weist 2011 im Vergleich der 16 großen deut-

schen Großstädte die höchste Steigerung der Bruttoausgaben für die Grundsicherung im 

Alter und bei Erwerbsminderung im Vorjahresvergleich auf. 2011 sind für Hamburg die dritt-

höchsten Kosten für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Ältere und 

bei Erwerbsminderung festzustellen. Die Steigerung der Ausgaben ist aber nicht ausschließ-

lich auf die Kosten der Unterkunft zurückzuführen.27 Als Einflussfaktor auf die steigenden 

Ausgaben ist neben den Kosten für Unterkunft und Heizung auch die Rentenentwicklung zu 

nennen (vgl. Klein, Nowotnick, Hollenrieder 2012). 

Betrachtet man die durchschnittliche Höhe der (Netto-)Zahlbeträge der Grundsicherung, so 

zeigt sich im Beobachtungszeitraum ein leichter Anstieg, von durchschnittlich 368 Euro im 

Januar 2004 auf 447 Euro im Dezember 2011 (vgl. Abb. 18). Die Ursache hierfür liegt insbe-

sondere in der Anhebung der Regelsätze, wodurch auch der deutliche Anstieg der Leis-

tungshöhe zum Januar 2005 erklärt werden kann. Bei Grundsicherung außerhalb von Ein-

richtungen zeigt sich darüber hinaus ein leichter Sprung der Leistungshöhe zum Januar 

2011, was unter anderem auf die bereits in Kapitel 3.3.1 beschriebene rechtliche Änderung 

(Umwidmung von Leistungen aus der Grundsicherung in die Altenhilfe) zurückzuführen ist. 

Darüber hinaus wurde ab 1.1.2011 der Regelsatz der Regelbedarfsstufe 1 erhöht.  

Für Dezember 2010 kann ein durchschnittlicher Zahlbetrag von 431 Euro festgestellt werden, 

womit der durchschnittliche Nettoanspruch deutlich höher lag als im gesamtdeutschen 

Durchschnitt aller älteren Grundsicherungsempfänger/-innen, der zu diesem Zeitpunkt bei 

381 Euro lag (vgl. Statistische Ämter 2012). Personen in Hamburg erhalten demzufolge nicht 

nur häufiger Leistungen der Grundsicherung, sondern beziehen im Mittel auch deutlich höhe-

re Leistungen. 

Im Dezember 2011 lag die durchschnittliche Höhe der Leistungen bei Personen außerhalb 

von Einrichtungen bei 452 Euro, gegenüber 380 Euro im Januar 2004 (+19 %). Bezieher/-

                                                

27
 Die höchste Steigerung der Kosten der Unterkunft ist 2011 im Vorjahresvergleich für Rostock und Essen fest-

zustellen (vgl. Klein, Nowotnick, Hollenrieder 2012). 
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innen von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen erhalten niedrigere Leistungen: Bei 

einem durchschnittlichen Zahlbetrag von 371 Euro im Dezember 2011 gegenüber 283 Euro 

im Januar 2004 ist allerdings ein deutlich stärkerer Anstieg zu beobachten (+31 %).  

Abb. 18: Durchschnittliche Höhe der monatlichen Leistungen bei Bezieher/-innen von Grundsi-
cherung (Angaben in Euro) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

 

3.5.1.2 Hilfe zur Pflege 

Bei Leistungen der Hilfe zur Pflege sind im Dezember 2011 durchschnittliche Zahlbeträge 

von 993 Euro festzustellen. Dies entspricht gegenüber Januar 2004 einem Anstieg um 13 

Prozent (Januar 2004: 880 Euro). Im Bereich der stationären Pflege wurden dabei Leistun-

gen in der Höhe von durchschnittlich 950 Euro bezogen, wobei im Zeitverlauf ein deutlicher 

Anstieg um insgesamt 17 Prozent beobachtet werden kann, welcher insbesondere auf eine 

Zunahme in den Jahren 2009 und 2010 zurückzuführen ist (Januar 2004: 812 Euro). Die 

durchschnittliche Höhe der Leistungen bei ambulanter Pflege betrug im Dezember 2011 

1.010 Euro. Im Gegensatz zur stationären Pflege sind dabei zwar – bedingt durch Bearbei-

tungsintervalle – deutlich größere monatliche Schwankungen zu beobachten, insgesamt 

kann im Zeitverlauf aber keine eindeutige Veränderung der durchschnittlichen Leistungshöhe 

festgestellt werden. Die Unterschiede in den monatlichen Leistungen für ambulante und sta-

tionäre Pflege haben danach in jüngerer Vergangenheit deutlich abgenommen.  
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Abb. 19: Durchschnittliche Höhe der monatlichen Leistungen bei Bezieher/-innen von Hilfe zur 
Pflege (Angaben in Euro) 

 
*Gleitender Durchschnitt aus sechs Monaten.

28
 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

 

3.5.1.3 Weitere Leistungen (Altenhilfe, Haushaltshilfe und Eingliederungshilfe) 

Zusätzlich erhalten Empfänger/-innen von Grundsicherung oder Hilfe zur Pflege teilweise 

Altenhilfe, Haushaltshilfe oder Eingliederungshilfe. Die durchschnittliche Höhe der Altenhilfe 

betrug im Dezember 2011 27 Euro. Dabei sind von Monat zu Monat teils deutliche Schwan-

kungen im Zahlbetrag festzustellen. Insgesamt schwankt der durchschnittliche Zahlbetrag im 

Beobachtungszeitraum zwischen 24 und 51 Euro. 

Die durchschnittliche Höhe der ausbezahlten Leistungen für Haushaltshilfen bei Personen 

mit gleichzeitigem Bezug von Grundsicherung und/oder Hilfe zur Pflege betrug im Dezember 

2011 296 Euro pro Monat. Allerdings schwankt die Höhe der ausbezahlten Leistungen von 

Monat zu Monat teils deutlich. In der Tendenz kann jedoch – ausgehend von 324 Euro im 

Januar 2004 – ein leichter Rückgang der durchschnittlich ausbezahlten Leistungen erkannt 

werden.  

Die durchschnittliche Höhe der – bei älteren Empfänger/-innen von Grundsicherung und Hilfe 

zur Pflege wenig verbreiteten – Eingliederungshilfen betrug im Dezember 2011 durchschnitt-

lich 802 Euro. Gegenüber 1.198 Euro im Januar 2004 ist damit ein deutlicher Rückgang der 

Leistungshöhe zu beobachten (- 33%).  

                                                

28
 Dadurch werden Spitzen in der Höhe der Zahlbeträge geglättet, die durch Bearbeitungsintervalle entstehen. 
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3.5.2 Höhe der Zahlbeträge unter Berücksichtigung von Mehrfachbezügen 

Aufgrund des Mehrfachbezugs von Leistungen fällt die Gesamthöhe der ausgezahlten Geld- 

und Sachleistungen pro Person teilweise deutlich höher aus als die reine Betrachtung ein-

zelner Leistungsarten nahelegt. Im Folgenden wird daher die durchschnittliche Höhe der 

Zahlbeträge pro Person über alle erhaltenen Leistungen hinweg betrachtet (vgl. Abb. 20).  

Grundsätzlich ist festzustellen, dass Personen die ausschließlich Leistungen der Grundsi-

cherung beziehen (die Mehrheit aller Leistungsbezieher, vgl. Tab. 19), die niedrigsten Leis-

tungen erhalten. Die Höhe der monatlichen Leistungen lag im Januar 2004 bei 364 Euro und 

im Dezember 2011 bei 431 Euro. Bezieher/-innen von ausschließlich Hilfen zur Pflege erhiel-

ten im Dezember 2011 durchschnittlich 958 Euro (Januar 2004: 847 Euro).  

Bei Mehrfachbezieher/-innen addieren sich die einzelnen Leistungen. Dabei erhalten Perso-

nen im Bezug von Grundsicherung und Hilfe zur Pflege (im Dezember 2011 10 % aller Leis-

tungsbezieher/-innen, vgl. Tab. 19) mit durchschnittlich 1.758 Euro (Januar 2004: 1.445 €) 

die höchsten Leistungen, wovon 461 Euro auf Grundsicherung und 1.298 Euro auf Hilfe zur 

Pflege entfallen. Damit erhalten diese Personen im Durchschnitt auch höhere Einzelleistun-

gen der Grundsicherung und Hilfe zur Pflege als Personen, die nur eine Leistungsart bezie-

hen. 

Bezieher/-innen von Grundsicherung und sonstigen Leistungen (Altenhilfe, Eingliederungshil-

fe und/oder Haushaltshilfe) erhalten monatlich 1.194 Euro, wobei sich dieser hohe Zahlbe-

trag vor allem aufgrund des Bezugs von Eingliederungshilfen ergibt. Bezieher/-innen von 

Hilfe zur Pflege und sonstigen Leistungen erhalten durchschnittlich 1.068 Euro. Personen, 

die Grundsicherung, Hilfe zur Pflege und sonstige Leistungen beziehen, erhalten durch-

schnittlich 1.517 Euro pro Monat.  

Betrachtet man alle Leistungsarten und Fälle insgesamt, so ist zu erkennen, dass die durch-

schnittliche Höhe der Zahlbeträge je Leistungsempfänger/-in von 758 Euro im Januar 2004 

auf 814 Euro im Dezember 2011 angestiegen ist. Ein Großteil dieser Zunahme ist auf stei-

gende durchschnittliche Zahlbeträge in der Grundsicherung zurückzuführen,29 welche bezo-

gen auf alle Leistungsbezieher/-innen von 250 auf 329 Euro angestiegen sind. Die pro Per-

son durchschnittlich anfallenden Hilfen zur Pflege sind dagegen nahezu unverändert (im De-

zember 2011: 410 gegenüber 411 Euro im Januar 2004). Eingliederungshilfen sind sogar 

leicht von durchschnittlich 63 auf 49 Euro gesunken, ebenso wie Haushaltshilfen von 31 auf 

24 Euro und Altenhilfe von 3 auf 1 Euro.  

                                                

29
 Dies ergibt sich einerseits aus dem Anstieg der Leistungshöhe der Grundsicherung, andererseits aus dem 

hohen Anteil und Anstieg der Zahl an Grundsicherungsbezieher/-innen. 



60 

 

Abb. 20: Durchschnittliche Höhe der Zahlbeträge – Geld und Sachleistungen – pro Person Ja-
nuar 2004 und Dezember 2011 (Angaben in Euro) 

 
GruSi = Grundsicherung, HZP = Hilfe zur Pflege, sonst. = Altenhilfe, Eingliederungshilfe und/oder 
Haushaltshilfe. 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 
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ausschließlichem Bezug von Hilfe zur Pflege – zu beobachten, dass der Anteil an Grundsi-

cherungsleistungen mit zunehmendem Alter deutlich sinkt, wohingegen der Anteil an Leis-

tungen der Hilfe zur Pflege ansteigt: Personen im 65. Lebensjahr beziehen zu 80 Prozent 

ausschließlich Grundsicherung, im 80. Lebensjahr allerdings nur zu 39 Prozent und im 90. 

Lebensjahr nur zu 8 Prozent. Analog dazu entfallen 70 Prozent der Leistungshöhe von Per-

sonen im 65. Lebensjahr auf die Grundsicherung. Bei Personen im 80. Lebensjahr sind es 

hingegen nur 32 Prozent, bei Personen im 90. Lebensjahr sogar nur noch 9 Prozent.  

Abb. 21:  Durchschnittliche Höhe der Zahlbeträge – Geld und Sachleistungen – pro Person 
nach Alter im Dezember 2011 (Angaben in Euro) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 
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Eingliederungshilfen in diese Gruppe. Die zweithöchsten Leistungen zeigen sich bei verwit-

weten Personen (814 Euro), was wiederum vor allem mit der Altersstruktur bzw. dem höhe-

ren Anteil an Hilfe zur Pflege zu erklären ist. Geschiedene Personen erhalten monatlich 

durchschnittlich 731 Euro, getrennt lebende Personen 712 Euro. Verheiratete Personen er-

halten durchschnittlich 754 Euro. 

Deutsche ohne Migrationshintergrund beziehen durchschnittlich 815 Euro Leistungen, Deut-

sche mit Migrationshintergrund dagegen nur 639 Euro. Ausländer/-innen beziehen im Durch-

schnitt 848 Euro. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Deutsche ohne Migrationshin-

tergrund aufgrund eines deutlich höheren Durchschnittsalters im Mittel deutlich höhere Hilfen 

zur Pflege beziehen. Zudem entfällt ein Großteil der Empfänger/-innen von Eingliederungs-

hilfe auf die Gruppe der Deutschen ohne Migrationshintergrund. Ausländer/-innen erhalten 

dagegen den höchsten Zahlbetrag bei der Grundsicherung (509 Euro gegenüber 282 Euro 

bei Deutschen ohne Migrationshintergrund). 

 

3.5.3 Zusammenfassung 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Höhe der ausgezahlten Leistungen von zahlreichen Fakto-

ren abhängig ist. So beziehen Mehrfachbezieher/-innen deutlich höhere Leistungen als Be-

zieher/-innen von ausschließlich Grundsicherung bzw. ausschließlich Hilfe zur Pflege. Im 

direkten Vergleich liegen Leistungen der Grundsicherung dabei auf dem niedrigsten Niveau. 

Entgegen den anderen Leistungsarten ist jedoch insbesondere bei der Grundsicherung in 

den vergangenen Jahren ein kontinuierlicher Anstieg der durchschnittlichen Leistungshöhe 

festzustellen, der aufgrund der hohen Verbreitung dieser Leistungsart von hoher Bedeutung 

für die Sozialausgaben der Freien und Hansestadt Hamburg ist. 

Die Höhe der ausbezahlten Leistungen steigt zudem mit dem Alter deutlich an, was insbe-

sondere auf den steigenden Anteil an Personen mit alleinigem oder zusätzlichem Bezug von 

Hilfe zur Pflege zurückzuführen ist. Auch erhalten Ledige im Mittel überdurchschnittlich hohe 

Leistungen, unter anderem da diese Personen in geringerem Umfang Unterstützung aus 

dem nahen familiären Umfeld erfahren können. Die demografische Entwicklung deutet da-

rauf hin, dass sowohl der Anteil an Alleinstehenden, als auch der Anteil an Älteren künftig 

deutlich steigen wird (vgl. Naegele 2011), wodurch zukünftig ein weiterer Anstieg der durch-

schnittlich ausbezahlten Leistungen je Leistungsempfänger zu erwarten ist. Dazu tragen 

auch die weiter sinkenden Renten und der leicht zunehmende Anteil an schlecht abgesicher-

ten älteren Ausländer/-innen bzw. älteren Deutschen mit Migrationshintergrund bei (vgl. Abb. 

6).  
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3.6 Weitere Einkommen  

Neben den Leistungen der Grundsicherung bzw. Hilfe zur Pflege, verfügt ein erheblicher An-

teil der älteren Leistungsbezieher/-innen über weitere (anrechenbare) Einkommen. Die Höhe 

der ausbezahlten Leistungen ergibt sich aus dem Bedarf abzüglich dieser anrechenbaren 

Einkünfte. Die Höhe der weiteren Einkünfte bestimmt daher, zu welchem Anteil die Leis-

tungsempfänger/-innen selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Es stellt sich folglich 

die Frage, in welchem Umfang und in welcher Höhe bei den älteren Leistungsempfänger/-

innen weitere Einkommen zu beobachten sind. 

3.6.1 Verbreitung von weiteren Einkommen 

Die häufigste Einkommensart von älteren Leistungsbezieher/-innen in Hamburg sind Renten 

oder rentenähnliche Leistungen. Daneben sind auch Einkommen aus Versicherungsleistun-

gen oder anderen Transferleistungen zu berücksichtigen. Auch freiwillige Leistungen Dritter 

und Einkommen von Haushaltsangehörigen / Verwandten werden – ebenso wie weitere ei-

gene Einkommen (beispielsweise aus Erwerbstätigkeit) – teilweise auf den Leistungsbezug 

angerechnet. 

Im Dezember 2011 bezogen 83 Prozent aller Leistungsbezieher/-innen eine Rente oder ren-

tenähnliche Leistung (vgl. Tab. 26). Der Anteil an Personen mit Rentenbezug hat damit aus-

gehend von 79 Prozent im Januar 2004 leicht zugenommen. Insbesondere bei Bezieher/-

innen von ausschließlich Hilfe zur Pflege sind Renten mit 97 Prozent weit verbreitet. Bezie-

her/-innen von Grundsicherung und Hilfe zur Pflege verfügten dagegen nur zu 67 Prozent 

über eine Rente, Personen im Bezug von Grundsicherung, Hilfe zur Pflege und weiteren 

Leistungen sogar nur zu 57 Prozent. Auch hinsichtlich der Leistungshöhe stellten Rentenleis-

tungen mit durchschnittlich 616 Euro im Dezember 2011 das neben dem Leistungsbezug 

bedeutendste Einkommen dar. Bezogen auf alle Grundsicherungsempfänger/-innen in Ham-

burg ist der Anteil an Personen mit einer Rente im Dezember 2010 mit 77 Prozent über-

durchschnittlich hoch – im deutschen Durchschnitt beziehen nur 69 Prozent aller Grundsi-

cherungsbezieher/-innen eine eigene Rente (vgl. Duschek 2012). Dieser hohe Anteil in 

Hamburg ist positiv zu werten, sagt aber nichts darüber aus, ob die Alterssicherung auch 

ausreicht. Angesichts der in Hamburg sehr hohen Grundsicherungsquote (vgl. 3.1.1) muss 

das zumindest hinterfragt werden.  

Die mit deutlichem Abstand zweithäufigste Art weiterer Einkommen sind andere eigene Ein-

kommen, beispielsweise aus Erwerbstätigkeit oder Kapitalvermögen. Diese sind allerdings 

nur bei 7 Prozent der Leistungsbezieher/-innen zu beobachten, wobei auch die durchschnitt-

liche Höhe mit 155 Euro relativ gering ist. Am häufigsten sind eigene Einkommen mit 12 Pro-

zent bei Empfänger/-innen von ausschließlich Hilfe zur Pflege zu beobachten, wohingegen 

Personen mit Bezug von ausschließlich Grundsicherung nur zu 6 Prozent über sonstige ei-

gene Einkommen verfügen – Personen mit Bezug von Grundsicherung und Hilfe zur Pflege 

sogar nur zu 3 Prozent. 

Bei weiteren 4 Prozent aller Leistungsbezieher/-innen gibt es darüber hinaus anrechenbare 

Einkommen von Haushaltsangehörigen oder Verwandten, in der durchschnittlichen Höhe von 
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230 Euro. Am häufigsten trifft dies mit 6 Prozent bei Grundsicherungsempfänger/-innen zu. 

Weitere Einkommensarten wie Einkommen aus Transferleistungen, Versicherungsleistungen, 

Unterhaltsleistungen oder freiwillige Leistungen von Dritten sind bei den älteren Leistungs-

bezieher/-innen kaum zu beobachten. Einzig Einkommen aus Transferleistungen sind bei der 

kleinen Gruppe an Personen im Bezug von Hilfe zur Pflege und sonstigen Leistungen (2 %) 

mit 18 Prozent von nennenswerter Verbreitung.  

Insgesamt ist damit im Dezember 2011 für 85 Prozent aller Leistungsbezieher/-innen min-

destens ein weiteres Einkommen festzustellen (2004: 91 %), am häufigsten bei Empfänger/-

innen von Hilfe zur Pflege (97 %) und am seltensten bei Empfänger/-innen von Grundsiche-

rung, Hilfe zur Pflege und weiteren Leistungen (59 %). Bezogen auf alle Leistungsbezieher/-

innen mit weiterem Einkommen ergeben sich damit durchschnittliche Einkünfte von 633 Eu-

ro. 

Tab. 26: Anteil an Leistungsbezieher/-innen mit weiteren Einkommen (Dezember 2011; Anga-
ben in Prozent) 

  Renten, 
renten-

ähnliche 
Leistun-

gen 

Versi-
cher-
ungs- 

leistun-
gen 

Anrechen-
bares Eink. 
von Haus-

halts-
angehöri-

gen 

Freiwil-
lige 

Leist-
ungen 
Dritter 

Eigene 
Eink. 

Unter-
halts-
leist-

ungen 

Eink. aus 
Transfer-

leist-
ungen 

Alle 
Ein-

kom-
men 

GruSi 83 0 6 0 6 0 0 85 

HzP 97 2 3 0 12 3 4 97 

GruSi und HzP 67 0 2 0 3 1 0 68 

GruSi und sonst. 77 0 2 0 5 0 0 78 

HZP und sonst. 94 0 4 0 10 1 18 97 

GruSi, HzP u. sonst. 57 0 2 0 3 0 0 59 

insgesamt 83 1 4 0 7 1 2 85 

GruSi = Grundsicherung, HzP = Hilfe zur Pflege, sonst. = Altenhilfe, Eingliederungshilfe und/oder 
Haushaltshilfe. 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Betrachtet man die Höhe weiterer Einkommen insgesamt, so ist zu berücksichtigen, dass 

rund 15 Prozent der Leistungsempfänger/-innen überhaupt keine weiteren Einkommen be-

ziehen. Die durchschnittliche Höhe der weiteren Einkommen lag demnach – bezogen auf alle 

Leistungsempfänger/-innen – im Dezember 2011 bei 538 Euro. Die höchsten durchschnittli-

chen Einkünfte sind dabei mit 1.099 Euro bei Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege (ohne 

Grundsicherung) festzustellen, wohingegen Empfänger/-innen von Grundsicherung (ohne 

Hilfe zur Pflege) im Mittel nur 352 Euro beziehen, Empfänger/-innen von Grundsicherung 

und Hilfe zur Pflege sogar nur 282 Euro.  

Ausgehend von 560 Euro im Januar 2004 ist ein leichter Rückgang hinsichtlich der Höhe der 

weiteren Einkommen um 4 Prozent (22 Euro) festzustellen. Der Grund dafür ist, dass im 

Vergleich zu Januar 2004 insbesondere der Anteil an Personen, die überhaupt eigene Ein-

künfte beziehen, von 91 auf 85 Prozent abgenommen hat. Dies ist in erster Linie darauf zu-

rückzuführen, dass der Anteil an Grundsicherungsempfänger/-innen mit eigenen Einkommen 

im Zeitverlauf deutlich gesunken ist. 
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Bezieht man die durchschnittliche Höhe der Einkünfte ausschließlich auf Personen die auch 

tatsächlich ein weiteres Einkommen beziehen, zeigt sich dagegen – zumindest nominal – 

sogar ein leichter Anstieg der Einkommen von 617 auf 633 Euro.  

 

3.6.2 Weitere Einkommen nach soziodemografischen Merkmalen 

Nach soziodemografischen Kriterien ist zu erkennen, dass Hochbetagte im Alter von 80 Jah-

ren und älter im Dezember 2011 mit 90 Prozent häufiger weitere Einkommen beziehen als 

Jüngere (83 %). Bezogen auf alle Leistungsempfänger/-innen haben Leistungsempfänger/-

innen ab 80 Jahren mit durchschnittlich 824 Euro folglich deutlich höhere Einkommen als 

jüngere Senior/-innen (422 Euro). 89 Prozent der Hochbetagten verfügten über eine Rente 

(Jüngere: 81 %) und 9 Prozent über ein eigenes Einkommen (Jüngere: 6 %). Lediglich anre-

chenbare Einkommen von weiteren Haushaltsangehörigen sind bei Jüngeren mit 5 Prozent – 

erwartungsgemäß – häufiger festzustellen als bei Hochbetagten (3 %).  

Zurückzuführen sind die häufigeren und höheren weiteren Einkommen von Leistungsemp-

fänger/-innen ab 80 Jahren darauf, dass weitere Einkommen bei Empfänger/-innen von Hilfe 

zur Pflege deutlich häufiger zu beobachten sind. Diese Personen verfügen offenbar häufig 

über ausreichende Einkommen in jüngeren Jahren, wonach der Eintritt in den Leistungsbe-

zug erst durch den Pflegebedarf notwendig wird. Auf der anderen Seite beziehen aber auch 

jüngere Empfänger/-innen von Grundsicherung mit 333 Euro niedrigere Einkommen als älte-

re Grundsicherungsempfänger/-innen (365 Euro). Dies ist dadurch zu begründen, dass 

Frauen – die in den höheren Altersgruppen häufiger vertreten sind – deutlich höhere Alters-

einkünfte beziehen. Der Grund hierfür ist unter anderem, dass durch den Tod des Partners 

viele ältere Frauen zusätzlich zu eigenen Renten auch über eine Witwenrente verfügen.  

Dies zeigt sich auch daran, dass Frauen mit 588 Euro höhere Einkommen beziehen als 

Männer (455 Euro). Ebenso sind nach Familienstand bei Verwitweten mit 815 Euro die 

höchsten Einkommen zu beobachten, gegenüber nur 376 Euro bei Verheirateten (vgl. Abb. 

22). Zudem beziehen 89 Prozent aller Verwitweten eine Rente, aber nur 69 Prozent aller 

Verheirateten. Ledige beziehen weitere Einkommen in der Höhe von durchschnittlich 499 

Euro, bei Geschiedenen sind 485 Euro zu beobachten, bei getrennt Lebenden 386 Euro. 

Nach Migrationshintergrund ist zu erkennen, dass Deutsche ohne Migrationshintergrund mit 

634 Euro die höchsten Einkommen aufweisen, insgesamt 92 Prozent beziehen weitere Ein-

kommen. Bei Deutschen mit Migrationshintergrund sind dagegen durchschnittlich nur 308 

Euro festzustellen, wobei nur 75 Prozent ein weiteres Einkommen beziehen. Die niedrigsten 

Einkommen zeigen sich mit 195 Euro bei Ausländer/-innen, welche nur zu 57 Prozent über 

ein weiteres Einkommen verfügen (vgl. Abb. 22). Aufgrund der kurzen Versicherungszeiten 

beziehen mit 54 Prozent kaum mehr als die Hälfte der Ausländer/-innen eine eigene Rente. 

Bei Deutschen mit Migrationshintergrund sind es 67 Prozent (Deutsche ohne Migrationshin-

tergrund: 91 %).  

Aufgrund des überdurchschnittlich hohen Anteils von Ausländer/-innen bei Bezieher/-innen 

von Grundsicherung und Hilfe zur Pflege (25 %) bzw. Grundsicherung, Hilfe zur Pflege und 
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weiteren Leistungen (40 %), erklärt dies auch den in Tab. 26 beobachteten, geringen Anteil 

an Personen mit weiteren Einkommen bei diesen Leistungsarten. Auch bei Empfänger/-innen 

von ausschließlich Grundsicherung sind Ausländer/-innen mit 24 Prozent überrepräsentiert, 

bei Personen mit ausschließlich Bezug von Hilfe zur Pflege mit 3 Prozent dagegen unterre-

präsentiert (insgesamt liegt der Anteil der Ausländer/-innen bei 19 % aller Leistungsbezie-

her/-innen). 

 Abb. 22:  Durchschnittliche Höhe weiterer Einkommen nach soziodemografischen Merkmalen 
(Dezember 2011, Angaben in Euro) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Zusammenfassend kann damit festgestellt werden, dass ein erheblicher Anteil der älteren 

Leistungsbezieher/-innen über eigene Einkünfte verfügt, wobei es sich hauptsächlich um 

Renten oder rentenähnliche Leistungen handelt. Bei einer durchschnittlichen Höhe von 538 

Euro machen diese eigenen Einkommen im Dezember 2011 einen erheblichen Teil der Ein-

künfte von Personen im Leistungsbezug aus. Im Zeitverlauf zeigt sich allerdings aufgrund 

des sinkenden Anteils an Älteren mit eigenen Einkommen ein Rückgang der durchschnittli-

chen Einkommenshöhe, was bedeutet, dass ein immer kleinerer Anteil der Lebenshaltungs-

kosten von den Leistungsempfänger/-innen selbst getragen werden kann. 

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass bei der Leistungsberechnung auch allgemeine Abzü-

ge (freiwilligen Sozialversicherungen, sonstige Versicherungen, Steuern) anfallen. Zwar ist 

mit durchschnittlich ein hoher Anteil der Leistungsempfänger/-innen von diesen Abzügen 

betroffen, die Höhe beträgt allerdings nur wenige Euro. 

  

422 

824 

455 

588 

386 

485 

499 

376 

815 

634 

308 

195 

538 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

65 bis 79 Jahre

80 Jahre und älter

Männer

Frauen

getrennt lebend

geschieden

ledig

verheiratet

verwitwet

Deutscher ohne Migrationshintergrund

Deutscher mit Migrationshintergrund

Ausländer

Insgesamt

Euro 



67 

 

3.7 Verläufe im Bezug von Leistungen der Grundsicherung und 

Hilfe zur Pflege 

Einen Schwerpunkt dieses Berichts stellt die Beschreibung der Verläufe von Personen im 

Leistungsbezug dar. Entgegen der üblichen Berichterstattung wird dadurch nicht nur die Si-

tuation zu einem bestimmten Zeitpunkt beschrieben, sondern die Veränderung der Lebenssi-

tuation im Zeitverlauf abgebildet. Dabei geht es einerseits um den Eintrittszeitpunkt im Hin-

blick auf das Eintrittsalter und die Lebenssituation. Andererseits sollen auch Veränderungen 

der Lebenssituation, Leistungsart und Bezugsdauer im Verlauf des Leistungsbezugs analy-

siert werden. Dabei ist es zunächst notwendig festzustellen, für welche Personen überhaupt 

der Beginn bzw. das Ende des Leistungsbezugs beobachtet werden kann und welche Per-

sonen über den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg Leistungen beziehen. 

Im beobachteten Zeitraum von Januar 2004 bis Dezember 2011 beziehen insgesamt 31.616 

Personen in mindestens einem Monat Grundsicherungsleistungen. Diese teilen sich auf in 

5.530 Personen (17 %), die sowohl im Januar 2004 als auch im Dezember 2011 Leistungen 

beziehen. Weitere 13.733 Personen (43 %) sind zwar erst nach Januar 2004 in den Leis-

tungsbezug eingetreten, beziehen jedoch auch im Dezember 2011 noch Leistungen. 5.109 

Personen (16 %) beziehen zwar bereits zum Januar 2004 Leistungen, der Leistungsbezug 

endet allerdings vor Dezember 2011. Für die Mehrheit der erfassten Personen kann somit 

nicht die gesamte Dauer des Leistungsbezugs beobachtet werden. Lediglich für 7.244 Per-

sonen (23 %) beginnt der Leistungsbezug nach Januar 2004 und endet vor Dezember 2011. 

Dabei handelt es sich um die Personengruppe mit den durchschnittlich kürzesten Bezugszei-

ten. 

Bei der Hilfe zur Pflege sind in den Daten insgesamt 30.275 Leistungsempfänger/-innen er-

fasst. Mit 1.380 Personen (5 %) bezieht dabei allerdings ein deutlich geringerer Anteil sowohl 

im Januar 2004 als auch im Dezember 2011 Leistungen als bei den Empfänger/-innen von 

Grundsicherung. Für 13.568 Personen (45 %) sind dagegen weder im Januar 2004 noch im 

Dezember 2011 Leistungen festzustellen, wonach für diese Personen sowohl der Beginn, als 

auch das Ende des Leistungsbezugs beobachtet werden kann. Insgesamt deutet dies ge-

genüber der Grundsicherung bereits auf einen größeren Anteil an Bezieher/-innen von Hilfe 

zur Pflege mit kurzen Verläufen hin. Für weitere 5.923 Personen (20 %) ist zwar im Januar 

2004 ein Leistungsbezug festzustellen, nicht jedoch im Dezember 2011. Umgekehrt ist für 

9.404 Personen (31 %) zwar im Dezember 2011 ein Leistungsbezug zu beobachten, nicht 

jedoch im Januar 2004.  
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Tab. 27:  Empfänger/-innen von Grundsicherung und Hilfe zur Pflege nach Ein- und Ausstiegs-
zeitpunkt 

  insgesamt davon Bezug 

01/2004 
und 
12/2011 

01/2004 
aber Ende 
vor 
12/2011 

Beginn 
nach 
01/2004 
aber bis 
12/2011 

Beginn 
nach 
01/2004 
und Ende 
vor 
12/2011 

Anzahl 

Grundsicherung 31.616 5.530 5.109 13.733 7.244 

Hilfe zur Pflege 30.275 1.380 5.923 9.404 13.568 

Prozent 

Grundsicherung 100 17,5 16,2 43,4 22,9 

Hilfe zur Pflege 100 4,6 19,6 31,1 44,8 

Quelle: Eigene Berechnung. 

 

3.7.1 Situation zum Eintritt 

Ein zentraler Aspekt der Analyse von Verläufen im Leistungsbezug ist die Situation zum Ein-

tritt, wobei die Daten sowohl Hinweise auf den Zeitpunkt als auch auf die soziale Situation 

geben.  

Da in diesen Analysen ausschließlich ältere Leistungsbezieher ab dem 65. Lebensjahr be-

trachtet werden gibt es zwei Ursachen für den Eintritt in den Leistungsbezug: Ein Teil der 

Personen hat bereits zuvor Hilfen zum Lebensunterhalt bezogen, womit sich mit dem 65. 

Lebensjahr lediglich die Rechtsgrundlage bzw. Leistungsart ändert. Für einen anderen Teil 

der Leistungsempfänger/-innen – vor allem für Personen die zu einem späteren Zeitpunkt in 

Grundsicherung eintreten – sind dagegen unterschiedliche Ursachen denkbar. Einerseits ist 

der Eintritt in den Leistungsbezug häufig auf höhere Ausgabenbedarfe beispielsweise durch 

Pflege oder Krankheit zurückzuführen. Andererseits können auch unzureichende  

(Alters-)Einkünfte bzw. Renten, nach Beendigung der Erwerbstätigkeit (oder dem Wegfall 

sonstiger Einkommen), zum Eintritt in den Leistungsbezug führen. Darüber hinaus ist zu be-

rücksichtigen, dass ein erheblicher Teil der Personen direkt zum Anfang des Beobachtungs-

zeitraums erstmals Leistungen bezieht. Für diese Personen kann nicht unterschieden wer-

den, ob der Eintritt tatsächlich zum Januar 2004 stattgefunden hat oder die betreffenden 

Personen bereits zuvor Leistungen bezogen haben. 
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3.7.1.1 Grundsicherung 

Insgesamt ist festzustellen, dass 10.639 Personen (34 % aller Grundsicherungsbezieher/-

innen der Jahre 2004 bis 2011) bereits zum Januar 2004 Grundsicherung bezogen haben. 

Da unklar ist, welche dieser Personen tatsächlich im Januar 2004 eingetreten sind und wer 

sich bereits länger im Leistungsbezug befand, werden diese Personen im Folgenden nicht 

berücksichtigt. Im weiteren Verlauf schwanken die monatlichen Eintrittszahlen um Werte zwi-

schen 160 und 290 Personen, ohne eine klare Tendenz aufzuweisen. Der Januar 2005 ist mit 

488 Personen ein Sonderfall hinsichtlich der Eintritte, der sich durch die Neuregelung der 

Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe und Grundsicherung ab dem 1.1.2005 erklärt. Im Durchschnitt 

treten pro Monat 221 Personen neu in den Grundsicherungsbezug ein (ohne Januar 2004). 

Abb. 23: Zahl der Neueintritte in den Bezug von Grundsicherung nach Monat (ohne Januar 
2004) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Will man die soziodemografische Situation zum Eintritt in den Leistungsbezug analysieren, 

so ist dies nur für diejenigen Personen sinnvoll, die nach Januar 2004 in den Leistungsbezug 

eingetreten sind. Dabei zeigt sich, dass weit über die Hälfte dieser Grundsicherungsbezie-

her/-innen (61 %) direkt zum 65. Lebensjahr in den Grundsicherungsbezug eintreten. Diese 

Personen verfügen folglich bereits direkt zum Eintritt ins Rentenalter über keine ausreichen-

den eigenen Einkommen und sind daher auf den Leistungsbezug angewiesen. Zum Teil ha-

ben diese Personen bereits zuvor Transferleistungen bezogen.  

Nicht alle Personen treten jedoch direkt zum 65. Lebensjahr in den Leistungsbezug ein: Für 

14 Prozent liegt der Eintrittszeitpunkt zwischen dem 66. und 69. Lebensjahr. Weitere 11 Pro-

zent treten zwischen dem 70. und 74. Lebensjahr in den Grundsicherungsbezug ein, 6 Pro-

zent zwischen dem 75. und 79. Lebensjahr. Nur 7 Prozent treten erst im 80. Lebensjahr oder 

später in den Grundsicherungsbezug ein. 
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Hinsichtlich des Eintrittsalters finden sich darüber hinaus deutliche geschlechtsspezifische 

Unterschiede. In den Grundsicherungsbezug treten Männer zu 68 Prozent direkt im 65. Le-

bensjahr ein, Frauen hingegen nur zu 55 Prozent. Dagegen liegt der Anteil an Frauen, die 

erst im 80. Lebensjahr und später in den Leistungsbezug eintreten mit 11 Prozent deutlich 

höher als bei den Männern (3 %). Die Ursache ist vermutlich, dass Frauen häufiger als Män-

ner erst nach dem Tod des Partners auf Grundsicherungsleistungen angewiesen sind. 

Im Zeitverlauf ist dabei festzustellen, dass Personen mit Eintritt im Jahr 2005 zu 55 Prozent 

65 Jahre alt waren (Männer: 62 %, Frauen: 49 %) und zu 9 Prozent 80 Jahre und älter 

(Männer: 3 %, Frauen: 13 %). Personen mit Eintritt im Jahr 2011 waren dagegen zu 66 Pro-

zent 65 Jahre alt (Männer: 71 %, Frauen: 62 %) und nur zu 6 Prozent 80 Jahre und älter 

(Männer: 3 %, Frauen: 9 %). In jüngerer Vergangenheit treten die Personen demnach zu-

nehmend bereits in jüngerem Alter in den Leistungsbezug ein, was auf einen zunehmend 

höheren Anteil an Personen mit unzureichender Alterssicherung zurückzuführen ist.  

Abb. 24:  Eintrittsalter der neuen Leistungsbezieher/-innen nach Geschlecht (Angaben in Pro-
zent; ohne Januar 2004) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Nach soziodemografischen Merkmalen ist zu erkennen, dass mit 53 Prozent Frauen bei den 

neuen Grundsicherungsempfänger/-innen leicht überrepräsentiert sind (vgl. Tab. 28). Nach 

dem Eintrittszeitpunkt zeigt sich allerdings, dass der Anteil an Männern bei Personen mit 

Eintritt im Jahr 2011 (48 %) gegenüber dem Jahr 2005 (45 %) leicht zugenommen hat. Zu-

dem ist zu erkennen, dass bei Personen mit Eintritt im Alter von 65 bis 79 Jahren die Ge-

schlechterverhältnisse ausgeglichen sind. Bei Personen mit Eintritt im Alter von 80 Jahren 

und älter sind Frauen dagegen mit 83 Prozent deutlich überrepräsentiert.  

Gleichzeitig ist festzustellen, dass von den Personen mit späterem Eintritt in den Leistungs-

bezug 52 Prozent verwitwet waren (gegenüber 13 % bei den Jüngeren). Es ist daher davon 

auszugehen, dass Personen mit späterem Eintritt zu einem hohen Anteil Frauen sind, bei 

denen erst der Tod des Partners zur Hilfebedürftigkeit führt. Insgesamt findet sich zudem mit 

31 Prozent ein hoher Anteil an Geschiedenen unter den im Beobachtungszeitraum neu ein-
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getretenen Grundsicherungsbezieher/-innen. 29 Prozent aller Grundsicherungsbezieher/-

innen waren zum Eintrittszeitpunkt verheiratet. 18 Prozent waren ledig, 16 Prozent verwitwet 

und 6 Prozent getrennt leben. 

Rund 74 Prozent der Grundsicherungsempfänger/-innen, die im Beobachtungszeitraum 

erstmals erfasst wurden, sind deutsch und weisen keinen Migrationshintergrund auf. Weitere 

5 Prozent sind Deutsche mit Migrationshintergrund und 21 Prozent sind Ausländer/-innen 

(vgl. Tab. 28). Bei den Personen mit Eintritt im 80. Lebensjahr oder später findet sich mit 10 

Prozent ein geringerer Anteil von Ausländer/-innen, auch weil der Anteil von Ausländer/-innen 

in den höheren Altersgruppen etwas geringer ist. 

Tab. 28:  Soziodemografische Merkmale von Grundsicherungsempfänger/-innen zum Leis-
tungsbeginn (ohne Januar 2004; Angaben in Prozent) 

 
insgesamt 

Eintritt 
2005 

Eintritt 
2011 

Eintritt im 
Alter von 
65 bis 79 
Jahren 

Eintritt im 
Alter von 
80 Jahren 
und älter 

Männer 47 45 48 50 17 

Frauen 53 55 52 50 83 

            

getrennt lebend 6 5 6 6 2 

geschieden 31 29 32 32 19 

ledig 18 17 18 19 12 

verheiratet 29 32 30 30 15 

verwitwet 16 17 14 13 52 

            

Deutsche ohne Migrationshin-
tergrund 74 71 73 74 87 

Deutsche mit Migrationshinter-
grund 5 7 3 5 3 

Ausländer/-innen 21 22 23 22 10 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Betrachtet man die soziale Situation, so ist fast die Hälfte aller neuen Bezieher/-innen aus 

einem Transferleistungsbezug in die Grundsicherung gewechselt. Rund 34 Prozent aller 

neuen Bezieher/-innen von Leistungen der Grundsicherung nach Januar 2004 sind aus dem 

SGB II zugegangen. 15 Prozent haben vor dem Grundsicherungsbezug Hilfen zum Lebens-

unterhalt ohne Unterhaltsrückgriff bezogen (weniger als ein Prozent mit Unterhaltsrückgriff). 

Für 6 Prozent ist ein erhöhter Ausgabenbedarf als Zugangsgrund festzustellen. Ebenfalls 6 

Prozent berichten vom Wegfall von Einkommen. Allerdings sind auch für 39 Prozent keine 

der genannten Ursachen zutreffend bzw. in den vorliegenden Daten keine Informationen ver-

fügbar. Nach Eintrittsalter zeigt sich bei den Personen mit Zugang im 80. Lebensjahr oder 

später mit 65 Prozent ein noch deutlich höherer Anteil an Personen ohne Angaben. Gleich-

zeitig sind jedoch in hohem Alter – erwartungsgemäß – keine Personen aus dem SGB II zu-

gegangen. Mit 12 Prozent findet sich bei den Älteren jedoch auch ein höherer Anteil an Per-

sonen mit erhöhtem Ausgabenbedarf. Personen mit Eintritt im Jahr 2011 sind zu 48 Prozent 

aus SGB II zugegangen (2005: 17 %). 
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Zum Eintrittszeitpunkt haben 11 Prozent aller Grundsicherungsempfänger/-innen eine Pfle-

gestufe der Stufe I-III (inkl. Härtefälle). 90 Prozent verfügen über eine Pflegeversicherung.30  

Betrachtet man die einzelnen Leistungsarten, so ist zu erkennen, dass zum Eintrittszeitpunkt 

94 Prozent aller Grundsicherungsempfänger/-innen Grundsicherung außerhalb von Einrich-

tungen beziehen, nur 6 Prozent erhalten Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen.31 Per-

sonen mit Zugang im Alter von 80 Jahren oder später beziehen mit 24 Prozent vergleichs-

weise häufig bereits zum Eintrittszeitpunkt Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen. 

Gleichzeitig ist festzustellen, dass 11 Prozent aller Grundsicherungsempfänger/-innen zum 

Eintrittszeitpunkt gleichzeitig Hilfe zur Pflege erhalten. 10 Prozent beziehen sogar bereits im 

Monat vor dem erstmaligen Bezug von Grundsicherung auch Hilfe zur Pflege. Bei Personen 

mit Zugang im 80. Lebensjahr oder später, beziehen 43 Prozent bereits zu Beginn parallel 

Hilfe zur Pflege. 

 

3.7.1.2 Hilfe zur Pflege 

Mit 24 Prozent (7.303 Personen) bezieht ein gegenüber der Grundsicherung etwas kleinerer 

Anteil aller Leistungsempfänger/-innen bereits zum Januar 2004 Leistungen der Hilfe zur 

Pflege. Im Zeitraum zwischen Februar 2004 und Dezember 2011 liegt die Zahl der monatli-

chen Eintritte mit durchschnittlich 242 Personen pro Monat dagegen deutlich höher als bei 

der Grundsicherung. Dabei schwankt die Zahl der monatlichen Eintritte zwischen 194 und 

306 Personen, mit leicht fallender Tendenz in jüngerer Vergangenheit. 

Abb. 25:  Zahl der Neueintritte in den Bezug von Grundsicherung nach Monat (ohne Januar 
2004) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

                                                

30
 Die Aussagekraft ist dabei entsprechend der unter 3.1.3 beschriebenen Datenrestriktionen eingeschränkt. 

31
 Nicht berücksichtigt sind hierbei 757 Personen ohne Angabe, ob Grundsicherung innerhalb oder außerhalb 

einer Einrichtung bezogen wurde. 
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Im Gegensatz zur Grundsicherung ist bei Hilfen zur Pflege ein deutlich höheres Eintrittsalter 

zu erkennen: Nur 9 Prozent treten direkt zum 65. Lebensjahr in den Leistungsbezug ein, nur 

10 Prozent zwischen dem 66. und dem 69. Lebensjahr. Weitere 15 Prozent treten zwischen 

dem 70. und 74. Lebensjahr in den Leistungsbezug ein, 16 Prozent zwischen dem 75. und 

79. Lebensjahr. Die Hälfte der Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege (50 %) bezieht dage-

gen erst im 80. Lebensjahr oder später Leistungen. Es ist daher anzunehmen, dass der Ein-

tritt in Hilfe zur Pflege weniger auf ein insgesamt unzureichendes Einkommen (und womög-

lich bereits langjährigen Leistungsbezug) zurückzuführen ist, sondern vielmehr durch das 

Auftreten eines konkreten Pflegebedarfs und damit verbundenen höheren Ausgaben zu er-

klären ist. 

Noch deutlicher als beim Grundsicherungsbezug sind auch beim Eintrittsalter in den Bezug 

von Hilfe zur Pflege deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede zu erkennen: Männer 

treten zu 17 Prozent bereits im 65. Lebensjahr ein, Frauen dagegen nur zu 6 Prozent. Män-

ner beziehen überwiegend zwischen dem 66. und 79. Lebensjahr erstmals Hilfe zur Pflege 

(57 %), gegenüber 34 Prozent bei den Frauen. Mit einem Anteil von 60 Prozent treten Frau-

en dagegen mehrheitlich erst zum 80. Lebensjahr oder noch später in den Bezug von Hilfe 

zur Pflege ein (Männer: 26 %). 

Im Gegensatz zur Grundsicherung zeigen sich dabei im Zeitverlauf nur geringfügige Verän-

derungen. Personen mit Eintritt im Jahr 2005 sind zu 10 Prozent 65 Jahre alt (Männer: 21 %, 

Frauen: 6 %) und zu 52 Prozent 80 Jahre und älter (Männer: 25 %, Frauen: 61 %). Personen 

mit Eintritt im Jahr 2011 sind zu 8 Prozent 65 Jahre alt (Männer: 12 %, Frauen: 7 %) und zu 

48 Prozent 80 Jahre und älter (Männer: 28 %, Frauen: 57 %).  

Abb. 26: Eintrittsalter der neuen Leistungsbezieher/-innen nach Geschlecht (Angaben in Pro-
zent; ohne Januar 2004) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Bedingt durch das höhere Eintrittsalter zeigt sich im Gegensatz zur Grundsicherung bei der 
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teil. Bei Personen mit Eintritt im Alter von 84 Jahren und älter beträgt der Frauenanteil 84 

Prozent. In jüngerer Vergangenheit hat der Anteil an Männern dabei leicht zugenommen. Bei 

den Eintritten im Jahr 2011 waren 34 Prozent Männer, gegenüber 27 Prozent im Jahr 2005 

(vgl. Tab. 29). 

Nach Familienstand differenziert ist – entsprechend dem Eintrittsalter – mit 46 Prozent ein 

hoher Anteil an Verwitweten zu erkennen. Nur 19 Prozent sind zum Eintrittszeitpunkt verhei-

ratet. Weitere 17 Prozent sind geschieden, 16 Prozent ledig und 2 Prozent getrennt lebend. 

Bei den Personen mit Eintritt im 80. Lebensjahr oder später sind 65 Prozent verwitwet, wobei 

der Anteil an Verwitweten insgesamt in jüngerer Vergangenheit allerdings leicht abgenom-

men hat (2011: 40 %, 2005: 49 %). 

Mit 90 Prozent zeigt sich darüber hinaus ein höherer Anteil an Deutschen ohne Migrations-

hintergrund. Deutsche mit Migrationshintergrund stellen dagegen nur 2 Prozent, Ausländer/-

innen nur 8 Prozent der Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege (vgl. Tab. 29). Dies ist auch 

darauf zurückzuführen, dass insgesamt der Anteil an Migranten in den höheren Altersgrup-

pen (noch) relativ gering ist. Bei Personen mit Eintritt im Alter von 80 Jahren und älter liegt 

der Anteil an Deutschen ohne Migrationshintergrund bei 96 Prozent.  

Tab. 29:  Soziodemografische Merkmale von Empfänger/-innen Hilfe zur Pflege zum Leistungs-
beginn (ohne Januar 2004; Angaben in Prozent) 

 
insgesamt 

Eintritt 
2005 

Eintritt 
2011 

Eintritt im 
Alter von 
65 bis79 
Jahren 

Eintritt im 
Alter von 
80 Jahren 
und älter 

Männer 30 27 34 45 16 

Frauen 70 73 66 55 84 

            

getrennt lebend 2 2 3 4 1 

geschieden 17 17 20 24 10 

ledig 16 15 16 21 11 

verheiratet 19 17 21 25 13 

verwitwet 46 49 40 26 65 

            

Deutsche ohne Migrationshin-
tergrund 90 90 89 84 96 

Deutsche mit Migrationshinter-
grund 2 2 2 3 1 

Ausländer/-innen 8 8 9 13 3 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Hinsichtlich der sozialen Situation32 ist festzustellen, dass Empfänger/-innen von Hilfen zur 

Pflege nur zu 6 Prozent aus dem SGB II zugegangen sind, deutlich weniger als bei der 

Grundsicherung. Dagegen haben 31 Prozent vor dem Leistungsbezug Hilfen zum Lebensun-

terhalt ohne Unterhaltsrückgriff bezogen (1 Prozent mit Unterhaltsrückgriff). Für 14 Prozent 

ist ein erhöhter Ausgabenbedarf als Zugangsgrund festzustellen, aber nur 2 Prozent berich-

ten vom Wegfall von Einkommen. Für weitere 43 Prozent ist keiner der genannten Schlüssel 

                                                

32
 Die Aussagekraft ist dabei entsprechend der unter 3.2.3 beschriebenen Datenrestriktionen eingeschränkt. 
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zutreffend. Bei den 80-Jährigen und älteren liegt der Anteil an Personen mit erhöhtem Aus-

gabenbedarf mit 18 Prozent etwas höher, wobei allerdings auch der Anteil an fehlenden Wer-

ten mit 52 Prozent überdurchschnittlich hoch ist. 

Zum Eintrittszeitpunkt bezogen Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege zu 62 Prozent statio-

näre Pflege und zu 39 Prozent ambulante Pflege. Bei Personen mit Zugang im 80. Lebens-

jahr oder später liegt der Anteil an Personen mit stationärer Pflege mit 73 Prozent über-

durchschnittlich hoch (Jüngere: 51 %).  

70 Prozent der Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege haben dabei bereits zum Leistungsbe-

ginn eine Pflegestufe der Stufe I-III (inkl. Härtefälle). 90 Prozent verfügen über eine Pflege-

versicherung.32 

Darüber hinaus zeigt sich, dass 26 Prozent bereits zum Eintrittszeitpunkt parallel Grundsi-

cherungsleistungen bezogen haben. 24 Prozent bezogen einen Monat vor dem erstmaligen 

Bezug von Hilfen zur Pflege bereits Grundsicherungsleistungen. Damit hat die Hälfte weder 

zuvor noch parallel zum Eintrittszeitpunkt Grundsicherungsleistungen bezogen. Das Ein-

kommen der meisten Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege war somit ausreichend, um den 

Lebensunterhalt zu decken, nicht jedoch die Pflegekosten. Dies betrifft vorwiegend ältere 

Personen: Bei Personen mit Eintritt im Alter von 80 Jahren und später haben nur 13 Prozent 

parallel Grundsicherung bezogen, gegenüber 39 Prozent bei den Jüngeren.  

 

3.7.1.3 Zusammenfassung 

Die Ursache für den Eintritt in den Leistungsbezug kann auf Basis der vorliegenden Daten 

nicht abschließend geklärt werden. Für Personen, die bereits zum 65. Lebensjahr in den Be-

zug von Grundsicherung eintreten (vor allem Männer), ist auf Basis der verfügbaren Daten 

jedoch davon auszugehen, dass diese zu großen Teilen bereits zuvor Leistungen bezogen 

haben oder aufgrund unzureichender (Alters-)einkünfte nach dem Erwerbsausstieg direkt in 

den Leistungsbezug eintreten. Bei Personen mit späterem Zugang (insbesondere Frauen) ist 

dagegen vor allem der Wegfall von Einkommen (des Partners; bspw. durch Tod) oder ein 

höherer Ausgabenbedarf durch Krankheit oder Pflege anzunehmen.  

Bei Betrachtung des Alters beim Eintritt in den Grundsicherungsbezug fällt zudem auf, dass 

die Leistungsempfänger/-innen in jüngerer Vergangenheit zunehmend in jüngerem Alter in 

den Leistungsbezug eintreten, was mit einem zunehmend höheren Anteil an Personen mit 

unzureichender Alterssicherung entspricht. 

Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege treten dagegen mehrheitlich erst nach dem 65. Le-

bensjahr in den Leistungsbezug ein. Ursache ist hierbei im Normalfall das Auftreten eines 

Pflegebedarfs, der nicht von eigenen Einkünften gedeckt werden kann. Dafür, dass jedoch 

auch vor Eintreten eines Pflegebedarfs häufig bereits kein ausreichendes Alterseinkommen 

vorhanden ist, spricht, dass 50 Prozent der Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege parallel 

oder bereits zuvor auch Grundsicherungsleistungen bezogen haben. 
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3.7.2 Verlauf und Verweildauer im Leistungsbezug  

Von besonderem Interesse für die Sozialberichterstattung sind der Verlauf und die Dauer des 

Leistungsbezugs. Insbesondere stellt sich die Frage, inwiefern bei älteren Senior/-innen 

überhaupt eine Dynamik im Leistungsbezug festgestellt werden kann. So ist anzunehmen, 

dass sich die soziale Situation und insbesondere das Einkommen im Alter nur noch gering-

fügig verändern. Unzureichende Alterssicherung bleibt in den meisten Fällen bis zum Le-

bensende bestehen und der Austritt aus dem Leistungsbezug findet erst mit dem Tod statt. 

Andererseits stellt sich jedoch die Frage, wie sich weitere Einkünfte und auch zusätzliche 

Bedarfe im Zeitverlauf entwickeln. Insbesondere ist anzunehmen, dass im Zeitverlauf der 

Anteil an Personen, die zusätzliche Hilfeleistungen (z. B. Grundsicherung zzgl. Hilfe zur 

Pflege) in Anspruch nehmen, ansteigt, weitere Einkommen dagegen eher sinken.33 

3.7.2.1 Grundsicherung 

Betrachtet man den Verlauf der im Leistungsbezug verbleibenden Personen, so zeigt sich 

bei Empfänger/-innen von Grundsicherung bereits nach einem Monat ein Rückgang der Leis-

tungsempfänger/-innen auf nur noch 93 Prozent. 7 Prozent aller betrachteten Grundsiche-

rungsempfänger/-innen beziehen folglich nur einen Monat Leistungen. Im weiteren Verlauf 

treten deutlich weniger Personen aus, so dass nach einem Jahr noch 80 Prozent aller Emp-

fänger/-innen weiterhin im Leistungsbezug sind, nach zwei Jahren noch 73 Prozent und nach 

vier Jahren noch 66 Prozent. Nach der maximal beobachtbaren Zeitdauer (95 Monate = Per-

sonen, die im Februar 2004 eingetreten sind und bis Dezember 2011 im Leistungsbezug 

sind), lag der Anteil der verbliebenen Grundsicherungsbezieher/-innen noch bei 55 Prozent. 

Die Zahl der Austritte ist damit zu Beginn des Leistungsbezugs am größten, wohingegen im 

weiteren Verlauf eine hohe Konstanz zu erkennen ist. Rund die Hälfte aller Grundsiche-

rungsempfänger/-innen ist auch nach einem Zeitraum von fast acht Jahren weiterhin im Leis-

tungsbezug. 

                                                

33
 Es ist zu berücksichtigen, dass sich der Verlauf von zu Beginn des Beobachtungszeitraums im Ja-

nuar 2004 erfassten Personen deutlich von den übrigen Leistungsbezieher/-innen unterscheidet. Dies 
ist damit zu erklären, dass der tatsächliche Beginn des Leistungsbezugs bei dieser Gruppe bereits 
deutlich früher stattgefunden haben kann. Im Folgenden werden daher ausschließlich Personen mit 
Eintritt nach Januar 2004 betrachtet. 
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Abb. 27: Anteil der im Leistungsbezug verbleibenden Personen nach Bezugsdauer in Monaten 
(Angaben in Prozent; ohne Eintritte im Januar 2004; Kaplan-Meier-Überlebenskurve) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Wie bereits einleitend in Kapitel 3.7 beschrieben, kann die Dauer des Leistungsbezugs für 

die Mehrheit aller Grundsicherungsbezieher/-innen nicht bestimmt werden, da entweder Be-

ginn oder Ende des Leistungsbezugs nicht bekannt ist. Allerdings lassen sich die oben dar-

gestellten Auswertungen zum Verbleib im Leistungsbezug auch so interpretieren, dass 80 

Prozent aller Bezieher/-innen mit Eintritt nach Januar 2004 für mindestens ein Jahr Grundsi-

cherung beziehen, 69 Prozent für mindestens drei Jahre und 62 Prozent für mindestens fünf 

Jahre.  

Wie Tab. 30 zeigt, fällt die Verweildauer je nach Eintrittszeitpunkt leicht unterschiedlich aus. 

Von allen im Laufe des Jahres 2004 eingetretenen Personen sind nach 12 Monaten noch 85 

Prozent aller Grundsicherungsempfänger/-innen im Leistungsbezug. Bei Personen mit Ein-

tritt im Laufe des Jahres 2008 waren es dagegen nur 74 Prozent, bei Personen mit Eintritt im 

Jahr 2010 rund 78 Prozent.  

Tab. 30:  Anteil der verbleibenden Bezieher/-innen nach Eintrittszeitpunkt und Bezugsdauer 
(Angaben in Prozent) 

 

Eintritt im Jahr… 

insge-
samt 

2004 
(ohne 

Januar) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

nach 12 Monaten 85 84 81 81 74 76 78 80 

nach 24 Monaten 81 77 76 71 66 71 
 

73 

nach 36 Monaten 75 72 69 66 63 
  

69 

nach 48 Monaten 71 66 65 64 
   

66 

nach 60 Monaten 66 61 61 
    

62 

nach 72 Monaten 62 58 
     

59 

nach 84 Monaten 58 
      

58 

Quelle: Eigene Berechnung. 
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Insgesamt belegen diese Ergebnisse, dass die Verweildauer im Leistungsbezug älterer 

Grundsicherungsempfänger/-innen relativ hoch ist. Austritte sind vor allem sehr früh – häufig 

unmittelbar nach dem erstmaligen Leistungsbezug – festzustellen. Für Personen, die nicht 

im ersten Jahr wieder aus dem Leistungsbezug austreten, zeigt sich eine hohe Verbleibsquo-

te. Auch nach fast acht Jahren ist immer noch mehr als die Hälfte aller Grundsicherungs-

empfänger/-innen im Leistungsbezug. 

Weitere Analysen belegen darüber hinaus zahlreiche Faktoren, die Einfluss auf die Ver-

bleibsdauer im Leistungsbezug haben. So ist für die Dauer des Grundsicherungsbezugs un-

ter anderem von Bedeutung, welche Art von Leistungen Personen zum Eintritt bezogen ha-

ben. Bei Bezieher/-innen von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (94 %) sind nach 

einem Jahr noch 82 Prozent und nach fünf Jahren noch 65 Prozent aller Personen im Leis-

tungsbezug. Demgegenüber liegt der Anteil an Bezieher/-innen bei Personen innerhalb von 

Einrichtungen (6 %) schon nach einem Jahr bei 74 Prozent und nach fünf Jahren bei nur 

noch 42 Prozent (vgl. Abb. 28). Dies ist unter anderem auf das höhere Durchschnittsalter 

und die gesundheitliche Verfassung von Personen mit Grundsicherung innerhalb von Einrich-

tungen zurückzuführen.  

Abb. 28: Anteil der im Leistungsbezug verbleibenden Grundsicherungsempfänger/-innen nach 
Bezugsdauer in Monaten und Leistungsart (Angaben in Prozent; Kaplan-Meier-
Überlebenskurve; ohne Eintritte im Januar 2004) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Betrachtet man den Verlauf nach dem Eintrittsalter, so zeigt sich erwartungsgemäß, dass 

Personen, die bereits zum 65. Lebensjahr erstmals Grundsicherung beziehen, deutlich län-

ger in Grundsicherung verbleiben als ältere Leistungsbezieher/-innen. So sind bei Personen, 

die erst im 80. Lebensjahr oder später eintreten, bereits nach einem Jahr nur noch 68 Pro-

zent im Leistungsbezug, gegenüber 83 Prozent bei den Personen mit Eintritt zum 65. Le-

bensjahr. Nach fünf Jahren sind noch 30 Prozent der Hochbetagten im Leistungsbezug, ge-
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genüber 71 Prozent bei den Personen mit Eintritt zum 65. Lebensjahr (vgl. Abb. 29). Es ist 

allerdings darauf hinzuweisen, dass mit 61 Prozent die überwiegende Mehrheit aller Perso-

nen im 65. Lebensjahr erstmals Grundsicherung beziehen, nur 7 Prozent im 80. Lebensjahr 

oder später (vgl. Kapitel 3.7.1.1).  

Abb. 29: Anteil der im Leistungsbezug verbleibenden Personen nach Bezugsdauer in Monaten 
und Eintrittsalter (Angaben in Prozent; Kaplan-Meier-Überlebenskurve; ohne Eintritte 
im Januar 2004) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Hinsichtlich der dargestellten Einflussfaktoren ist zu berücksichtigen, dass ältere Personen 

häufiger Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen beziehen. Dabei zeigt sich, dass von 

den Personen mit Eintritt im 80. Lebensjahr oder später und gleichzeitigem Bezug von 

Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen nach einem Jahr nur noch 66 Prozent im Leis-

tungsbezug sind. Bei Hochbetagten mit Bezug von Grundsicherung außerhalb von Einrich-

tungen sind es dagegen 75 Prozent. Bei Personen mit Eintritt zwischen dem 65. und 79. Le-

bensjahr liegt der Anteil der nach fünf Jahren verbleibenden Leistungsbezieher/-innen bei 40 

Prozent (Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen) bzw. 59 Prozent (Grundsicherung 

außerhalb von Einrichtungen). Es ist folglich davon auszugehen, dass Personen mit Bezug 

von Grundsicherung innerhalb von Einrichtung in allen Altersgruppen einen schlechteren 

Gesundheitszustand aufweisen und daher tendenziell früher versterben. Eintrittsalter und 

Leistungsart wirken also zum Teil unabhängig voneinander auf die Verbleibsdauer im Leis-

tungsbezug.  
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Für die Darstellung weiterer Einflussfaktoren auf die Dauer des Leistungsbezugs wurden vier 

Gruppen von Grundsicherungsempfänger/-innen gebildet34: 

 Personen, mit weniger als 12 Monaten im Leistungsbezug* (11 %) 

 Personen, mit weniger als 36 Monaten im Leistungsbezug* (7 %) 

 Personen mit (bisher) mindestens 36 Monaten im Leistungsbezug (18 %) 

 Personen mit (bisher) mindestens 60 Monaten im Leistungsbezug (38 %) 

 

Tab. 31 belegt, dass Männer deutlich häufiger nur kurze Zeit Grundsicherung beziehen als 

Frauen: 14 Prozent beziehen weniger als 12 Monate Leistungen, weitere 7 Prozent weniger 

als 36 Monate, gegenüber 9 bzw. 6 Prozent bei den Frauen. Insbesondere Verläufe von 60 

Monaten und mehr im Leistungsbezug treten bei Frauen mit 41 Prozent häufiger auf (Män-

ner: 34 %). Auch Unterschiede nach dem Alter bestätigen sich in dieser Analyse: Hochbetag-

te beziehen mit 31 Prozent – erwartungsgemäß – nicht so häufig wie Jüngere (39 %) länger 

als 60 Monate Grundsicherung.  

Nach Familienstand ist zu erkennen, dass Verwitwete mit 40 Prozent am häufigsten 60 Mo-

nate und länger Leistungen beziehen. Der geringe Anteil der Gruppe mit einer so langen Be-

zugsdauer an den getrennt Lebenden ist auf den hohen Anteil der im Dezember noch nicht 

abgeschlossenen Verläufe an den getrennt Lebenden zurückzuführen (24 %). Demnach ist 

diese Lebensform erst in jüngerer Vergangenheit häufiger zu beobachten (vgl. Tab. 31). 

Nach Migrationshintergrund differenziert findet sich für Ausländer/-innen mit 44 Prozent ein 

hoher Anteil an Personen mit einem Leistungsbezug von 60 Monaten und länger. Bei Deut-

schen ohne Migrationshintergrund liegt dieser Wert nur bei 36 Prozent. Für Deutsche mit 

Migrationshintergrund ist mit 52 Prozent der höchste Anteil an Personen mit langen Verläu-

fen festzustellen.  

                                                

34 Bei den mit * gekennzeichneten Gruppen wurden jeweils Personen mit Bezug im Januar 2004 oder Dezember 
2011 nicht berücksichtigt, da für diese Personen die tatsächliche Dauer des Leistungsbezugs durch die Begren-
zung des Beobachtungszeitraums unklar ist. Insgesamt wurden daher 26 Prozent aller Grundsicherungsempfän-
ger/-innen nicht berücksichtigt (= Personen, die im Januar 2004 (6 %) oder Dezember 2011 (19 %) im Bezug 
waren, aber kürzer als 36 Monate Leistungen bezogen haben).  
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Tab. 31:  Grundsicherungsbezieher/-innen nach soziodemografischen Merkmalen und Dauer 
des Verbleibs (Zeilen-Prozent) 

 

Nicht-
zensierte 
Verläufe* 

darunter 
zensierte 
Verläufe 

weniger 
als 12 

Monate 

weniger 
als 36 

Monate 
36 Monate 
und mehr 

60 Monate 
und mehr 

Bezug 
01/2004 

Bezug 
12/2011 

Männer 74 14 7 18 34 5 21 

Frauen 75 9 6 18 41 7 18 

 65 bis 79 Jahre 75 11 6 18 39 4 21 

80 Jahre und älter 72 12 9 20 31 20 8 

 getrennt lebend 72 13 7 20 32 5 24 

geschieden 74 10 6 19 39 6 20 

Ledig 73 11 6 19 37 7 19 

verheiratet 75 13 6 17 39 4 21 

verwitwet 77 11 8 18 40 9 14 

 Deutsche ohne Migr. 74 12 7 19 36 7 19 

Deutsche mit Migr. 82 8 5 17 52 4 14 

Ausländer/-innen 74 8 5 16 44 5 21 

 insgesamt 74 11 7 18 38 6 19 

*Bezug länger 36 Monate oder Bezug kürzer 36 Monate und kein Bezug im Januar 2004 bzw. De-
zember 2011. 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Zusammenfassend bedeutet dies, dass nur für einen (kleinen) Teil der Leistungsempfänger/-

innen vergleichsweise kurze Verläufe zu beobachten sind. Einflussfaktoren auf die Verweil-

dauer sind dabei insbesondere das Geschlecht, das Alter und die Art der Leistung. Männer, 

Hochbetagte und Bezieher/-innen von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen verblei-

ben demnach häufiger nur für kurze Zeit im Leistungsbezug. Ursache hierfür ist vor allem 

das höhere Sterberisiko infolge eines schlechteren Gesundheitszustands. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich auch die Art der Grundsicherung im Zeitverlauf ver-

ändert. Abb. 30 zeigt – ausschließlich für Personen mit mindestens 48 Monaten im Grundsi-

cherungsbezug35 – den Anteil an Bezieher/-innen von Grundsicherung innerhalb von Einrich-

tungen. Dabei zeigt sich im Zeitverlauf ausgehend von 5 Prozent ein geringfügiger Anstieg 

des Anteils an Empfänger/-innen von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen auf 7 

Prozent nach 48 Monaten. Ein Teil der Versicherten wechselt demnach im Zeitverlauf die 

Leistungsart innerhalb der Grundsicherung. Gerade bei Personen, die in höherem Alter in 

den Leistungsbezug eintreten, ist dies deutlich zu erkennen: Ausgehend von 19 Prozent im 

ersten Monat, steigt der Anteil an Bezieher/-innen von Grundsicherung innerhalb von Einrich-

tungen bei den Personen mit Eintritt im 80. Lebensjahr oder später innerhalb von 48 Mona-

ten auf 30 Prozent an.  

                                                

35
 Dies ist notwendig, da für die einzelnen Leistungsarten – wie beschrieben – unterschiedliche Verbleibsdauern 

festzustellen sind.  
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Abb. 30: Anteil der Bezieher/-innen von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen an den 
Bezieher/-innen von Grundsicherung (Personen mit mindestens 48 Monaten im Leis-
tungsbezug, ohne Eintritte im Januar 2004, Angaben in Prozent) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Neben der Dauer des Leistungsbezugs, stellt sich die Frage, wie sich die Höhe der Leistun-

gen im Zeitverlauf entwickelt. Anzunehmen ist, dass der Leistungsbedarf mit steigendem 

Alter weiter zunimmt. Berücksichtigt werden dabei nicht nur Grundsicherungsleistungen, 

sondern auch alle zusätzlich zur Grundsicherung bezogenen Leistungsarten. Die Entwick-

lung des Leistungsniveaus verläuft dabei nach dem Ausgangsniveau des Zahlbetrags in den 

ersten Monaten unterschiedlich. Bei Leistungsempfänger/-innen, die im ersten Monat des 

Leistungsbezugs weniger als 700 Euro erhalten, steigt die Leistungshöhe nach dem ersten 

Monat deutlich an und sinkt im darauffolgenden Monat wieder. Danach ist ein langsamer, 

aber kontinuierlicher Anstieg der durchschnittlichen Leistungshöhe zu beobachten. Dagegen 

ist bei Bezieher/-innen von Grundsicherung, die im ersten Monat 700 Euro oder mehr erhal-

ten, in den ersten Monaten des Leistungsbezugs ein Sinken der durchschnittlichen Leis-

tungshöhe zu beobachten. Im weiteren Verlauf ist aber auch bei diesen Bezieher/-innen von 

Grundsicherung ein recht kontinuierlicher Anstieg der Leistungshöhe zu beobachten. Diese 

Schwankungen am Beginn des Beobachtungszeitraums liegen darin begründet, dass die 

ersten Zeitpunkte atypisch sind und sich das System bzw. die Leistungshöhe erst einspielen 

muss. Darüber hinaus kommt es in den letzten Monaten des maximalen Beobachtungszeit-

raumes zu deutlichen Schwankungen der durchschnittlichen Leistungshöhe. Die ersten und 

die letzten drei Monate sind daher in Abb. 31 nicht dargestellt.  

Insgesamt findet sich im Verlauf bei allen in Abb. 31 dargestellten Gruppen ein recht kontinu-

ierlicher Anstieg der bezogenen Leistungen. Der Anstieg ist dabei nur teilweise auf gestiege-

ne Regelsätze zurückzuführen. Vielmehr ist anzunehmen, dass der Leistungsbedarf der 

Empfänger/-innen im Zeitverlauf kontinuierlich zunimmt. Zusätzlich zu berücksichtigen ist, 

dass Personen, die später in Grundsicherung einsteigen und in Abb. 31 deshalb kürzere Be-

zugsdauern haben, von Beginn an aufgrund höherer Regelsätze auch leicht höhere Leistun-

gen beziehen.  
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Abb. 31: Leistungshöhe im Verlauf des Leistungsbezugs nach Höhe der Leistungen im ersten 
Monat (ohne Eintritt im Januar 2004) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Aufgrund des Anstiegs der Leistungshöhe mit der Bezugsdauer ist davon auszugehen, dass 

die Ausgaben für die Grundsicherung (inklusive zusätzlich bezogener Leistungen) auch in 

den kommenden Jahren deutlich steigen werden, zumal auch die Anzahl der Bezieher/-innen 

zunimmt (vgl. 3.1.1). Ein erheblicher Anteil der derzeitigen Empfänger/-innen von Grundsi-

cherung wird aufgrund der hohen Verbleibsquoten auch in den kommenden Jahren im Bezug 

verbleiben und dabei kontinuierlich höhere Leistungen beziehen. 
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3.7.2.2 Hilfe zur Pflege 

Die Verläufe von Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege unterscheiden sich deutlich von de-

nen der Grundsicherung. Auf den ersten Blick fällt auf, dass ein deutlich größerer Anteil be-

reits nach kurzer Zeit aus dem Leistungsbezug austritt: Bereits nach dem ersten Monat liegt 

der Anteil der verbleibenden Leistungsempfänger/-innen bei 89 Prozent, wonach 11 Prozent 

nur einen Monat Leistungen beziehen (GruSi36: 7 %). Nach einem Jahr beziehen noch 67 

Prozent weiterhin Hilfe zur Pflege (GruSi: 80 %), nach zwei Jahren noch 54 Prozent (GruSi: 

73 %). Bereits nach drei Jahren befindet sich weniger als die Hälfte der ursprünglichen Be-

zieher/-innen weiterhin im Leistungsbezug (45 %; GruSi: 69 %). Nur 29 Prozent beziehen 

über fünf Jahre hinweg Leistungen (GruSi: 62 %) und nur 25 Prozent sind über sieben Jahre 

oder länger hinweg im Leistungsbezug (GruSi: 59 %).  

Abb. 32: Anteil der im Leistungsbezug verbleibenden Personen nach Bezugsdauer in Monaten 
(Angaben in Prozent; Eintritt nach Januar 2004; Kaplan-Meier-Überlebenskurve) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Differenziert man die Verbleibsdauer nach dem Eintrittszeitpunkt, so ist zu erkennen, dass 

Personen mit späterem Eintritt in jüngerer Vergangenheit tendenziell kürzer im Leistungsbe-

zug verblieben sind (vgl. Tab. 32). So haben Personen mit Eintritt im Jahr 2004 zu 73 Pro-

zent mindestens 12 Monate Hilfe zur Pflege bezogen und zu 50 Prozent mindestens 36 Mo-

nate. Bei Personen mit Einstieg im Jahr 2006 haben nur 67 Prozent mindestens 12 Monate 

Leistungen bezogen und 42 Prozent mindestens 36 Monate. Bei Bezieher/-innen, die im Jahr 

2008 eingetreten sind, bezogen 65 Prozent mindestens 12 Monate bzw. 44 Prozent mindes-

tens 36 Monate Leistungen. Zumindest in der Tendenz hat sich die Verbleibsdauer damit in 

jüngerer Vergangenheit verkürzt. 

                                                

36
 Abkürzung für Grundsicherung. 
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Tab. 32:  Anteil der verbleibenden Bezieher/-innen nach Eintrittszeitpunkt und Bezugsdauer 
(Angaben in Prozent) 

 

Eintritt im Jahr… 

insgesamt 
 

2004 
(ohne 
Januar) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

nach 12 Monaten 73 70 67 66 65 66 66 67 

nach 24 Monaten 60 57 53 54 53 51 
 

54 

nach 36 Monaten 50 46 42 43 44 
  

45 

nach 48 Monaten 40 36 34 36 
   

36 

nach 60 Monaten 33 29 27 
    

29 

nach 72 Monaten 26 24 
     

25 

nach 84 Monaten 22 
      

22 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Mit Blick auf die dargestellten Befunde stellt sich die Frage, welche Faktoren Einfluss auf die 

Dauer des Bezugs von Hilfe zur Pflege haben. Differenziert nach der Leistungsart ist in Abb. 

33 zu erkennen, dass Personen mit Hilfe zur stationären Pflege kürzere Bezugszeiten auf-

weisen: nach einem Jahr sind nur noch 64 Prozent und nach fünf Jahren noch 25 Prozent 

weiterhin im Leistungsbezug. Bei Personen mit Bezug von ambulanter Pflege befinden sich 

dagegen nach einem Jahr noch 72 Prozent aller Personen im Leistungsbezug, nach fünf 

Jahren immerhin noch 37 Prozent.  

Abb. 33:  Anteil der im Leistungsbezug verbleibenden Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege 
nach Bezugsdauer in Monaten und Leistungsart (Angaben in Prozent; Kaplan-Meier-
Überlebenskurve; ohne Januar 2004) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Wie nicht anders zu erwarten, findet sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen Bezugs-
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einem Jahr noch 67 Prozent im Leistungsbezug, bei Personen mit Eintritt im 65. Lebensjahr 

dagegen noch 79 Prozent. Dabei fällt auf, dass die Unterschiede nach Alter deutlich geringer 

ausfallen als bei der Grundsicherung und die Verbleibsquoten der Hochbetagten bei der Hilfe 

zur Pflege sogar leicht höher liegen als bei der Grundsicherung in Einrichtungen. Dies ist 

vermutlich darauf zurückzuführen, dass es sich bei letzteren eher um akute soziale (oder 

auch gesundheitliche) Problemlagen handelt, wohingegen das Zugangsalter bei Hilfe zur 

Pflege weniger entscheidend für die Bezugsdauer ist. 

Auffällig ist darüber hinaus, dass Personen mit Eintritt in die Hilfe zur Pflege zwischen dem 

66. und 79. Lebensjahr im ersten Jahr mit 66 Prozent die niedrigsten Verbleibsquoten auf-

weisen. Dies bezieht sich jedoch nur auf das erste Jahr und ist in dieser Altersgruppe auf 

einen hohen Anteil an Personen mit einmaligen Leistungen zurückzuführen (vgl. Abb. 34). 

Abb. 34: Anteil der im Leistungsbezug verbleibenden Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege 
nach Bezugsdauer in Monaten und Eintrittsalter (Angaben in Prozent; Kaplan-Meier-
Überlebenskurve; ohne Januar 2004) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Ebenso wie bei der Grundsicherung werden für die folgenden Analysen vier Verlaufsgruppen 

unterschieden (vgl. Tab. 33). Zu berücksichtigen ist, dass im Gegensatz zur Grundsicherung 

bei der Hilfe zur Pflege ein deutlich größerer Anteil nur kurze Verläufe aufweist: 21 Prozent 

beziehen weniger als 12 Monate Leistungen, weitere 15 Prozent weniger als 36 Monate. 36 

Monate oder länger im Leistungsbezug verbleiben nur 19 Prozent bzw. 60 Monate und län-

ger nur 17 Prozent.37 

                                                

37
 Der Anteil an Personen mit zensierter Leistungsdauer, die kürzer als 36 Monate im Leistungsbezug verbleiben, 

liegt bei 10 Prozent (Bezug im Januar 2004) bzw. 18 Prozent (Bezug im Dezember 2011). 
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Gegenüber der Grundsicherung ist damit festzustellen, dass Empfänger/-innen von Hilfe zur 

Pflege mit 21 Prozent öfter weniger als 12 Monate Leistungen beziehen (GruSi: 11 %). Emp-

fänger/-innen von Grundsicherung sind dagegen zu 38 Prozent 60 Monate und länger im 

Leistungsbezug, gegenüber nur 17 Prozent bei Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege.  

Nach diesen Verlaufsgruppen differenziert ist zu erkennen, dass Männer mit 26 Prozent 

deutlich häufiger als Frauen (19 %) weniger als 12 Monate Hilfe zur Pflege beziehen. Frauen 

sind dagegen mit 38 Prozent häufiger 36 Monate und länger im Leistungsbezug (Männer: 

32 %). Ebenso zeigt sich, dass Hochbetagte mit 32 Prozent – erwartungsgemäß – nur selten 

36 Monate und länger im Leistungsbezug sind, gegenüber 41 Prozent bei den Jüngeren.  

Nach Familienstand differenziert ist zu erkennen, dass Verheiratete mit 26 Prozent häufig nur 

kurze Zeit (weniger als 12 Monate) im Leistungsbezug sind. Ledige und Geschiedene sind 

dagegen mit 21 bzw. 20 Prozent überdurchschnittlich häufig 60 Monate und länger im Leis-

tungsbezug.  

Weiterhin ist festzustellen, dass Ausländer/-innen zu 29 Prozent 60 Monate und länger Hilfe 

zur Pflege beziehen, gegenüber 19 Prozent bei Deutschen mit Migrationshintergrund und 16 

Prozent bei Deutschen ohne Migrationshintergrund. 

Tab. 33:  Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege nach soziodemografischen Merkmalen und 
Dauer des Verbleibs (Zeilen-Prozent) 

 

Nicht-
zensierte 
Verläufe* 

darunter 
zensierte 
Verläufe* 

weniger 
als 12 

Monate 

weniger 
36 als 

Monate 

36 Mona-
te und 
mehr 

60 Mona-
te und 
mehr 

Bezug 
01/2004 

Bezug 
12/2011 

Männer 73 26 16 17 15 8 19 

Frauen 72 19 15 20 18 10 17 

 65 bis 79 Jahre 74 20 13 18 22 7 20 

80 Jahre und älter 71 22 18 19 13 12 16 

 getrennt lebend 70 22 13 19 16 8 22 

geschieden 72 19 13 20 20 9 20 

ledig 72 19 13 19 21 10 18 

verheiratet 72 26 16 16 15 7 21 

verwitwet 73 21 15 19 17 10 18 

 Deutsche ohne Migr. 73 22 16 19 16 10 17 

Deutsche mit Migr. 68 16 14 19 19 6 26 

Ausländer/-innen 70 14 10 18 29 5 25 

 insgesamt 73 21 15 19 17 10 18 

*Bezug länger 36 Monate oder Bezug kürzer 36 Monate und kein Bezug im Januar 2004 bzw. De-

zember 2011. 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Zusammenfassend sind bei den Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege – vor allem bei Per-

sonen in stationärer Pflege – vergleichsweise kurze Verbleibsdauern festzustellen. Weniger 
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als ein Drittel bleibt länger als fünf Jahre im Leistungsbezug. Längere Bezugsdauern finden 

sich dagegen vor allem für Frauen und Jüngere. Aber auch Ausländer/-innen bzw. Deutsche 

mit Migrationshintergrund und Bezieher/-innen von Grundsicherung außerhalb von Einrich-

tungen verbleiben überdurchschnittlich lange im Leistungsbezug.  

Bei Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege finden sich darüber hinaus auch deutliche Verän-

derungen der Leistungsart im Bezugszeitraum. Betrachtet man Personen mit mindestens 48 

Monaten Bezug von Hilfe zur Pflege, so steigt der Anteil an Empfänger/-innen von Hilfe zur 

stationären Pflege in diesem Zeitraum von 53 auf 63 Prozent an (vgl. Abb. 35). Ähnlich wie 

bei den Bezieher/-innen von Grundsicherung in Einrichtungen ist dies vor allem bei Perso-

nen, die in höherem Alter in den Leistungsbezug eintreten, zu erkennen: Ausgehend von 65 

Prozent im ersten Monat steigt der Anteil an Bezieher/-innen von Hilfen zur stationärer Pflege 

bei den Personen mit Eintritt im 80. Lebensjahr oder später innerhalb von 48 Monaten auf 77 

Prozent an. 

Abb. 35: Anteil der Bezieher/-innen von stationärer Hilfe zur Pflege an Bezieher/-innen von Hilfe 
zur Pflege (Personen mit mindestens 48 Monaten im Leistungsbezug, ohne Eintritte 
im Januar 2004, Angaben in Prozent) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Analog zum allgemein beobachteten Anstieg der Leistungshöhe im Beobachtungszeitraum 

stellt sich die Frage, wie sich die Höhe der Leistungen im individuellen Verlauf entwickelt. 

Berücksichtigt werden dabei alle zusätzlich zur Hilfe zur Pflege bezogenen Leistungsarten 

(inklusive Grundsicherung und weiteren Leistungen), weshalb die Leistungshöhe auch durch 

einen zusätzlichen Bezug weiterer Leistungsarten (z. B. den gleichzeitigen Bezug von 

Grundsicherung und Hilfe zur Pflege) ansteigen kann. 

Die Entwicklung des Leistungsniveaus verläuft dabei nach dem Ausgangsniveau des Zahlbe-

trags in den ersten Monaten unterschiedlich. Bei Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege, die 

im ersten Monat des Leistungsbezugs weniger als 1200 Euro erhalten haben, steigt die Leis-

tungshöhe nach dem ersten Monat deutlich an. Bei Leistungsempfänger/-innen, die im ers-

ten Monat 1.200 Euro oder mehr erhalten haben, verläuft die Entwicklung umgekehrt, d. h. 
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im zweiten Monat des Leistungsbezugs fällt die ausbezahlte Leistung deutlich geringer aus 

und steigt im weiteren Verlauf langsam aber kontinuierlich an. Diese Beobachtung liegt darin 

begründet, dass die ersten Zeitpunkte atypisch sind und sich das System bzw. die Leis-

tungshöhe erst einspielen muss. Darüber hinaus kommt es in den letzten Monaten des ma-

ximalen Beobachtungszeitraumes zu deutlichen Schwankungen der durchschnittlichen Leis-

tungshöhe. Die ersten und die letzten drei Monate sind daher in Abb. 36 nicht dargestellt. 

Abb. 36: Leistungshöhe im Verlauf des Leistungsbezugs nach Höhe der Leistungen im ersten 
Monat (ohne Eintritt im Januar 2004) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Zusammenfassend zeigen die Analysen für die Bezieher/-innen von Hilfe zur Pflege ver-

gleichsweise kurze Verläufe. Gleichzeitig ist im Verlauf des Bezugs von Hilfe zur Pflege ein 

deutlicher Anstieg der Leistungshöhe festzustellen. 

 

3.7.2.3 Mehrfachbezug von Leistungen nach Bezugsdauer 

Wie bereits in Kapitel 3.3.1 beschrieben, bezieht ein erheblicher Anteil der älteren Leistungs-

empfänger/-innen gleichzeitig sowohl Grundsicherung als auch Hilfe zur Pflege. Da der Anteil 

an Pflegebedürftigen mit steigendem Alter zunimmt, ist anzunehmen, dass auch der Anteil an 

Mehrfachbezieher/-innen mit der Bezugsdauer steigt.  

Betrachtet man den Verlauf des Grundsicherungsbezugs, so zeigt sich, dass zu Beginn des 

Leistungsbezugs Personen mit Grundsicherung zu 11 Prozent zusätzlich Hilfe zur Pflege 

beziehen. Umgekehrt beziehen 26 Prozent der Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege bereits 

im ersten Monat zusätzlich Leistungen der Grundsicherung.  
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Im Zeitverlauf sind dabei zwei gegenläufige Effekte festzustellen. Zum einen verfügen Per-

sonen mit gleichzeitigem Bezug von Grundsicherung und Hilfe zur Pflege über einen deutlich 

schlechteren Gesundheitszustand und sind dementsprechend kürzer im Leistungsbezug. 

Dies führt im Zeitverlauf zu einem Rückgang des Anteils an Personen, die gleichzeitig 

Grundsicherung und Hilfe zur Pflege beziehen. Zum anderen ist jedoch anzunehmen, dass 

der Anteil an Personen mit zusätzlichem Bedarf von Hilfe zur Pflege im Zeitverlauf zunimmt. 

Um diesen letztgenannten Effekt darzustellen, werden im Folgenden jeweils nur die Verläufe 

einer konstanten Personengruppe betrachtet. Es werden also nur Personen berücksichtigt, 

die über den jeweils dargestellten Zeitraum hinweg durchgehend im Leistungsbezug sind.  

Abb. 37 zeigt, dass der Anteil an Grundsicherungsbezieher/-innen mit zusätzlichem Bezug 

von Hilfen zur Pflege je nach Dauer des Leistungsbezugs unterschiedlich ist. Personen mit 

mindestens 12 Monaten Bezug von Leistungen der Grundsicherung haben beim Beginn des 

Leistungsbezugs zu 10 Prozent zusätzlich Hilfe zur Pflege erhalten. Innerhalb des ersten 

Jahres steigt dieser Anteil auf 13 Prozent. Bei Personen mit mindestens 48 Monaten im Leis-

tungsbezug ist dagegen zu Beginn mit 8 Prozent ein etwas niedrigerer Anteil an Personen 

mit zusätzlichem Bezug von Hilfe zur Pflege festzustellen. Innerhalb der beobachteten 48 

Monate steigt dieser Anteil jedoch auf 16 Prozent.  

Zusammenfassend bedeutet dies: Je kürzer Personen im Leistungsbezug sind, desto höher 

ist retrospektiv betrachtet der Anteil der Personen, die bereits zu Beginn zusätzlich Hilfen zur 

Pflege erhalten haben. Ausgehend von diesem Niveau wird der Anteil an Personen, die zu-

sätzlich Hilfen zur Pflege erhalten umso größer, je länger der Bezug andauert. 

Abb. 37: Anteil der Bezieher/-innen von Grundsicherung mit zusätzlichem Bezug von Hilfe zur 
Pflege im Verlauf 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Bei Hilfen zur Pflege zeigt sich bereits zu Beginn ein deutlich höherer Anteil an Personen mit 

zusätzlichem Grundsicherungsbezug. Dabei liegt der Anteil an Personen mit zusätzlichem 
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Bezug von Grundsicherung bei Personen mit längeren Bezugsdauern schon zu Beginn deut-

lich höher.38 

Demnach bezogen Personen mit mindestens 12 Monaten Bezug von Hilfe zur Pflege zu Be-

ginn zu 27 Prozent auch Grundsicherung. Innerhalb der ersten zwölf Monate steigt dieser 

Anteil auf 29 Prozent. Bei Personen mit mindestens 48 Monaten im Leistungsbezug haben 

zu Beginn 33 Prozent zusätzlich Grundsicherung bezogen. Bis zum Ende des ersten Jahres 

steigt dieser Anteil auf 35 Prozent und bleibt im weiteren Zeitverlauf konstant.  

Während Grundsicherungsempfänger/-innen im Zeitverlauf also zunehmend auch Hilfen zur 

Pflege beziehen, ist umgekehrt beim Bezug von Hilfe zur Pflege mit zunehmender Bezugs-

dauer nur eine leichte Zunahme des zusätzlichen Bezugs von Grundsicherung festzustellen. 

Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei Personen mit Bezug von Hilfe zur Pflege der 

Grundsicherungsbedarf zu Beginn des Leistungsbezugs geprüft wird und daher nur in den 

ersten Monaten ein leichter Anstieg festzustellen ist. Im weiteren Zeitverlauf gibt es – auch 

aufgrund der hohen Konstanz weiterer Einkommen – hinsichtlich des Anspruchs auf Grund-

sicherung dagegen keine Änderung. 

Abb. 38: Anteil der Bezieher/-innen von Hilfe zur Pflege mit zusätzlichem Bezug von Grundsi-
cherung im Verlauf 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

In den bisherigen Analysen wurde davon ausgegangen, dass Personen kontinuierlich im 

Leistungsbezug sind und im Zeitverlauf ggf. eine andere Leistungsart hinzukommt. Wechsel 

der Leistungsarten wurden dabei nicht berücksichtigt. In der Realität sind jedoch durchaus 

mehrfache Wechsel zwischen dem Bezug von Grundsicherung und Hilfe zur Pflege zu be-

obachten. An dieser Stelle soll daher ein Blick auf verschiedene Verlaufsformen geworfen 

                                                

38
 Bei der Grundsicherung ist dies umgekehrt, wonach Personen mit kürzeren Bezugszeiten zu höherem Anteil 

bereits zu Beginn gleichzeitig Hilfe zur Pflege erhalten. 
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werden. Dabei werden lediglich die unterschiedlichen Arten von Leistungen, die Personen im 

Beobachtungszeitraum insgesamt bezogen haben und die Reihenfolge des Bezugs berück-

sichtigt. Zeitpunkt, Dauer und Unterbrechungen im Bezug werden in dieser Darstellungswei-

se vernachlässigt. 

Tab. 34 zeigt, dass 18.889 Personen durchgehend ausschließlich Grundsicherung bezogen 

haben, 16.777 Personen durchgehend ausschließlich Hilfe zur Pflege und weitere 1.877 

Personen durchgehend Grundsicherung und Hilfe zur Pflege. Zusammen bedeutet dies, 

dass für 72,8 Prozent aller erfassten Personen kein Wechsel zwischen den Leistungsarten 

zu beobachten ist. 

Die häufigste Form von Verläufen mit Wechseln im Leistungsbezug ist der Verlauf von 

Grundsicherung zu Grundsicherung mit zusätzlichem Bezug von Hilfe zur Pflege, der bei 

2.172 Personen (4,2 %) beobachtet werden kann. 778 Personen wechseln dagegen aus 

dem anfänglichen Bezug von Grundsicherung zum zusätzlichen Bezug von Hilfe zur Pflege 

und beziehen danach allerdings wieder lediglich Grundsicherung (1,5 %). Weitere 696 Per-

sonen (1,3 %) haben zunächst Grundsicherung und Hilfe zur Pflege bezogen, danach aus-

schließlich Grundsicherung. Insgesamt entfallen 7,1 Prozent aller Personen, die im Beobach-

tungszeitraum Grundsicherung und/oder Hilfe zur Pflege beziehen, auf diese drei Verlaufs-

formen, die die häufigsten Verläufe mit Wechseln aus einer Leistungsart in eine andere sind.  

Für die übrigen 20,2 Prozent aller Personen sind andere Verlaufsformen, mit teils mehrfa-

chen Wechseln zu beobachten, wobei allein 16,1 Prozent auf weitere, in Tab. 34 nicht darge-

stellte Verlaufsformen entfallen. Zumindest für rund ein Fünftel aller Leistungsbezieher/-innen 

ist daher durchaus eine Dynamik im Leistungsbezug zu beobachten. Dabei kommt es viel-

fach zu mehrfachen Wechseln im Leistungsbezug. So sind bereits unter den hier dargestell-

ten 15 häufigsten Verlaufsformen im Bezugszeitraum bis zu fünf Wechsel der Leistungsart zu 

erkennen. 
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Tab. 34: Verläufe in Grundsicherung und Hilfe zur Pflege (sortiert nach Häufigkeit) 

GruSi 18.889 36,6 

HzP 16.777 32,5 

GruSiGH 2.172 4,2 

GH 1.877 3,6 

GruSiGHGruSi 778 1,5 

GHGruSi 696 1,3 

HzPGH 427 0,8 

GruSiGHGruSiGH 422 0,8 

HzPGHHzP 234 0,5 

GHHzP 216 0,4 

GruSiGHHzP 204 0,4 

GHGruSiGH 172 0,3 

GruSiGHGruSiGHGruSi 170 0,3 

HzPGHGruSi 136 0,3 

GruSiGHGruSiGHGruSiGH 113 0,2 

weitere Verläufe 8.308 16,1 

insgesamt 51.591 100,0 
GruSi=Grundsicherung; HzP=Hilfe zur Pflege; GH=Grundsicherung und Hilfe zur Pflege. 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Diese Analyse von unterschiedlichen Verlaufsformen lässt sich weiter differenzieren, wenn 

neben Grundsicherung und Hilfe zur Pflege auch weitere Leistungsarten (Altenhilfe, Einglie-

derungshilfe, Haushaltshilfe) berücksichtigt werden. Auch hier zeigt sich, dass die Mehrheit 

der beobachteten Personen im gesamten Beobachtungszeitraum lediglich eine Leistungsart 

bezieht. 15.619 Personen erhalten lediglich Grundsicherung, 14.476 Personen lediglich Hilfe 

zur Pflege. Durchgehend beziehen 1.119 Personen beide Leistungsarten gleichzeitig.  

Allerdings gibt es auch einen erheblichen Anteil an Personen mit Wechseln im Leistungsbe-

zug: 755 Personen erhalten zunächst lediglich Grundsicherung im weiteren Verlauf zusätz-

lich Hilfe zur Pflege. Umgekehrt erhalten 488 Personen zunächst Grundsicherung und Hilfe 

zur Pflege, dann nur noch Grundsicherung. Weitere 624 Personen bezogen zunächst 

Grundsicherung, dann zeitweise zusätzlich weitere Leistungen und danach wieder nur 

Grundsicherung. 

Da eine Vielzahl derartiger Verlaufsformen denkbar ist, werden in Tab. 35 nur die 15 häufigs-

ten Verlaufsformen dargestellt. Insgesamt 72,9 Prozent aller Verläufe werden auf diese Wei-

se erfasst, 27,1 Prozent verteilen sich auf weitere, wenig häufigere Verlaufsformen. Für diese 

Personen kommt es im Verlauf des Leistungsbezugs zu einem mehrfachen Wechsel der 

Leistungsart. Insgesamt weist dies darauf hin, dass die Verläufe keineswegs statisch sind, 

sondern zumindest für einen Teil der Leistungsempfänger/-innen durchaus eine hohe Dyna-

mik zu beobachten ist, wonach die Art der bezogenen Leistungen im Bezugszeitraum teils 

mehrfach wechselt.  
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Tab. 35: Verläufe in Grundsicherung, Hilfe zur Pflege und sonstiger Leistungen (sortiert nach 
Häufigkeit) 

GruSi 15.619 30,3 

HzP 14.476 28,1 

GH 1.119 2,2 

GruSi+s 1.100 2,1 

GruSi->GH 755 1,5 

HzP+s 755 1,5 

GruSi->GruSi+s->GruSi 624 1,2 

GruSi->GruSi+s 586 1,1 

HzP->HzP+s->HzP 584 1,1 

GH->GruSi 488 0,9 

GruSi+s->GruSi 421 0,8 

HzP->GH 280 0,5 

GH+s 277 0,5 

Hzp+s->HzP 273 0,5 

GruSi->GH->GruSi 267 0,5 

weitere Verläufe 13.967 27,1 

Insgesamt 51.591 100,0 
GruSi=Grundsicherung; HzP=Hilfe zur Pflege; s= sonstige (Altenhilfe, Haushaltshilfe, Eingliederungshilfen); 
GH=Grundsicherung und Hilfe zur Pflege. 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Insgesamt belegen diese Analysen, dass es einerseits eine hohe Konstanz im Leistungsbe-

zug gibt, andererseits jedoch auch häufig Wechsel Leistungsbezug zu beobachten sind. Die-

se Leistungswechsel sind nicht nur mit einem Arbeits- bzw. Verwaltungsaufwand, sondern 

auch mit einer Belastung der Leistungsempfänger/-innen verbunden, die sich ebenfalls mit 

diesen Leistungswechseln auseinandersetzen müssen. 

Zusätzlich zu den Wechseln der Leistungsart ist in rund 14 Prozent aller Verläufe mindestens 

eine Lücke festzustellen. D. h., dass diese Personen nicht durchgehend Leistungen bezogen 

haben, sondern zwischenzeitlich mindestens eine Unterbrechung des Leistungsbezugs zu 

beobachten ist. Dies kann auch der Fall sein, wenn eine Person zunächst eine einmalige 

Leistung bezogen hat und erst einige Zeit später reguläre Leistungen bezieht. Verheiratete 

und Verwitwete weisen mit jeweils 15 Prozent am häufigsten Lücken auf, wohingegen bei 

Geschiedenen und Ledigen lediglich zu 12 Prozent Lücken im Verlauf zu beobachten sind. 

Auch zeigen sich bei 17 Prozent der Deutschen mit Migrationshintergrund Lücken im Verlauf, 

aber nur bei 14 Prozent der Deutschen ohne Migrationshintergrund und nur bei 11 Prozent 

der Ausländer/-innen. 

 

3.7.3 Situation zum Austritt 

Aussagen zum Austritt aus dem Leistungsbezug können nur mit gewissen Einschränkungen 

getroffen werden. Zum einen ist – sofern die Bezieher/-innen nicht verstorben sind – unklar, 

ob es zukünftig zu einem Wiedereintritt kommt. Darüber hinaus kann der Grund für den Aus-

tritt nur näherungsweise bestimmt werden, da dieser in den Daten nicht direkt erfasst wird. 

Insbesondere ist unklar, worauf es zurückzuführen ist, wenn Personen keine finanziellen Hil-

fen mehr benötigen. Aufgrund der geringen Einkommensdynamik im Alter (bzw. allenfalls 

eher sinkenden Einkünften) bei gleichzeitig steigendem Leistungsbedarf ist allerdings anzu-
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nehmen, dass ein Austritt aus dem Leistungsbezug in der Mehrheit aller Fälle erst mit dem 

Tod erfolgt.  

 

3.7.3.1 Grundsicherung 

Insgesamt haben zwischen Februar 2004 und Dezember 2011 12.353 Personen den Grund-

sicherungsbezug beendet. Lücken im Bezug zwischen Januar 2004 und Dezember 2011 

wurden dabei nicht gewertet. Die Zahl der monatlichen Austritte ist in diesem Zeitraum von 

40 Austritten im Februar 2004 auf 323 Austritte im Dezember 2011 angestiegen. Die Zahl der 

Austritte hat – bedingt durch die insgesamt gestiegene Zahl an Grundsicherungsbezieher/-

innen – deutlich zugenommen, von 971 im Jahr 2005 auf 2.156 im Jahr 2011. Wie in Kapitel 

0 beschrieben, stehen dem im Jahr 2011 2.771 Eintritte gegenüber, woraus sich der insge-

samt beobachtete Anstieg des Bestands an Grundsicherungsempfänger/-innen ergibt.  

Abb. 39: Zahl der Austritte aus dem Bezug von Grundsicherungsleistungen nach Monat 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Die Ursache für den deutlichen Anstieg der Austritte ist in erster Linie auf die zunehmende 

Zahl an Leistungsbezieher/-innen zurückzuführen. Setzt man die Zahl der Austritte in Relati-

on zur Zahl der im Leistungsbezug verbleibenden Personen (vgl. Abb. 40), so findet sich im 

ersten Monat des Leistungsbezugs mit rund 5 Prozent der höchste Anteil an Ausstiegen. Be-

reits im zweiten Monat sinkt dieser Wert auf 4 Prozent, im dritten Monat auf 2 Prozent. Nach 

einem halben Jahr liegt die Zahl der Austritte pro Monat in Relation zur Zahl der verbleiben-

den Grundsicherungsempfänger/-innen unter einem Prozent. Erst gegen Ende des maximal 

beobachtbaren Bezugszeitraums finden sich – bedingt auch durch das zunehmende Alter 

der Personen – etwas häufigere Austritte.  

Die Zahl der Austritte aus dem Leistungsbezug verläuft damit keineswegs linear. Vielmehr ist 

festzustellen, dass die Zahl der monatlichen Ausstiege gerade im ersten Jahr, aber in der 

Tendenz auch noch in den folgenden Monaten, deutlich abnimmt – ein Hinweis darauf, dass 
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die Wahrscheinlichkeit eines Ausstiegs aus dem Leistungsbezug mit der Dauer des Bezugs 

zunächst deutlich sinkt, nach dem ersten Jahr aber relativ konstant unter einem Prozent 

bleibt. Erst gegen Ende des maximal beobachtbaren Bezugszeitraums Jahren beginnt die 

Wahrscheinlichkeit des Austritts aus dem Leistungsbezug (mit Schwankungen) wieder zu 

steigen (vgl. Abb. 40).  

Abb. 40:  Anteil der Austritte in Relation zur Zahl der verbleibenden Grundsicherungsempfän-
ger/-innen 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Zusammenfassend bedeutet dies, dass für die Zahl der Grundsicherungsempfänger/-innen 

auch in Zukunft weiterhin ein deutlicher Anstieg zu erwarten ist. In der Tendenz zeigen sich 

zwar sinkende Eintrittszahlen, diese liegen jedoch nach wie vor über der Zahl der Austritte. 

Aufgrund des hohen Anteils an Personen die bereits zum 65. Lebensjahr in den Bezug ein-

treten und der hohen Verbleibsquoten ist daher in den kommenden Jahren ein weiterer An-

stieg der Zahl an Leistungsbezieher/-innen zu erwarten. 

Darüber hinaus zeigt sich, dass Männer zum Austrittszeitpunkt deutlich jünger sind als Frau-

en (vgl. Abb. 41): 21 Prozent der Männer und 8 Prozent der Frauen scheiden bereits zum 65. 

Lebensjahr wieder aus dem Leistungsbezug aus. Nur 12 Prozent der Männer sind zum Aus-

trittszeitpunkt 80 Jahre oder älter, gegenüber 41 Prozent bei den Frauen. Männer beenden 

den Leistungsbezug demnach mit 67 Prozent mehrheitlich zwischen dem 66. und 79. Le-

bensjahr, Frauen nur zu 51 Prozent.  
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Abb. 41: Alter zum Zeitpunkt des Austritts aus dem Grundsicherungsbezug (Angaben in Pro-
zent)  

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

 

 

3.7.3.2 Hilfe zur Pflege 

Aus der Hilfe zur Pflege sind im Zeitraum zwischen Februar 2004 und Dezember 2011 ins-

gesamt 19.491 Personen aus dem Leistungsbezug ausgetreten, womit die Zahl der Austritte 

trotz der insgesamt geringeren Fallzahl deutlich höher liegt als bei der Grundsicherung. Dies 

ist insbesondere auf kürzere Bezugszeiten zurückzuführen. Die Zahl der monatlichen Austrit-

te ist von 69 im Februar 2004 auf 341 im Dezember 2011 angestiegen.  

Im Zeitverlauf zeigt sich, dass die Zahl der jährlichen Austritte deutlich angestiegen ist, von 

1.787 im Jahr 2005 auf 3.023 im Jahr 2011. Setzt man diese in Relation zur Zahl der Eintrit-

te, so ergibt sich zunächst eine positive Bilanz (+1.018 Personen im Jahr 2005). Trotz nahe-

zu konstanter Eintritte führt die hohe Zahl an Austritten dazu, dass bereits im Jahr 2010 

erstmals mehr Personen austreten als eintreten (-235 Personen). Im Jahr 2011 sinkt die Zahl 

der Leistungsbezieher/-innen ebenfalls (-185 Personen).  

Bei Hilfen zur Pflege ist damit ein Rückgang der Leistungsbezieher/-innen abzusehen, der 

sich insbesondere aus der geringen Zahl an Eintritten, bei gleichzeitig – gegenüber der 

Grundsicherung – kürzeren Verbleibsquoten ergibt. 
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Abb. 42: Zahl der Austritte aus dem Bezug von Hilfe zur Pflege nach Monat 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Betrachtet man die Zahl der monatlichen Austritte in Relation zur Zahl der verbleibenden 

Leistungsempfänger/-innen, so zeigt sich im ersten Monat mit 6 Prozent der größte Anteil an 

Austritten. Auch im zweiten und dritten Monat treten noch jeweils 4 Prozent der Leistungsbe-

zieher/-innen aus. Nach ca. einem Jahr pendelt sich die Zahl der monatlichen Austritte auf 

zwei Prozent ein (vgl. Abb. 43).  

Abb. 43:  Anteil der Austritte in Relation zur Zahl der verbleibenden Empfänger/-innen von Hilfe 
zur Pflege 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Im Vergleich zur Grundsicherung, treten Empfänger/-innen von Hilfen zur Pflege zu größeren 

Anteilen früher aus dem Bezug aus. Dies ist auch auf den höheren Anteil an älteren Leis-

tungsbezieher/-innen und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen zurückzuführen.  
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Differenziert nach dem Alter ist zu erkennen, dass Männer zu 63 Prozent vor dem 80. Le-

bensjahr aus dem Leistungsbezug austreten (vgl. Abb. 44). 21 Prozent beenden den Leis-

tungsbezug vor dem 70. Lebensjahr, weitere 42 Prozent zwischen dem 70. und dem 79. Le-

bensjahr. Frauen hingegen beenden den Leistungsbezug zu 76 Prozent erst im 80. Lebens-

jahr oder später. Nur 5 Prozent aller Frauen treten vor dem 70. Lebensjahr aus dem Leis-

tungsbezug aus, was abermals auf die höhere Lebenserwartung von Frauen hinweist.  

Abb. 44: Alter zum Zeitpunkt des Austritts aus dem Bezug von Hilfe zur Pflege 

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

 

3.7.3.3 Zusammenfassung 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Zahl der Austritte aus der Grundsicherung zwar zuge-

nommen hat, aufgrund des deutlich stärkeren Anstiegs der Eintritte jedoch auch eine konti-

nuierliche Zunahme des Bestands an Grundsicherungsempfänger/-innen zu beobachten ist. 

Die meisten Austritte erfolgen dabei im ersten Jahr des Leistungsbezugs. Danach sinkt die 

Zahl der monatlichen Austritte in Relation zur Zahl der verbleibenden Grundsicherungsemp-

fänger/-innen unter ein Prozent. Männer treten dabei meist zwischen dem 66. und 79. Le-

bensjahr aus dem Leistungsbezug aus, Frauen jedoch zu großen Teilen erst nach dem 80. 

Lebensjahr. Dies bedeutet, dass für die Zahl der Grundsicherungsempfänger/-innen auch in 

Zukunft weiterhin ein deutlicher Anstieg zu erwarten ist. 

Bei der Hilfe zur Pflege sind dagegen wesentlich kürzere Verbleibsdauern festzustellen. Zwar 

ist auch hier die Zahl der Austritte im ersten Jahr am höchsten, im weiteren Verlauf liegt die 

Zahl der Austritte in Relation zur Zahl der verbleibenden Empfänger/-innen von Hilfe zur 

Pflege jedoch weiterhin bei ca. zwei Prozent. Austritte finden mehrheitlich erst nach dem 80. 

Lebensjahr statt, bei Männern früher als bei Frauen. Die Zahl der Austritte übersteigt dabei 

seit 2010 die Zahl der Eintritte, weshalb die Zahl der Leistungsempfänger/-innen insgesamt 

leicht sinkt.   
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